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KARL  KARDINAL  LEHMANN 

Spirituelle Energie für den Aufbruch in die Zukunft 
Erbe und Auftrag des II. Vatikanischen Konzils  

Abstract: The author promotes a “rereading” of “Lumen Gentium”, Vatican II’s constitu-
tion on the church. On the basis of the central concept of “the church as people of God” 
which he distinguishes from that of it being the “body of Christ” he manages to show the 
basically missionary dimension of the church, being a spiritual and theological move-
ment advancing in concentric circles. To take “people of God” as a central concept espe-
cially helps to avoid the dangers of cultivating an unhistorical and triumphalistic view of 
the church. 

1. Hinführung 

Es ist eine sehr schöne Gelegenheit, mit den Heilig-Rock-Tagen 2015 den Ab-
schluss des II. Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren anzusprechen, und dies als 
Auftakt einer Vortragsreihe. Gerne habe ich die Bitte von Bischof Dr. Stephan 
Ackermann zu diesem Vortrag übernommen, mit dem heutigen Vortrag den 
Auftakt dafür zu setzen. Die Erneuerung der Heilig-Rock-Wallfahrt im Jahr 
1996 ist ein gelungenes Beispiel der Reform dieses altehrwürdigen Festes, wie wir 
im Bistum Trier ohnehin für den treuen und zugleich schöpferischen Umgang 
mit diesem kostbaren, aber auch schwierigen Erbe danken wollen. Dies zeigt, 
dass man auch traditionelle Gestalten und Bräuche unseres Glaubens wieder in 
ihrer spirituellen Ursprünglichkeit zum Leuchten bringen kann. Daraus entste-
hen dann wirklich auch frische und neue Wirkkräfte für die gelebte Zukunft 
unseres Glaubens.  

Das Konzil hat sehr viele spirituelle Brennpunkte, die in den vier Jahren der 
Beratungen mit ca. 2400 Bischöfen aus aller Welt und mit großer Begleitung der 
ganzen Kirche ausgearbeitet worden sind, zum Ansehen gebracht. Man kann 
immer nur einige Beispiele aus dieser Fülle an Impulsen auswählen. Nun haben 
wir bald fünf Jahrzehnte seit dem Beginn des Konzils, das wir am 11. Oktober 
1962 begannen und am 8. Dezember 1965 beendet haben, immer wieder nach 
solchen belebenden Anstößen für die Kirche gesucht und gewiss viele gefunden. 
Hier in Trier haben Sie dies auch durch die Diözesansynode in gemeinsamer 
Beratung zu erreichen gesucht.  

                                                                    
 Vortrag bei den Heilig-Rock-Tagen 2015 zum Abschluss des II. Vatikanischen Konzils 

vor 50 Jahren in der Liebfrauenbasilika am 18.04.2015. 
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Bei der Überlegung, wo ich diese Impulse wohl noch finden könnte und mit 
ihnen bedenken sollte, ohne schon lange Vertrautes einfach zu wiederholen, 
habe ich schließlich die Entscheidung getroffen, aus dem ersten und zweiten Ka-
pitel des wichtigen Textes über die Kirche „Lumen gentium“ einige nach vorne 
weisende Impulse auszuwählen. Es geht dabei um die richtige Weise, von der 
Kirche zu sprechen. Es wird deswegen das Geheimnis der Kirche erschlossen, um 
dann ausführlicher vor allem von den Bildern der Kirche zu handeln, ganz be-
sonders dabei von der Kirche als Volk Gottes. Dies passt wohl auch zum Gedan-
ken der Heilig-Rock-Tage, die ja auch eng mit dem Bild der Kirche als Leib 
Christi zusammenhängt, nicht zuletzt aber auch zum Abhalten einer Synode, die 
ja so etwas ist wie ein Konzil auf der Ebene der Diözese.  

Wir reden heute vielleicht zu viel von Kirche, jedenfalls wenn wir uns auf ihr 
Wesen und ihre Ausstattung konzentrieren. Dies war nicht immer so. Über viele 
Jahrhunderte war die Kirche das fast selbstverständliche Mittel und Werkzeug, 
der Ort der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi. Aber spätestens die 
Reformation mit ihren Folgen machte eine stärkere Reflexion auf das Wesen der 
Kirche notwendig, was auf dem Konzil von Trient (1545-1563) noch nicht 
gelang. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) hat diese Aufgabe, die 
schon beim Ersten Vatikanischen Konzil (1869/70), das ja abgebrochen werden 
musste und nicht zu Ende geführt wurde, eine Rolle spielte, voll wiederaufge-
nommen, wobei bekanntlich fast 100 Jahre dazwischen lagen – und eine wichti-
ge Zeit theologischer Entwicklung.  

Der Vortrag hat den Titel „Spirituelle Energie für den Aufbruch in die Zu-
kunft“. Was ich sagen möchte, ist wirklich ein Zuwachs an Kräften und Impul-
sen für die Gestaltung des kirchlichen Lebens in unserer Welt. Dies wird aber 
sehr nüchtern sein, und es entspricht auch dem zu Grunde gelegten Konzilstext. 
Eigentlich ist der Reigen zu nennender Anregungen für diese spirituelle Energie 
eine einzige Bewegung, die von „Lumen gentium“ ausgeht, aber sie vollzieht sich 
– und dies scheint mir wichtig zu sein – als eine spirituelle und theologische 
Bewegung, die in konzentrischen Kreisen voranschreitet. Diese betreffen alle die 
Beziehungen der Kirche zu den eigenen Teilkirchen in der großen Weltkirche, 
zu den nichtkatholischen und kirchlichen Gemeinschaften, zu den nichtchristli-
chen Religionen und auch zu den Menschen, die sich selbst Nichtglaubende oder 
sogar Atheisten nennen. Dies setzt als Basis die Gemeinsamkeit des Volkes Got-
tes in der gegenwärtigen Kirche und damit zugleich auch die gleiche Würde des 
Christennamens und das Gemeinsame Priestertum voraus. Diese Bewegung über 
sich selbst hinaus ist grundgelegt in einem bestimmten Verständnis von Kirche 
und mündet in eine sehr grundsätzliche missionarische Dimension von Kirche.  
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Um dies sachgerecht und situationsgemäß vorzubereiten, müssen wir jedoch 
einen kurzen Einstieg in diesen großen Text über die Kirche versuchen und 
einen Überblick schaffen, auch wenn dies notwendigerweise etwas kurz und ab-
strakt wird.  

Während des Zweiten Vatikanischen Konzils war die Aufmerksamkeit vor 
allem der kirchlichen Öffentlichkeit sehr stark auf das III. Kapitel von „Lumen 
gentium“ (LG 18-29) gerichtet. Im Anschluss an die Aussagen des Ersten Vati-
kanischen Konzils wurden hier vor allem die Probleme um die Kollegialität der 
Bischöfe auf der ganzen Welt und um das Verhältnis von Bischofskollegium und 
Papstamt erörtert. Dies war auch eine unaufschiebbare Aufgabe. Aber sie hat 
vielleicht bis in die nachkonziliare Rezeption hinein die Bedeutung der beiden 
ersten Kapitel der Kirchenkonstitution, nämlich „Das Mysterium der Kirche“ 
(LG 1-8) und „Das Volk Gottes“ (LG 9-17), zu sehr in den Hintergrund treten 
lassen. Dies ist aber ein nicht unerheblicher Nachteil, denn in diesen beiden 
ersten Kapiteln wird das neue Gesicht der Kirche im Sinne des Zweiten Vatika-
nischen Konzils deutlich gemacht. Hier findet die wirkliche Grundlegung des 
neuen Kirchenbildes statt. Die sechs Kapitel über das Bischofsamt (III), die 
Laien (IV), die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche (V), die Or-
densleute (VI) bringen spezifische Themen ins Gespräch, die in den beiden letz-
ten Kapiteln „Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Ein-
heit mit der himmlischen Kirche“ (VII) und „Die selige jungfräuliche Gottes-
mutter Maria im Geheimnis Christi und die Kirche“ (VIII) eher wieder einen 
allgemeineren Abschluss bilden, gefolgt von den „Bekanntmachungen“ und der 
„Erläuternden Vorbemerkung“ (Nota praevia), die Papst Paul VI. als hermeneu-
tischen Schlüssel zum Verständnis der Kirchenkonstitution anfügen ließ. Zuerst 
betrachten wir den Anfang. 

Das I. Kapitel (1-8) beschreibt das „Geheimnis“ (Mysterium) der Kirche. Sie 
ist nicht einfach nur Apparat, sichtbare Institution, sondern eine Einheit von 
Sichtbarem und Unsichtbarem. Diese Einheit ist „gleichsam das Sakrament, d. h. 
Zeichen und Werkzeug, für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Ein-
heit der ganzen Menschheit“ (1). Die ganze Kirche reicht so in die ganze Tiefe 
des dreifaltigen Gottes hinein. Das Wesen der geschichtlich offenbar geworde-
nen Kirche zeigt sich besonders in Bildern: Volk Gottes (des Vaters), Leib Chris-
ti und Tempel des Heiligen Geistes. Die Kirche ist ein sichtbares Gefüge auf dem 
Weg der Geschichte. „Von der Kraft des auferstandenen Herrn aber wird sie 
gestärkt, um Ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußere, durch 
Geduld und Liebe zu besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so 
doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar 
werden wird“ (8). 
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2. Der Weg zur stärkeren Bestimmung der Kirche als „Volk Gottes“ (LG 9-17) 

Die Kirchenkonstitution ist kaum verständlich ohne den Weg durch die Lehre 
der Kirche, vor allem im 20. Jahrhundert. Zwar gab es immer viele Bildaussagen 
zum Wesen der Kirche, wie Leib Christi, Volk Gottes, Tempel des hl. Geistes – 
hier zeigt sich die trinitarische Struktur Vater, Sohn und Geist –, aber auch Bau, 
Braut, Pflanzung Gottes usw. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich 
die Theologie über längere Zeit auf das Bild vom „Leib Christi“ konzentriert. 
Dabei muss man zunächst an die antike Staatslehre denken, die vom Staat als 
einem Leib aus vielen Gliedern spricht, die alle jeweils ihre Aufgabe erfüllen und 
zusammenarbeiten. Paulus knüpft nicht unmittelbar an diese soziologisch-po-
litische Metapher und auch nicht an einen Vergleich mit einem biologischen 
Organismus mit vielen Gliedern an. „Leib Christi“ lenkt letztlich den Gedanken 
zentral auf Jesus Christus und ganz besonders auf das Verständnis der Taufe und 
der Eucharistie. Wir sehen dies deutlich z. B. in 1 Kor 10,17: „Ein Brot ist es. 
Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben Teil an dem einen Brot.“ Leib 
Christi ist also eine sakramentale, durch den Geist vermittelte Realität mit ethi-
schen Konsequenzen (vgl. 1 Kor 6,15f.). Daraus ergeben sich auch solidarische 
Verpflichtungen: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.“ (Gal 6,2; 1 Kor 12,26) 

Diese biblische Grundlegung von „Leib Christi“ fand bei den Kirchenvätern 
eine sehr prägende Aufnahme, ist aber spätestens im 11. Jahrhundert schwächer 
geworden. Die sakramentale Dimension wurde ärmer, auch wenn das Wort 
„mystischer Leib Christi“ hinzukam. So wurde die Kirche doch mehr im Sinne 
einer körperschaftlich-institutionellen Größe verstanden und im Mittelalter 
auch stark politisch ausgelegt. Dagegen hat sich besonders die sogenannte katho-
lische Tübinger Schule, vor allem J. A. Möhler, gewehrt, aber auch die römische 
Schule (Schrader, Passaglia) und der selige J. H. Newman. Die Erneuerungsbe-
wegung im 20. Jahrhundert hat im Leib Christi-Bild einen vitalen Organismus-
gedanken gesehen. Papst Pius XII. hat in der Enzyklika „Mystici corporis“ 
(1943) sich dieses Anliegen zu eigen gemacht. Besonders Henri de Lubac und 
Yves Congar haben das sakramentale Verständnis erneuert. Dadurch ist bereits 
vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Sicht der Kirche erheblich vertieft 
worden. Nach dem Konzil ist es schließlich der Geist Jesu Christi, der die vielen 
Glieder zu dem einen Leib zusammenfügt, sie mit Jesus Christus und unterei-
nander eint (vgl. SC 59; LG 11).  

Man kann jedoch nicht übersehen, dass es einen zweiten grundlegenden Be-
griff bzw. ein Bildwort zur Beschreibung der Kirche gibt, nämlich „Volk Gottes“. 
Der Begriff ist von früh an in der kirchlichen Liturgie verwendet worden, ebenso 
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auch in der Kirchenordnung. Man hat diesen Begriff aber auch verwendet, um 
die Kirche gegenüber dem Judentum abzugrenzen. Dies konnte dadurch gesche-
hen, dass man auf die Verbindung mit dem Alten Testament Wert legte (LG 2: 
„ecclesia ab Abel“) oder aber eben von einem „neuen Volk Gottes“ sprach. Es ist 
verständlich, dass der Begriff „Volk Gottes“, stark geprägt durch die sozio-poli-
tische Bedeutung in der Tradition, für die Beschreibung der Autorität und die 
Gegenüberstellung von Hierarchie und Kirchenvolk verwendet wurde. Erst im 
20. Jahrhundert wurde das Verständnis der Kirche als „Volk“ von seinem bibli-
schen Ursprung her wieder aufgenommen (vgl. vor allem M. D. Koster und Y. 
Congar) und ist im Zweiten Vatikanischen Konzil, speziell im zweiten Kapitel 
von LG, wieder stärker zu einer verbindlichen Grundaussage der Kirche über 
sich selbst geworden.  

So war es keineswegs selbstverständlich, dass das Konzil dem ursprünglichen 
Entwurf der vorbereitenden Kirchenkonstitution nicht folgte, nämlich schon zu 
Beginn eine Beschreibung der hierarchischen Konstitution der Kirche, sondern 
das Kapitel über das Volk Gottes allem voranzustellen. Die recht verstandene 
Kategorie „Volk Gottes“ ist dabei für verschiedene Kennzeichnungen der Kirche 
besonders in unserer Zeit vorzüglich geeignet.  

Freilich ist schon an dieser Stelle zu sagen, dass die Rede von der Kirche als 
Volk Gottes die zentrale Verwendung der Kirche als „Leib Christi“ nicht aus-
schließt, wie man in der nachkonziliaren Interpretation das Konzil nicht selten 
missverstand. Die unverzichtbare Konzentration auf Jesus Christus hin, die 
Christozentrik, wäre sonst gefährdet. Für das rechte Verständnis von „Volk 
Gottes“ muss man bedenken, dass das Wort „Volk Gottes“ im Neuen Testament 
nicht so zentral ist, wie oft angenommen wurde. Zwar kann man auch nicht 
sagen, dass das Wort „Volk Gottes“ im NT faktisch nur der Beschreibung des 
alten Israel diene, aber wenn es im NT verwendet wird, dann hat es zweifellos 
nichts zu tun mit einer national-ethnischen Fassung des Begriffs „Volk“, wie 
z. T. im AT, sondern die Kirche ist in ganz besonderer Weise eine eigene Reali-
tät, die sich „als Volk unter den Völkern“ (vgl. Apg 15,14) versteht. Aber auch 
im AT ist „Volk Gottes“ – genauer besehen – nicht einfach Israel in seiner empi-
rischen Vorfindlichkeit. Israel wird mit dem Begriff „Volk Gottes“ bezeichnet, 
sofern es zu Gott hin gewandt ist, also in einem Akt der Beziehung und der 
Selbstüberschreitung, nicht einfach in sich selbst steht (N. Lohfink). Diese Hin-
wendung konkretisiert sich im NT im Geheimnis Jesu Christi. Gottes Volk ist 
man letzten Endes nur durch die Einbeziehung in Jesus Christus. Wenn man 
also von Volk Gottes spricht, muss die Person, das Wort und das Wirken Jesu 
Christi die Mitte der Lehre von der Kirche bleiben und muss die Kirche wesent-
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lich von den Sakramenten der Taufe und der Eucharistie her verstanden werden, 
den beiden „großen Sakramenten“. 

In diesem Sinne muss man auch darauf hinweisen, dass die ersten beiden 
Worte von LG, nämlich „Lumen gentium“, also „Licht der Völker“, sich nicht, 
wie manchmal gedeutet wird, auf die Kirche beziehen, sondern dass damit gesagt 
wird, wie auch unsere Übersetzung deutlich macht: „Christus ist das Licht der 
Völker“ (LG 1).  

Diese Feststellungen und Warnungen, die auch eine Lehre der Rezeption der 
Konzilsaussagen sind, dürfen uns aber nicht dazu verleiten, das geradezu Revolu-
tionäre in diesem Kapitel von LG zurückzustellen oder zu verkleinern. 

3. Kirche in ihrem geschichtlichen, umkehrbereiten und endzeitlichen Charakter 

Gegenüber einem ungeschichtlichen und triumphalistischen Kirchenbild schließt 
der Begriff „Volk Gottes“ wesentliche Züge ein, die bei einer überzogenen und 
isolierten Verwendung anderer Bilder über die Kirche, besonders „Leib Christi“, 
nicht recht zum Zuge kommen. Die Kirche ist immer auf dem Weg, das wan-
dernde Gottesvolk. In diesem Bildwort „Volk Gottes“ gibt es zunächst die Not-
wendigkeit der ständigen Umkehr und Erneuerung der Kirche. Sie wird auf 
diesem Weg bei aller unzerstörbaren Heiligkeit, die unterstrichen wird, immer 
wieder auch von der Macht der Sünde entstellt. Die Kirche umfasst in ihrem 
eigenen Schoß Sünder. „Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig. 
Sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung.“ (LG 8) Auch wenn das 
Konzil das Wort von der „sündigen Kirche“ vermeidet – die Schrift gebraucht es 
auch nicht –, so ist diese grundlegende Anfälligkeit zur Sünde mitausgesagt. 
Deshalb wird sie auch durch das Konzil selbst zur „Demut und Selbstverleug-
nung“ (LG 8) aufgefordert. Daraus folgt: In ähnlicher Weise umgibt die Kirche 
alle mit ihrer Liebe, die von menschlicher Schwachheit angefochten sind, ja in 
den Armen und Leidenden erkennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und 
selbst ein Armer und Leidender war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, 
und sucht Christus in ihnen zu dienen. Bei Papst Franziskus finden wir immer 
wieder ein Echo dieses Verständnisses von Kirche. 

So ist die Kirche in ihrer realen Existenz und in ihrer konkreten geschichtli-
chen Erscheinungsform umschrieben. Damit ist sie freilich auch Versuchungen 
und Gefährdungen ausgesetzt. Dies zu leugnen, wäre angesichts der konkreten 
Geschichte der Kirche auch mehr als unklug. Die Kirche wird in ihrer geschicht-
lichen und auch umkehrbereiten Nähe menschlicher. Sie braucht deswegen ihre 
Verwurzelung in Gott und seiner Zuwendung zur Welt nicht zu verlieren. Es ist 
hier auch aufschlussreich, wie das Konzil dieser Nähe noch eine neue Seite abge-
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winnt. Die Kirche als Volk Gottes wird nämlich auch in ihrer Verfolgungssitua-
tion und mit ihren Belastungen aus ihr selbst und der Umwelt dargestellt.  

„Bestimmt zur Verbreitung über alle Länder tritt sie [sc. die Kirche] in die menschli-
che Geschichte ein und übersteigt doch zugleich Zeiten und Grenzen der Völker. 
Auf ihrem Weg durch Prüfungen und Trübsal wird die Kirche durch die Kraft der 
ihr vom Herrn verheißenen Gnade Gottes gestärkt, damit sie in der Schwachheit des 
Fleisches nicht abfalle von der vollkommenen Treue, sondern die würdige Braut ih-
res Herrn verbleibe und unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes nicht aufhöre, 
sich selbst zu erneuern, bis sie durch das Kreuz zum Licht gelangt, das keinen Unter-
gang kennt.“ (LG 9, vgl. auch LG 8)  

So steht die Kirche in der Tradition des Exodus Israels und verkündet die Soli-
darität Gottes mit den Armen und Leidenden dieser Welt.  

In diesem Zusammenhang wird eine neue Eigenschaft der Kirche als Volk 
Gottes sichtbar, wie das Konzil dies beschreibt. Die Kirche erscheint einerseits in 
ihrer Dynamik, die gerade auch durch ihre Sendung in die Welt realisiert wird, 
anderseits erscheint sie in ihrem endzeitlichen Charakter. So heißt es über das 
messianische Volk: „Seine Bestimmung endlich ist das Reich Gottes, das von 
Gott selbst auf Erden grundgelegt wurde, das sich weiter entfalten muss, bis es 
am Ende der Zeiten von ihm auch vollendet werde.“ (LG 9, vgl. dazu auch Röm 
8,21) Damit wird die Kirche in ihrem pilgernden Unterwegssein offenkundig. 
Sie bedarf immer wieder der Erneuerung und am Ende auch der Reinigung, bis 
sie aufgeht im Reich Gottes. Sie ist nicht ein eigenes Ziel. Eines Tages wird sie 
aufgehoben im Reich Gottes. In diesem Sinne ist sie immer vorläufig („eschato-
logischer Vorbehalt“). 

Die Kirche als so verstandenes Volk Gottes ruht nicht einfach in sich. Dies 
gilt in doppelter Hinsicht. Einmal ist sie vorwegnehmendes Zeichen im Blick auf 
die Vollendung im Reich Gottes, zum anderen ist sie aber auch dienendes Werk-
zeug für die Verkündigung des Evangeliums in aller Welt und der heilenden 
Kräfte, die davon ausgehen.  

So kann LG 9 sagen: „So ist denn dieses messianische Volk, obwohl es tat-
sächlich nicht alle Menschen umfasst und gar oft als kleine Herde erscheint, für 
das ganze Menschengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der 
Hoffnung und des Heils.“ Damit wird durch den Horizont der Herrschaft Got-
tes die Kirche selbst in einem gesunden Sinne „relativiert“, weil sie einerseits in 
und aus „Beziehungen“ (relationes) lebt und anderseits in ihrer Wandelbarkeit, 
Vorläufigkeit und Erneuerungsbedürftigkeit erscheint.  
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4. Grundlegende Gemeinsamkeit aller Glaubenden 

Eine sehr wichtige Eigenheit der Kirchenkonstitution und besonders von Kapi-
tel II liegt darin, dass das Verständnis von Kirche nicht von Anfang an auseinan-
derfällt in „Volk“ und „Hierarchie“. Es ist ja schon sehr früh (vgl. Justin, I Apol, 
67) eine Versuchung, die versammelte Gemeinde als „Volk“ von den Leitern der 
Gemeinde und des Gottesdienstes wenigstens funktional abzuheben. Dies ist 
auch in der Gegenwart immer wieder artikuliert worden (vgl. SC 14). Die Un-
terscheidung selbst ist nicht einfach falsch. Aber es ist verhängnisvoll, den „Leib 
Christi“ bzw. das „Volk Gottes“ von Grund auf in zwei oder mehr Stände zu 
spalten. Darum ist es eine ganz grundlegende Entscheidung von LG, den Begriff 
des Volkes Gottes im Voraus zu jeder Unterscheidung der verschiedenen Cha-
rismen, Dienste und Ämter auf die allen Glaubenden eigene Gemeinsamkeit zu 
konzentrieren. Es kann dann eine „wahre Gleichheit“ beim Aufbau des Leibes 
Christi und bei der Berufung zur Heiligkeit festgestellt werden. So heißt es in 
LG 32:  

„Wenn auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und 
Hirten für die anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit 
in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes 
Christi. Der Unterschied, den der Herr zwischen den geweihten Amtsträgern und 
dem übrigen Gottesvolk gesetzt hat, schließt eine Verbundenheit ein, da ja die Hir-
ten und die anderen Gläubigen in enger Beziehung miteinander verbunden sind. Die 
Hirten der Kirche sollen nach dem Beispiel des Herrn einander und den übrigen 
Gläubigen dienen, diese aber sollen voll Eifer mit den Hirten und Lehrern eng zu-
sammenarbeiten.“  

In diesem Sinne wird in der Kirchenkonstitution das „Gemeinsame Priestertum 
der Gläubigen“ seit der Reformation zum ersten Mal auf katholischer Seite in 
hohem Maß aufgewertet. Die Formulierung in LG 10 scheint zuerst das Gegen-
teil zu sagen, wenn es heißt:  

„Das Gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, 
das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen (‚essen-
tia‘) und nicht bloß dem Grade (‚gradu‘) nach. Dennoch sind sie je einander zuge-
ordnet: das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priester-
tum Christi teil.“  

Alle Getauften gehören zu diesem Gemeinsamen Priestertum, nicht nur die 
Laien, schon gar nicht die Laien im Unterschied zum Klerus, sondern alle Glie-
der der Kirche, auch die Priester und Bischöfe wie die Ordenschristen (vgl. 1 Petr 
2,9f.). Auch wenn nicht unmittelbar Rechte und Vollmachten davon abgeleitet 
werden, so ist doch die traditionelle Rede von zwei voneinander abgegrenzten 
Ständen, den Klerikern und dem sogenannten „gewöhnlichen“, „einfachen“ 
Volk („plebs“), unmöglich geworden. Die Sendung ist der Kirche in ihrer Ge-
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samtheit und somit auch allen Christen gemeinsam anvertraut. Niemand ist nur 
Objekt, alle sind Subjekte in der Kirche. Die etwas schwierige Formulierung des 
Konzils weist darauf hin, dass innerhalb der Teilhabe am Priestertum Jesu Chris-
ti unterschiedliche Funktionen bleiben, die man nicht einfach in einer sich stei-
gernden Intensivierung der christlichen Existenz sehen darf, sondern die sich auf 
einer anderen Ebene bewegen. Auf alle Fälle sind beide aufeinander zugeordnet. 
Die Unterscheidung der Ämter und Charismen wird nicht einfach aufgehoben. 
Es besteht eine Einheit der Sendung, aber eine Unterschiedenheit in der Teilha-
be an dieser gemeinsamen Sendung.  

In diesem Zusammenhang ist auch sehr bemerkenswert, dass es im Sinne des 
Konzils für alle Getauften eine gemeinsame Teilhabe am prophetischen, priester-
lichen und königlichen Amt (Hirtenamt) Jesu Christi gibt. Diese Drei-Ämter-
Lehre, die sich zuerst, schon vom AT her, auf Jesus Christus als „Messias“ be-
zieht und im Lauf einer langen Geschichte auf die ordinierten Ämter bezogen 
worden ist, wird hier aufgebrochen, um ein dreifaches Amt der ganzen Kirche, 
der Hirten und der Gläubigen, zu entfalten (vgl. LG 13; 24-27; 34ff.; SC 7f.). 
Ich glaube, dass bis heute die Folgen dieser Ausweitung nicht genügend zur 
Kenntnis genommen worden sind.  

Die Kirche hat immer schon gewusst, dass diese Sicht, auch wenn sie nicht 
ausführlicher entfaltet und manchmal auch missdeutet wurde, große Konse-
quenzen hat. Es sind Themen, die auch heute noch nicht ausreichend theolo-
gisch verarbeitet sind. Deswegen kann ich auch nur kurz darauf hinweisen. Dies 
gilt auch z. B. für folgende Aussage in LG 12:  

„Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 
Joh 2,20 und 27), kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigen-
schaft macht sie durch den übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes dann 
kund, wenn sie ‚von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien‘ (Augustinus) 
ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitte äußert.“  

Das Lehramt, das gewiss berufen ist, diesen Glaubenssinn zur Kenntnis zu neh-
men und zu prüfen, ist immer auch auf diesen Glauben selbst angewiesen. Dies 
darf nicht verdunkelt werden.  

5. Kirche in ihrer bleibenden Verbundenheit mit Israel 

Eine weitere Eigenheit in der Sprache des Konzils vom Volk Gottes besteht in 
den Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Israel und der Kirche. Sehr oft 
hat man einfach damit argumentiert, durch den Tod Jesu Christi, die Verwer-
fung des Messias und die Trennung von Kirche und Synagoge habe Israel seine 
ihm von Gott verliehene Würde verloren. In der Tradition hat man oft die so-
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genannte „Substitutionstheorie“ vertreten, nach der die Kirche Israel als von 
Gott ursprünglich erwähltes Volk „ersetzt“ und ablöst (oft unter Berufung auf 
Mt 21,43). Heute sehen wir sehr viel deutlicher, dass die Kirche unwiderruflich 
auf ihre „Wurzel“ Israel verwiesen bleibt, in die sie „eingepropft“ ist (vgl. Röm 
11,16ff.). Denn trotz des sich geschichtlich verhängnisvoll auswirkenden Bruchs 
am Anfang kann die Kirche ihre Vollgestalt als das eine Volk Gottes nur mit 
Israel finden (vgl. Röm 9-11). So bleibt die Kirche in einer dramatischen Ge-
schichte bis zum Ende unlöslich mit Israel verknüpft. Der Neue Bund ist nicht 
einfach an die Stelle des Alten Bundes getreten (vgl. LG 16; DV 14f.).  

Die Erklärung des Konzils zu den nicht-christlichen Religionen „Nostra aeta-
te“ hat diese Grundgedanken weiter entfaltet (vgl. NA 4). Sie hat das gemeinsa-
me Erbe von Juden und Christen aufgezeigt und die spirituelle Verbundenheit 
mit Israel herausgestellt. Durch das Kreuz hat Jesus Christus Juden und Heiden 
versöhnt und beide in sich vereinigt (vgl. Eph 2,14ff.). Papst Johannes Paul II. 
hat am 1. Fastensonntag 2000 in St. Peter und bald darauf bei seinem Besuch in 
Jerusalem am 26. März 2000 dazu ein klares Schuldbekenntnis und eine Verge-
bungsbitte ausgesprochen. Die Texte in LG 9-17 konnten freilich nur ein erstes 
Wort sein, das nun aber von vielen Dokumenten in einem großen gemeinsamen 
Dialog entfaltet wird. Die Wiederentdeckung der jüdischen Wurzeln hat eine 
grundsätzliche theologische Bedeutung für das Verständnis der Kirche. Die Kir-
che ist von ihrem Ursprung und von ihrem Wesen her Kirche aus Juden und 
Heiden (vgl. Eph 2,11-22).  

6. Verschiedene Weisen der Zugehörigkeit zur Kirche 

Das Verständnis von Kirche als Volk Gottes bringt noch eine weitere Perspekti-
ve in die Ekklesiologie, aber auch in die Gnadenlehre. Der Begriff Volk Gottes 
erlaubt nämlich eine Vielfalt verschiedener Weisen von Beziehungen im Ver-
hältnis zur Kirche. Im Unterschied zum traditionell bevorzugten Begriff „Leib 
Christi“ gibt es hier eine Differenzierungsmöglichkeit. Der Begriff „Leib Chris-
ti“ erlaubt letztlich nur die Alternative zwischen „Glied“ und „Nicht-Glied“. 
„Volk Gottes“ dagegen lässt eine weitere und differenzierte Sicht zu:  

„Zu dieser katholischen Einheit des Gottesvolkes, die den allumfassenden Frieden 
bezeichnet und fördert, sind alle Menschen berufen. Auf verschiedene Weise gehö-
ren ihr zu oder sind ihr zugeordnet die katholischen Gläubigen, die anderen an 
Christus Glaubenden und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die Gnade 
Gottes zum Heile berufen sind.“ (LG 13)  

Das Kapitel II fängt bereits mit einem solchen Blick auf den souveränen Heils-
willen Gottes an und begründet, warum es trotz der Heilsmöglichkeit für die 
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Menschen aller Zeiten ein spezielles Eigentumsvolk Gottes gibt. Dieses ist „die 
unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heils“ (LG 9).  
a) Das Verhältnis der Zugehörigkeit wird nun in diesem Konzilsdokument „Lu-
men gentium“ differenziert behandelt (vgl. LG 14-17). Zuerst wird die Aufmerk-
samkeit den katholischen Glaubenden zugewendet. Für sie gilt:  

„Gestützt auf die Heilige Schrift und die Tradition, lehrt das Konzil, dass diese pil-
gernde Kirche zum Heile notwendig sei. Christus allein ist Mittler und Weg zum 
Heil, der in seinem Leib, der Kirche, uns gegenwärtig wird; indem er aber selbst mit 
ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat 
(vgl. Mk 16,16; Joh 3,5), hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die die 
Menschen durch die Taufe wie durch eine Türe eintreten, bekräftigt.“ (LG 14)  

Die Kirchenkonstitution behandelt in diesem Zusammenhang auch – allerdings 
ohne das Wort zu verwenden – das wichtige und schwierige Thema der Kir-
chengliedschaft. Die Heilsnotwendigkeit der Kirche, von der eben die Rede war, 
wird in Artikel 14 präzisiert: Nur wer um die Heilsnotwendigkeit der Kirche 
wisse, aber dennoch schuldhaft nicht in sie eintrete oder nicht in ihr verbleiben 
wolle, könne nicht gerettet werden – wobei dieses Endurteil gewiss auch in der 
lateinischen Sprache sehr vorsichtig formuliert wird. Es werden dann die klassi-
schen drei Kriterien der Kirchenzugehörigkeit erwähnt, allerdings mit der ge-
wichtigen Veränderung, dass ihnen gleichsam als gemeinsame Klammer voraus-
gestellt und vorausgesetzt wird, dass man von einem Leben im Geist Jesu Christi 
ausgeht:  

„Jene werden der Gemeinschaft der Kirche voll eingegliedert, die, im Besitze des 
Geistes Christi (qui Spiritum Christi habentes), ihre ganze Ordnung und alle in ihr 
eingerichteten Heilsmittel annehmen und in ihren sichtbaren Verband mit Christus, 
der sie durch den Papst und die Bischöfe leitet, verbunden sind, und dies durch die 
Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und 
Gemeinschaft.“ (LG 14)  

Freilich hat das Konzil damit der Theologie eine schwierige Aufgabe gestellt, wie 
sie diese umfassende Bestimmung des Lebens im Geiste Jesu Christi mit den 
eben genannten institutionellen Merkmalen verbinden kann.  

Dass es nicht nur auf die formale Zugehörigkeit ankommt, wird in LG 14 mit 
aller Deutlichkeit gesagt:  

„Nicht gerettet wird aber, wer, obwohl der Kirche eingegliedert, in der Liebe nicht 
verharrt und im Schoße der Kirche zwar ‚dem Leibe‘, aber nicht ‚dem Herzen‘ nach 
verbleibt (im Anschluss an Augustinus). Alle Söhne der Kirche sollen aber dessen 
eingedenk sein, dass ihre ausgezeichnete Stellung nicht den eigenen Verdiensten, 
sondern der besonderen Gnade Christi zuzuschreiben ist; wenn sie ihr im Denken, 
Reden und Handeln nicht entsprechen, wird ihnen statt Heil strengeres Gericht zu-
teil.“  
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b) In einer zweiten Überlegung wird diese Zugehörigkeit zur Kirche zunächst 
für das Verhältnis der christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften 
selbst zu klären versucht. Hier wird im Gegenzug zum bisherigen Schweigen 
über die Art der Beziehung der Begriff der Verbundenheit („coniunctio“, „coni-
ungere“) „grundlegend“ verwendet: „Mit jenen, die durch die Taufe der Ehre des 
Christennamens teilhaft sind, den vollen Glauben aber nicht bekennen oder die 
Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger Petri nicht wahren, weiß sich 
die Kirche aus mehrfachem Grunde verbunden.“ Im Anschluss daran werden die 
verschiedenen Elemente der Gemeinsamkeit von der Heiligen Schrift über die 
Sakramente bis zu liturgischen Bräuchen aufgeführt. Auch der Geist Gottes 
wirkt an dieser Verbindung mit und ermöglicht z. B. auch außerhalb der katholi-
schen Kirche ein authentisches Martyrium. Schließlich heißt es abschließend:  

„So erweckt der Geist in allen Jüngern Christi Sehnsucht und Tat, dass alle in der 
von Christus angeordneten Weise in der einen Herde unter dem einen Hirten in 
Frieden geeint werden mögen. Um dies zu erlangen, betet, hofft und wirkt die Mut-
ter Kirche unaufhörlich, ermahnt sie ihre Söhne zur Läuterung und Erneuerung, 
damit das Zeichen Christi auf dem Antlitz der Kirche klarer erstrahle.“ (LG 15)  

Das Konzil verzichtet nicht nur auf die Begriffe der Häresie und des Schismas, 
sondern spricht sogar im Unterschied zu der Redeweise von den „getrennten 
Brüdern“ hier von einer Verbundenheit. Das Thema selbst wird weiter entfaltet 
im Dekret über den Ökumenismus (vgl. UR 3).  
c) Artikel 16 geht beim Abschreiten der Möglichkeiten einer Zugehörigkeit zur 
Kirche auf die Nichtchristen ein. Im Unterschied zu der eben genannten Ver-
bundenheit der christlichen Kirchen untereinander ist hier von einer „Hinord-
nung“ („ordinatio“) die Rede. So heißt es bereits am Beginn: „Diejenigen end-
lich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind auf das Gottesvolk 
auf verschiedene Weise hingeordnet.“ Dabei ist zuerst von dem Volk Israel die 
Rede (vgl. auch NA 4). Wir haben darüber schon gesprochen. In Fortsetzung 
heißt es im Blick auf den Islam: „Der Heilswille umfasst aber auch die, welche 
den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum 
Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barm-
herzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten wird.“ Dies wird in der Er-
klärung des Konzils über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen näher ausgeführt (vgl. im Blick auf die Muslime NA 3).  

Der Kreis wird schließlich auch noch auf andere Menschen differenziert aus-
gedehnt, wenn es heißt:  

„Aber auch den anderen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, 
auch solchen ist Gott nicht ferne, da er allen Leben und Atem und alles gibt, (vgl. 
Apg 17,25-28) und als Erlöser will, dass alle Menschen gerettet werden (vgl. 1 Tim 
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2,4). Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht 
kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens er-
kannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann 
das ewige Heil erlangen.“  

Schließlich wird eine äußerste Grenze mit folgenden Worten beschrieben:  
„Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, 
die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen 
sind, jedoch, nicht ohne die göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu führen sich bemü-
hen. Was sich nämlich an Gutem und Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche 
als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als Gabe dessen geschätzt, der jeden 
Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe.“  

Darauf folgt der Hinweis auf die Verführung des Menschen durch die endlichen 
Geschöpfe und den damit verbundenen Götzendienst (vgl. Röm 1,21 u. 25). Das 
Gewissen spielt dabei als Instrument und Ort der „Unterscheidung der Geister“ 
eine unersetzliche Rolle (vgl. GS 16-18.30.47; DH 1,2; 11, 13, 14, 15). 

Auch wenn das Konzil an vielen Punkten diese zunächst sehr grundsätzli-
chen Ausführungen weiter erläutert (vgl. z. B. LG 16, GS 19, 22; AG 7 usw.), so 
ist es doch von größter Bedeutung und darf nicht übersehen werden, dass diese 
Grundlegung eines neuen Gesichts der Kirche von Anfang an den Horizont bis 
zu einer solchen Vision ausdehnt (vgl. den Widerhall in den erneuerten Karfrei-
tagsfürbitten). Damit wird natürlich auch ein Hinweis auf die Notwendigkeit 
der Mission der Kirche ins Spiel gebracht. 

7. Missionarische Grundstruktur der Kirche 

Auf diesem Weg wird auch das Thema der Mission jetzt viel dringlicher, so dass 
sich die Überleitung zu Artikel 17 von selbst nahe legt. Dabei muss für einzelne 
Fragen auf das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche „Ad gentes“ verwie-
sen werden, das viel zu wenig bekannt ist, das am Ende des Konzils, gleichsam in 
letzter Minute (7. Dezember 1965), fertig gestellt worden ist und eine ganz hohe 
Mehrheit erhielt (2394 Ja-, gegen 5 Nein-Stimmen). Dieser Text hat den Vor-
zug, dass er auf viele reife Einsichten des Konzils zurückgreifen konnte. Nicht 
zuletzt deswegen ist dieser Text gut gelungen, was auch die hohe Mehrheit bei 
der Abstimmung erklärt.  

Wer einmal den Glauben angenommen hat, der ist eigentlich regelrecht ge-
trieben, diese Wahrheit nicht einfach für sich zu behalten, sondern weiterzuge-
ben. Das Konzil macht sich die Worte des Apostels zu eigen – nun aber nicht 
nur im Blick auf den Einzelnen, sondern auf die ganze Kirche: „Weh mir, wenn 
ich die Frohbotschaft nicht verkünde!“ (1 Kor 9,16)  
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„Sie [sc. die Kirche] wird nämlich vom Heiligen Geiste angetrieben, mitzuwirken, 
dass der Ratschluss Gottes, der Christus zum Ursprung des Heils für die ganze Welt 
bestellt hat, tatsächlich ausgeführt werde. In der Verkündigung der Frohbotschaft 
versucht die Kirche die Hörer zum Glauben und zum Bekenntnis des Glaubens zu 
bringen, bereitet sie für die Taufe vor, befreit sie aus der Knechtschaft des Irrtums 
und gliedert sie Christus ein, damit sie durch die Liebe bis zur Fülle in ihn hinein-
wachsen.“ (LG 17)  

Es wird darauf hingewiesen, dass jedem Jünger Jesu Christi die Pflicht obliegt, 
nach seinem Teil den Glauben auszubreiten.  

Dabei ist es wichtig zu beobachten, wie von der missionarischen Tätigkeit der 
Christen und der Kirche gesprochen wird. Es geht nicht um eine Indoktrinie-
rung von oben herab und um ein von Mitleid geprägtes Herablassen zu den Ver-
lorenen. Schon früher ist im Anschluss an den Kirchenvater Eusebius gesagt 
worden, dass das, was an Gutem und Wahrem sich außerhalb des Gefüges der 
Kirche findet, von der Kirche als Vorbereitung für das Evangelium aufgenom-
men und verstanden wird. Deutlich wird am Ende von LG 17 gesagt:  

„Ihre [sc. der Kirche] Mühe aber bewirkt, dass aller Same des Guten, der sich in Herz 
und Geist der Menschen oder in den eigenen Riten und Kulturen der Völker findet, 
nicht nur nicht untergehe, sondern geheilt, erhoben und vollendet werde zur Ehre 
Gottes, zur Beschämung des Teufels und zur Seligkeit des Menschen.“  

Hier muss beachtet werden, dass vorausgesetzt wird, dass man auch bei den 
Nichtchristen und ihren Religionen und Kulturen Gutes und Wahres finden 
kann, das in einem Erneuerungsprozess „geheilt, erhoben und vollendet“ werden 
kann, ganz im Sinne des paulinischen Wortes: „Prüft alles, und behaltet das 
Gute!“ (1 Thes 5,21)  

Damit ist auch ein beträchtlicher Wandel in der Missionskonzeption der 
Kirche zur Geltung gebracht, die in den letzten Jahrzehnten besondere Beach-
tung erfahren hat, nicht zuletzt auch bei der Jahrtausendwende. Dabei geht es 
nicht nur um die Erneuerung der Weltmission, sondern auch um eine ganz neue 
Ausrichtung der pastoralen Aktivität bei uns selbst. Dies ist heute beinahe eine 
Selbstverständlichkeit in den pastoralen Initiativen. Dass dabei das dialogische 
Moment in der missionarischen Tätigkeit eine Hauptrolle erhält, versteht sich 
fast von selbst.  

Auf diese Weise hat das II. Kapitel von LG am Ende eine sehr offene und zu-
versichtliche Perspektive für das Wirken der Kirche:  

„So aber betet und arbeitet die Kirche zugleich, dass die Fülle der ganzen Welt in das 
Volk Gottes eingehe, in den Leib des Herrn und den Tempel des Heiligen Geistes, 
und dass in Christus, dem Haupte aller, jegliche Ehre und Herrlichkeit dem Schöp-
fer und Vater des Alls gegeben werde.“ (LG 17)  
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Man sieht darin besonders nochmals die dynamische, geschichtliche und end-
zeitliche Ausrichtung der Verkündigung des Evangeliums durch die Kirche. 

Ich habe am Anfang gesagt, dass wir dieses Teilstück der Kirchenkonstitution 
für das Suchen und Finden eines neuen Gesichts der Kirche in unserer Zeit viel 
zu sehr vernachlässigt haben. Wir müssen es gewiss 50 Jahre danach im Lichte 
unserer gegenwärtigen Situation neu lesen und auch mit neuer Bereitschaft 
fruchtbar machen. Ich bin aber überzeugt, dass es auch unsere heutige Situation 
im Kern trifft. Gerade weil es vielleicht ganz fundamental argumentiert und 
nicht zu sehr in die Verästelungen des kirchlichen Lebens eintritt, ist es bemer-
kenswert offen auch für uns. Wir sollten die Chance des Gedenkens des Zweiten 
Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren zu dieser „Re-lecture“ nützen.  
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PETER  KRÄMER 

„Gemeinsam Kirche sein“ 
Welche neuen Akzente hat das Wort der deutschen Bischöfe  

vom 1. August 2015 zur Erneuerung der Pastoral gesetzt?1 

Abstract: There is a tension within the church between the priestly dignity of all baptized 
enabling them to take on an active role within the community of the church and the 
special responsibility of clerics due to their sacramental ordination. The issue is dealt 
with by the German bishops in their letter on the subject of “Being Church Together” 
which has the potential of stimulating a renewal of pastoral care. The article analyses 
theological and legal preconditions for this as well as possible consequences. 

Angesichts tiefgreifender Umbrüche im Leben der Kirche ist es nicht verwun-
derlich, wenn immer wieder die Frage gestellt wird, wie das Kirchesein in unserer 
Zeit verwirklicht werden kann. Unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen 
kommen zur Sprache, wobei auch unterschiedliche und zum Teil gegenläufige 
Lösungsvorschläge gemacht werden.2 Vor diesem Hintergrund ist es verdienst-
voll, wenn die deutschen Bischöfe ein klärendes Wort sprechen, um allzu ausei-
nanderstrebende Tendenzen zusammenzuhalten. Vergegenwärtigen wir uns in 
einem ersten Schritt die Kernaussagen der einzelnen Abschnitte, um dann in 
einem zweiten Schritt zu prüfen, welche neuen Akzente das Wort der Bischöfe 
gesetzt hat und welche Defizite zu benennen sind.  

I. Kernaussagen 

Um die in den einzelnen Abschnitten entwickelten Kernaussagen würdigen zu 
können, ist zunächst die Grundausrichtung des Schreibens zu bedenken. Es wird 
zurückgegriffen auf das II. Vatikanische Konzil, das weithin in Vergessenheit 
geraten ist, das aber für eine Kirchenreform nach wie vor von großer Bedeutung 
ist und durch eine häufige Bezugnahme auf die von Papst Franziskus ausgehen-
den Impulse aktualisiert werden soll. In der Einleitung des bischöflichen Schrei-
bens wird daher zunächst auf die dogmatische Konstitution „Lumen Gentium“ 

                                                                    
1 Die deutschen Bischöfe Nr. 100: „Gemeinsam Kirche sein.“ Wort der deutschen Bi-

schöfe zur Erneuerung der Pastoral, hg. vom SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKON-
FERENZ, Bonn 2015. 

2 Statt vieler Belege sei hier nur auf den informationsreichen Bericht verwiesen, der über 
ambitionierte Veränderungsprozesse im deutschen Katholizismus informiert: M. SELLMANN, 
„Humpeln war gestern“, in: Herder Korrespondenz 69 (2015) 573-576. 
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des Konzils zurückgegriffen, wo zu Anfang festgestellt wird: „Christus ist das 
Licht der Völker“ (LG 1). Jesus Christus und nicht die Kirche als solche ist das 
Licht der Völker; daher ist Kirchenreform nur möglich durch eine lebendige 
Hinordnung auf Jesus Christus, auf die von seiner Botschaft ausgehende Freude, 
von der Papst Franziskus im Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“3 
sagt: „Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, 
die Jesus begegnen.“ (EG 1)  

1. Bevor Kirchenreformen im Einzelnen angegangen und programmatisch 
entfaltet werden können, ist eine Besinnung auf das Christsein vonnöten. Das ist 
das Anliegen des ersten Abschnitts, der über die Berufung zur Heiligkeit handelt 
und der den Wunsch von vielen Gläubigen aufgreift, das Leben der Kirche stär-
ker als bisher mitzugestalten und mit zu entscheiden. Dahinter steht die Über-
zeugung, dass alle Gläubigen zum Volk Gottes gehören und zur Heiligkeit beru-
fen sind. Freilich ist diese Überzeugung im Bewusstsein vieler nicht mehr vor-
handen, worin die vielfältigen Mangelerfahrungen (Gläubigen-, Priester- sowie 
Ressourcenmangel) begründet liegen dürften. Deshalb stellen die Bischöfe fest: 
„Vermutlich braucht es die gegenwärtigen kirchlichen Mangelerfahrungen, um 
die zentrale Wahrheit wieder zu entdecken: Jeder Christ ist aufgrund von Taufe 
und Firmung berufen, das Heilige in seinem eigenen Leben immer weiterzuent-
falten und eben dadurch Welt und Kirche im Geiste Jesu Christi mitzugestal-
ten.“ (15)  

2. Ein weiterer Kernsatz lautet: „Die vielen Charismen sind der Reichtum 
der Kirche.“ (19) Es ist eine zentrale Aufgabe der Pastoral, diesen Reichtum neu 
zu entdecken und für das Leben der Kirche fruchtbar zu machen. Dabei ist vo-
rausgesetzt, dass die Charismen mehr sind als unsere natürlichen Begabungen. 
Sie können an diese anknüpfen, sind mit ihnen aber nicht identisch. Auch sind 
sie nicht mit der Taufgnade identisch, was sich aus einer Analyse zu LG 12,2 
ergibt:  

„Solche Gnadengaben, ob sie nun von besonderer Leuchtkraft oder aber schlichter 
und allgemeiner verbreitet sind, müssen mit Dank und Trost angenommen werden, 
da sie den Nöten der Kirche besonders angepaßt und nützlich sind. Außerordentli-
che Gaben soll man aber nicht leichthin erstreben. Man darf auch nicht vermessent-
lich Früchte für die apostolische Tätigkeit von ihnen erwarten. Das Urteil über ihre 
Echtheit und ihren geordneten Gebrauch steht bei jenen, die in der Kirche die Lei-

                                                                    
3 Apostolisches Schreiben vom 24.11.2013, in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 

194. 
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tung haben und denen es in besonderer Weise zukommt, den Geist nicht auszulö-
schen, sondern alles zu prüfen und das Gute zu behalten. (vgl. 1 Thess 5,12. 19-21).“4  

Charismen entzünden sich, wie das bischöfliche Schreiben betont, in der Begeg-
nung mit Jesus Christus und seinem Evangelium. „Die Echtheit eines Charismas 
erweist sich geradezu an seinem dienenden, gebenden, gütigen und aufbauenden 
Charakter.“ (21) Wo die Berufung auf Charismen zu Polarisierungen und Par-
teiungen führt, bauen sie nicht auf, sondern zerstören kirchliches Leben. Um 
diese Gefahr zu vermeiden, ist in jeder Pfarrei oder in jedem pastoralen Raum 
eine zentrale Eucharistiefeier anzuvisieren, zu der alle Gläubigen unabhängig von 
ihren persönlichen Neigungen und Interessen eingeladen sind.5 

3. Eine dritte Kernaussage im bischöflichen Schreiben zielt auf den christolo-
gischen Bezug allen kirchlichen Handelns: „Im Leben der Kirche wird Jesus 
Christus sichtbar.“ (28) Hier wird noch einmal zurückgegriffen auf die Spitzen-
aussage über die Kirche, wie sie in der Kirchenkonstitution des letzten Konzils 
enthalten ist. Die Kirche gibt es deshalb, wie das bischöfliche Schreiben nach-
drücklich herausstellt (vgl. 33), weil Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. 
Im Leben und Handeln der Kirche soll sich daher fortsetzen, was das Lebens-
werk Jesu war. Durch die Getauften und Gefirmten ist die Kirche existentiell in 
der Welt gegenwärtig, darf sich aber nie so mit ihr vermischen, dass ihr Sen-
dungsauftrag verdunkelt wird. Unter dieser Rücksicht werden zwei Aspekte be-
sonders hervorgehoben, die nach wie vor aktuell sind. Zum einen bleibt die Kir-
che hinter ihrem Auftrag, die Botschaft Jesu in unserer Zeit glaubwürdig zu 
bezeugen, immer wieder zurück, weshalb sie stets den Weg der Buße und der 
Erneuerung gehen muss (vgl. LG 8). Zum andern ist und bleibt die Ökumene, 
das Bemühen um die Wiederherstellung kirchlicher Einheit, ein wesensnotwen-
diges Anliegen der Kirche, das nie abgestreift werden darf.  

4. Mit eindringlichen Worten ruft der nächste Abschnitt die priesterliche 
Würde aller Getauften in Erinnerung (vgl. 34). Auf Grund der Taufe nimmt 
jeder Gläubige am sakramentalen Kirchesein teil, woraus folgt, dass die priester-
liche Würde der Getauften weder durch die Übertragung von Ämtern und 
Diensten noch durch Berufungen oder Beauftragungen einzelner Christen ge-
steigert oder überboten werden kann. Auf der Ebene des gemeinsamen Priester-
tums aller Gläubigen kann es keine institutionell begründeten Unterschiede ge-

                                                                    
4 Vgl. hierzu die gründliche Analyse von Libero GEROSA, Charisma und Recht. Kirchen-

rechtliche Überlegungen zum „Urcharisma“ der neuen Vereinigungsformen in der Kirche, 
Einsiedeln / Trier 1989, 65-70.  

5 Zur besonderen Bedeutung der sonntäglichen Eucharistiefeier für die Einheit der Pfar-
rei vgl. Peter KRÄMER, Der Sonntag als Auferstehung Christi. Kirchenrechtliche Überlegun-
gen zum Sonntagsschutz, in: Trierer Theologische Zeitschrift 120 (2011) 297-316. 



103 

ben, sondern nur unterschiedlich intensive Realisierungen des Christseins im 
persönlichen Nachvollzug. Für das Verständnis des amtlichen Priestertums folgt 
hieraus, dass der Priester vor allem die Aufgabe hat, das Priestertum aller Gläubi-
gen zur Entfaltung zu bringen (vgl. 38). In diesem Zusammenhang greift das 
bischöfliche Schreiben auf die Lehre des II. Vatikanischen Konzils über die geist-
liche Vollmacht, über die „sacra potestas“ zurück und stellt fest:  

„Die dem Priester mit der Weihe verliehene geistliche Vollmacht ist somit eine Voll-
macht zum Dienst an den Gläubigen. Die Priester üben diesen Dienst durch die 
Verkündigung, den Gottesdienst und die pastorale Leitung aus […]. Damit dienen sie 
der Einheit aller Glieder des Leibes Christi und mit Jesus Christus.“ (39)6  

Damit ist klargestellt, dass die Beziehungen zwischen den Gliedern des Gottes-
volkes jenseits der Machtlogik von oben und unten zu fassen sind (vgl. S.36). 
Gleichwohl ist der Dienst des Priesters, wie das bischöfliche Schreiben hervor-
hebt, unverzichtbar für das Leben der Kirche; denn der Priester „trägt verant-
wortlich Sorge dafür, dass der Maßstab des Evangeliums und der Glaube der 
Kirche – ggf. auch korrigierend – eingebracht und gewahrt werden“ (37). Die 
Verhältnisbestimmung von gemeinsamem Priestertum und Priestertum des 
Dienstes ist daher nicht in einem Mehr oder Weniger, auch nicht auf der Ebene 
möglicher Konkurrenz zu beschreiben, sondern einzubinden in den gemeinsa-
men Weg des Gottesvolkes (vgl. 38). Dies gilt auch angesichts einer notwendigen 
Spezialisierung und Professionalisierung in der Wahrnehmung kirchlicher Äm-
ter und Dienste; doch darf die Spezialisierung und Professionalisierung nicht so 
weit getrieben werden, dass das Gemeinsame aus dem Blick gerät. Erreicht wer-
den kann dies nur, wenn die Partizipation vieler am Leben der Kirche gefördert 
und die Delegation auf wenige abgebaut wird (vgl. 40). 

5. Die Verhältnisbestimmung zwischen dem gemeinsamen Priestertum und 
dem Priestertum des Dienstes führt, worauf der folgende Abschnitt hinweist, zu 
der Frage, wie und durch wen Leitung in der Kirche ausgeübt werden kann.7 
Hier findet sich wiederum die Doppelaussage: Zunächst ist davon auszugehen, 
dass es in der Kirche vielfältige Leitungsdienste gibt, an denen die Gläubigen in 
unterschiedlicher Weise teilhaben bzw. an denen sie in unterschiedlicher Weise 
beteiligt werden können. Auf Grund von Taufe und Firmung haben alle Gläubi-

                                                                    
6 Zur „sacra postestas“-Lehre des Konzils vgl. LG 10.18.28. Ausführlicher hierzu Peter 

KRÄMER, Die geistliche Vollmacht, in: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, hg. von 
Joseph LISTL u. Heribert SCHMITZ, Regenburg 21999, 149-155; Marcus NELLES, Die geistli-
che Vollmacht, in: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, hg. von Stephan HAERING / 
Wilhelm REES u. Heribert SCHMITZ, Regensburg 32015, 199-206.  

7 Hierzu ausführlicher Philipp MÜLLER, Priesterlich leiten in Zeiten pastoralen Um-
bruchs, in: Lebendiges Zeugnis 70 (2015) 177-184. 
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gen teil am königlichen Amt Christi (vgl. c. 204 §1 CIC), was dann auch in der 
Übertragung besonderer Dienste und Ämter konkretisiert werden kann. Dar-
über hinaus gibt es in der Kirche Leitungsdienste, die das Sakrament der Weihe 
zur Voraussetzung haben. Unter dieser Rücksicht bringt das bischöfliche Schrei-
ben die „sacra potestas“, die geistliche Vollmacht, wieder ins Spiel, die den Pries-
ter befähigt, in „persona Christi capitis“ zu handeln. „Mit der Formulierung ‚in 
persona Christi capitis‘ wird keine immunisierende Vollmacht des Priesters be-
schrieben, die andere ausschließt oder sich weigert, Kritik anzunehmen.“ (44) 
Die geistliche Dimension des priesterlichen Leitungsdienstes betont das bischöf-
liche Schreiben insbesondere durch die Feststellung, dass „priesterliche Leitung 
auch im Sakrament der Versöhnung geschieht.“ (45). Damit wird ein Bereich 
angesprochen, der im Leben einer Pfarrei heute kaum noch eine Rolle spielt, der 
aber auch ein Indiz dafür ist, wie sehr die geistliche Dimension des priesterlichen 
Leitungsdienstes aus dem Blick geraten ist. Diese Dimension kann nur zurück-
gewonnen werden, wenn sich die Einsicht durchsetzt, dass manche Aufgaben 
eines Pfarrers, vor allem die komplexen Verwaltungsaufgaben in einer Pfarrei, 
aber auch vielfältige Repräsentationspflichten, nicht wesenhaft mit dem Weihe-
sakrament verbunden sind. Hier ist eine Entlastung des Priesters sinnvoll und 
möglich, um das Spezifische seines Dienstes wieder stärker herauszustellen. Frei-
lich darf dieses Spezifische nicht die in dem bischöflichen Schreiben immer wie-
der betonte Überzeugung verdrängen, dass alle Leitungsdienste in der Kirche in 
die Verantwortung aller am Gottesvolk eingebunden bleiben.  

„Jede autokratische Leitungsausübung wird dadurch ausgeschlossen. Je mehr Lei-
tung, von wem auch immer, autokratisch wahrgenommen wird, desto größer ist die 
Gefahr, Macht und Einfluss im Pastoralen wie im Materiellen zu missbrauchen.“ 
(49)  

In einem solchen Fall wird nämlich Macht in einem innerweltlichen Sinn ver-
standen als Herrschaft über andere, nicht aber als geistliche Vollmacht, die sich 
von innerweltlichem Herrschaftsgebaren unterscheiden muss. „Ihr wisst, dass 
die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre 
Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein […].“ 
(Mk 10,42f.) Diese Mahnung Jesu muss die Kirche immer wieder zu einer Ge-
wissenserforschung führen, ob sie der Weisung Jesu in ihrem konkreten Leben 
entspricht.  

6. Das Wort der Bischöfe zielt darauf ab, dass sich die Pastoral der Kirche er-
neuert und Strukturen, vor allem im Hinblick auf die Pfarrei, verändert werden 
(vgl. 50). Dabei lassen sich zwei Tendenzen ausmachen. Zum einen geht es um 
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die Schaffung größerer pastoraler Einheiten, um die Pfarrei als Gemeinschaft 
von Gemeinden, d. h. um die Fusion von kleinen zu großen Pfarreien (vgl. 51).8 
Zum anderen darf hierüber nicht die Orthaftigkeit des Glaubens verloren gehen. 
Die Bischöfe betonen nämlich ausdrücklich: „Die Pfarrei verschafft dem Glau-
ben Orthaftigkeit.“ (50) Der Grund hierfür liegt darin, dass die Lebensvollzüge 
der Kirche auf konkrete Orte angewiesen sind und sich nicht in weitschweifigen 
Strukturen verlieren dürfen. Mit Recht wird in diesem Zusammenhang auf 
Papst Franziskus verwiesen, der in der Pfarrei nicht eine hinfällige Struktur sieht, 
sondern auf ihre theologische Bedeutung aufmerksam macht: „Die Pfarrei ist 
kirchliche Präsenz im Territorium, ein Bereich des Hörens des Wortes Gottes, 
des Wachstums des christlichen Lebens, des Dialogs, der Verkündigung, der 
großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung und der liturgischen Feier.“ (EG 28) 
Beide Tendenzen, die Orthaftigkeit des Glaubens und die Schaffung überörtli-
cher Strukturen, führen zu neuen Formen der Beteiligung und der Verantwor-
tung, indem einzelne Christen vom Bischof oder vom Pfarrer mit der Wahr-
nehmung bestimmter Dienste vor Ort beauftragt werden. Solche Beauftragun-
gen, die auf Zeit ausgesprochen werden, sind Vertiefungen der Taufberufung, 
fügen dieser sakramental aber nichts hinzu (vgl. 55). Mit anderen Worten: Bei 
der Mitwirkung der Gläubigen geht es immer um die Taufwürde, um den Voll-
zug des Glaubens in den konkreten Zusammenhängen des Lebens und um be-
sondere Beauftragungen, die an die Taufwürde anknüpfen.  

7. Zum Schluss wird im Wort der Bischöfe noch einmal eine Rückbindung 
an das II. Vatikanische Konzil eingefordert (vgl. 56). Wenn die Konzilstexte vor 
dem Hintergrund aktueller pastoraler Fragestellungen neu gelesen werden, führt 
dies zu einem Umkehrprozess der ganzen Kirche.  

„Dabei geht es um eine neue Hinwendung zu Jesus Christus, um ein vertieftes Er-
kennen und Liebenlernen Jesu. Untrennbar davon ist die erneute Bekehrung zur 
Evangelisierung, zu einer Kirche, die wächst, indem sie aus sich heraus zu den Men-
schen geht, besonders zu denen am Rande.“ (55)  

Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht wird, hängt von der Bereitschaft aller ab, die 
zum Volk Gottes gehören, sich auf die im bischöflichen Schreiben enthaltenen 
Impulse einzulassen und sie im Leben der Kirche umzusetzen.  

                                                                    
8 Vgl. Markus-Liborius HERMANN, Zum Mehrwert großer pastoraler Räume, in: Nähe 

und Weite statt Enge und Ferne. Zu den Chancen großer pastoraler Räume für eine missio-
narische Pastoral, hg. von der KATHOLISCHEN ARBEITSSTELLE FÜR MISSIONARISCHE PAS-
TORAL, Erfurt 2015, 40,73, hier 40-43.  
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II. Kritische Anfragen 

Es ist wohl nicht zu bestreiten, dass es auf Grund unterschiedlicher historischer 
Entwicklungen und kultureller Einflüsse ganz verschiedene Erscheinungsformen 
der Kirche in den einzelnen Diözesen der Deutschen Bischofskonferenz gibt. 
Gleichwohl ist das Bestreben berechtigt, zu einer größeren Einheitlichkeit zu 
gelangen, die Pastoral zu erneuern und den heutigen Zeiterfordernissen anzupas-
sen. Das ist das Anliegen, das hinter dem Schreiben der Deutschen Bischöfe 
„Gemeinsam Kirche sein“ steht und das im Vergleich zu früheren Dokumenten 
wichtige Markierungspunkte benennt, die einen notwenigen Perspektivenwech-
sel einleiten können. Dabei dürfte es für die weitere Entwicklung der Kirche in 
Deutschland hilfreich sein, das Schreiben der Bischöfe nicht als ein einmal be-
schlossenes Papier zu begreifen und in die Schubladen der Verwaltung abzule-
gen, sondern es in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls 
fortzuschreiben. Hinsichtlich einer kritischen Bewertung lassen sich aus heutiger 
Sicht schon folgende Punkte festhalten.  

1. Mit großer Eindringlichkeit wird in dem bischöflichen Schreiben die 
Taufwürde betont, und dies geschieht mit Recht. Denn gerade in diesen Aussa-
gen wird ein Anliegen des II. Vatikanischen Konzils nicht nur aufgenommen, 
sondern sogar noch vertieft. Die Taufe ist der Ausgangspunkt für gelebtes 
Christsein und, verbunden mit dem Sakrament der Firmung, die Grundlage für 
die Übernahme kirchlicher Dienste und Ämter. Doch darf nicht aus dem Blick 
geraten, dass die Berufung auf die Taufwürde auch zu Einseitigkeiten führen 
kann. Denn die Taufe stellt nicht einen einmaligen Akt dar, sie ist somit keine 
statische Größe, die abgeschlossen ist. Vielmehr ist sie ein das ganze Leben ein-
fordernder Prozess. Um kirchliche Dienste und Ämter glaubwürdig überneh-
men zu können, braucht es Menschen, die eine persönliche Bekehrung zu Jesus 
Christus durchgemacht haben. Es müssen daher Kriterien entwickelt bzw. präzi-
siert werden, die gegeben sein müssen, damit jemand als Katechet oder Kateche-
tin, als Religionslehrer oder Religionslehrerin, als Pastoral- oder Gemeinderefe-
rent/in tätig werden kann. Ansonsten wird die weit verbreitete Müdigkeit oder 
Frustration in der Glaubensweitergabe perpetuiert und ein wirklicher Aufbruch 
verhindert. Schließlich ist noch anzumerken, dass niemand zur Übernahme 
kirchlicher Ämter und Dienste gedrängt werden darf, als ob das Christsein von 
der Übernahme bestimmter Funktionen in der Kirche abhängig wäre. Ein guter 
Christ erweist sich nicht oder nicht primär in der Übernahme kirchlicher Funk-
tionen, sondern in der Bereitschaft, das eigene Leben aus dem Glauben heraus zu 
gestalten und in der Nachfolge des Gekreuzigten anzunehmen.  
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2. Positiv zu vermerken ist des Weiteren, dass in dem bischöflichen Schreiben 
bei aller Betonung der Gemeinsamkeit, die in der Taufwürde gründet, die be-
sondere Verantwortung des Priesters bzw. des Pfarrers deutlich herausgestellt 
wird. Es handelt sich um eine Verantwortung, die im Sakrament der Weihe ihre 
Grundlage hat und vom II. Vatikanischen Konzil als geistliche Vollmacht um-
schrieben worden ist. Angesichts der vielfältigen Gefährdungen und Verzerrun-
gen im Verständnis des priesterlichen Dienstes ist es zu begrüßen, dass das bi-
schöfliche Schreiben an dieser Sichtweise festhält. Es wird deutlich, dass der 
Dienst des Priesters nicht als eine innerweltliche Ordnungsmacht verstanden 
werden darf. Es geht nicht um Herrschaft über andere, sondern darum, dass 
Wort und Sakrament in der kirchlichen Gemeinschaft ihre Heil vermittelnde 
Wirksamkeit zu entfalten vermögen.9 Dies hat tiefgreifende Konsequenzen. 
Denn wenn der Pfarrer in der Wahrnehmung seiner Aufgaben primär als Mana-
ger verstanden wird, der plant, organisiert und delegiert, so ist ein solches Ver-
ständnis kaum geeignet, junge Menschen für den priesterlichen Dienst zu begeis-
tern. In dieselbe Richtung weist, wenn sich Papst Franziskus gegen einen „Ma-
nager-Funktionalismus“ im Verständnis des priesterlichen Dienstes wendet: 

„Sie [sc. die Kirche] entfaltet sich in einen Manager-Funktionalismus, der mit Statis-
tiken, Planungen und Bewertungen überladen ist und wo der hauptsächliche Nutz-
nießer nicht das Volk Gottes ist, sondern eher die Kirche als Organisation. In allen 
Fällen fehlt dieser Mentalität das Siegel des Mensch gewordenen, gekreuzigten und 
auferstandenen Christus, sie schließt sich in Elitegruppen ein und macht sich nicht 
wirklich auf die Suche nach den Fernstehenden, noch nach den unermesslichen, 
nach Christus dürstenden Menschenmassen.“ (EG 95)  
3. Vor diesem Hintergrund wäre es hilfreich gewesen, wenn das bischöfliche 

Schreiben ausdrücklich auch das Thema der Berufungspastoral angesprochen 
hätte.10 Wir können nur dann gemeinsam Kirche sein, wenn über die Taufwürde 
hinaus und als Hinordnung auf diese das amtliche Priestertum anerkannt und 
wertgeschätzt wird. Wo nicht hinreichend viele Priester in einer Diözese zur 
Verfügung stehen, ist nach den Ursachen zu fragen und sind Möglichkeiten 

                                                                    
9 Vgl. Peter KRÄMER, Das Profil des priesterlichen Dienstes. Kirchenrechtliche Anmer-

kungen zur Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils, in: Trierer Theologische Zeit-
schrift 118 (2009) 109-130.  

10 Es ist bemerkenswert, dass das Thema der Berufungspastoral von der 2015 abgeschlos-
senen Diözesansynode Bozen-Brixen ausdrücklich thematisiert wurde. Vgl. Visionspapier 10: 
„Wie fördern wir geistliche und kirchliche Berufungen: Kriterien, Bildung, Begleitung, Rolle, 
Funktion, Aufgaben?“ (www.bz-bx.net/diozesansynode/texte/00030139_Visionspapiere.html 
[Stand: 28.01.2016]). In dem Visionspapier wird die Vielfalt kirchlicher Berufungen in der 
Ehe, im Weiheamt und in unterschiedlichen Formen des geweihten Lebens in den Blick 
genommen. 
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aufzuspüren, die geeignet erscheinen, dem Mangel abzuhelfen. In diesem Zu-
sammenhang ist an die im kirchlichen Gesetzbuch normierte Pflicht des Diöze-
sanbischofs zu erinnern, sich persönlich um eine Berufungspastoral in der ihm 
anvertrauten Diözese zu kümmern.11 Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe, 
der gegenüber den vielen anderen Aufgaben, die einem Bischof obliegen, ein 
Vorrang zukommen dürfte.12 Der Bischof kann diese Aufgabe auch nicht einfach 
an andere delegieren, etwa an den Regens eines Priesterseminars, auch wenn 
dieser hierfür im Namen des Bischofs verantwortlich ist. Im Hinblick auf die 
Berufungspastoral dürfte von besonderem Interesse sein, dass die Zahl der Pries-
teramtskandidaten und der Priesterweihen in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika – entgegen dem Trend, der in den europäischen Kirchen zu beobachten ist 
– in den letzten Jahren leicht angestiegen ist.13 Die Gründe hierfür, die im Ein-
zelnen noch näher zu untersuchen wären, dürften durchaus verschieden sein. 
Ein Grund liegt aber wohl in einer intensiv betriebenen Berufungspastoral, die 
das Gebetsapostolat in die Mitte aller Bemühungen um den Priesternachwuchs 
stellt, wie einem Bericht über die Entwicklung in den Vereinigten Staaten zu 
entnehmen ist, der insbesondere auf das Rosenkranzgebet und die eucharistische 
Anbetung hinweist.14 Könnten solche Erfahrungen nicht auch anregend dafür 
sein, dass das Thema der Berufungspastoral auch im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz intensiver angegangen wird? Oder sind wir schon so glau-
bensmüde geworden, dass wir von einem Gebetsapostolat nichts mehr erwarten?  

4. Im Übrigen ist, um einen letzten Aspekt anzusprechen, gegenüber dem bi-
schöflichen Schreiben stärker in Erwägung zu ziehen, ob und in welchem Um-
fang von der im kirchlichen Gesetzbuch vorgesehenen Notlösung Gebrauch ge-

                                                                    
11 In c. 233 CIC wird das ganze Volk Gottes im Hinblick auf die Berufungspastoral ange-

sprochen, wobei die Verantwortung des Bischofs eindringlich herausgestellt wird.  
12 Vgl. zur Aufgabenstellung eines Bischofs ausführlicher Peter KRÄMER, Die Vollmach-

ten des Diözesanbischofs nach dem CIC/1983, in: Zwischen Vollmacht und Ohnmacht. Die 
Hirtengewalt des Diözesanbischofs und ihre Grenzen, hg. von Sabine DEMEL u. Klaus LÜDI-
CKE, Freiburg i. Br. 2015, 112-129.  

13 Vgl. http://www.kath.net/news/424; http://fides.org/de/stats/28927-VATIKAN_ 
Sonderteil_zum_Sonntag_der_Weltmission_die_Statistiken_der_Katholischen_Kirche#. 
VqXw0lI4fUI; http://fides.org/de/stats/30940-VATIKAN_Die_Statisktiken_der_katholi-
schen_Kirch_2012; http://fides.org/de/stats/35005-VATIKAN_Die_Statisktiken_der_katho-
lischen_Kirch_2013 (Stand: 28.01.2016). – Auch wenn 2014 wieder ein geringfügiger Rückgang 
zu verzeichnen ist, so liegt die Gesamtzahl doch weit über dem Trend in Europa. 

14 Vgl. Mary L. GAUTIER / Thomas P. GAUNT, The Class of 2015: Survey of Ordinands 
to the Priesthood. A Report to the Secretariat of Clergy, Consecrated Life & Vocations. 
United States Conference of Catholic Bishops, Washington 2015, 27f.: Vgl. www. https:// 
www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/ordination-class/upload/Class-of-2015-report-
FINAL.pdf (Stand: 28.01.2016). 
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macht werden sollte (vgl. c. 517 §2 CIC). Hiernach ist, wenn kein Priester zur 
Verfügung steht, dem das Amt des Pfarrers übertragen werden kann, die Mög-
lichkeit vorgesehen, das Pfarramt vorübergehend unbesetzt zu lassen. Es dürfte 
nicht sinnvoll sein, Pfarreien entsprechend der Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Priester beliebig zu vergrößern. Wenn eine Notsituation eintritt, dürfte 
es ehrlicher sein, den Mangel auch nach außen hin in Erscheinung treten zu 
lassen und an der Ausübung der Hirtensorge einen Diakon oder einzelne Gläu-
bige, die nicht die Priesterweihe empfangen haben, zu beteiligen. Voraussetzung 
hierfür ist, wie c. 517 §2 CIC betont, dass ein Priester bestellt wird, der selbst 
nicht Pfarrer ist, aber über die Vollmachten und Befugnisse eines Pfarrers ver-
fügt, ohne an alle zum Pfarramt gehörenden Pflichten gebunden zu sein. Freilich 
darf dies nur als eine Notlösung verstanden werden, die aufgegeben werden 
muss, wenn die Notsituation nicht mehr besteht. Damit wird auch der interi-
mistische Charakter der Notlösung deutlich. Allerdings wird von der Möglich-
keit, die c. 517 §2 CIC einräumt, in deutschsprachigen Diözesen kaum Ge-
brauch gemacht, und dies im Unterschied zu dessen weltweiter Anwendung.15 
Aus möglichen Fehlentwicklungen, die in den letzten Jahren zu beobachten 
waren, darf nicht gefolgert werden, dass die Rechtsnorm insgesamt keine An-
wendung finden sollte. Wenn Pfarreien beliebig vergrößert werden, um jede 
einzelne mit einem Pfarrer besetzen zu können, besteht die von Papst Franziskus 
umschriebene Gefahr, dass die Nähe zu den Menschen verloren geht und die 
Orthaftigkeit des Glaubens und seiner wichtigsten Vollzüge aus dem Blick gerät. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wort der Bischöfe durchaus wich-
tige Akzente zur Erneuerung der Pastoral gesetzt hat. Doch scheint es ange-
bracht zu sein, dieses Schreiben in Beziehung zu setzen zu dem von Papst Fran-
ziskus herausgegebenen Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“, durch 
das es eine bedeutsame Ergänzung und Vertiefung erfährt. Bestätigt wird diese 
Einschätzung auch durch die Ansprache des Papstes anlässlich des „Ad-Limina-
Besuchs“ der deutschen Bischöfe vom 20. November 2015. In dieser Ansprache 
erinnert Papst Franziskus an die auf viel Kritik gestoßene, in ihrem Anliegen 
aber oft verkannte Rede seines Vorgängers Benedikt XVI., der bereits 2011 vor 
allzu viel Organisation und Apparat auf der einen und vor zu wenig lebendigem 
Glauben in der Kirche auf der anderen Seite warnte.16 Ähnlich klingen die Aus-

                                                                    
15 Vgl. Severin J. LEDERHILGER, Der Pfarrer, in: Handbuch des katholischen Kirchen-

rechts (s. Anm. 6), 681-720, 691 ff.  
16 Die Ansprache Benedikt XVI. ist abgedruckt in: Paul Josef CORDES / Manfred LÜTZ, 

Benedikts Vermächtnis und Franziskus’ Auftrag. Entweltlichung. Eine Streitschrift. Freiburg 
i. Br. 2013, 152-160 
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führungen von Papst Franziskus, der angesichts der Tendenz einer fortschrei-
tenden Institutionalisierung der Kirche ausdrücklich feststellt: „Es werden im-
mer neue Strukturen geschaffen, für die eigentlich die Gläubigen fehlen.“17 Nach 
Ansicht des Papstes handelt es sich um eine Art neuen „Pelagianismus“, der dazu 
führt, unser Vertrauen auf die Verwaltung zu setzen, d.h. auf den perfekten Ap-
parat.18 Zustimmung verdient daher die Forderung des Papstes, dass in den Pas-
toralplänen der Diözesen und Pfarreien das sakramentale Leben eine stärkere 
Berücksichtigung finden sollte.19 Eine Erneuerung der Pastoral kann nur dann 
gelingen, wenn sie nicht an organisatorischen Fragen hängen bleibt, sondern 
tiefer ansetzt und darum bemüht ist, die lähmende Resignation, die weithin zu 
beobachten ist, durch eine Besinnung auf die Grundvollzüge der Kirche zu 
überwinden.  

                                                                    
17 Vgl. http://kath.net/news/52962 (Stand: 28.01.2016). 
18 Das Vertrauen auf den „perfekten Apparat“ zeigt sich auch darin, dass es bislang zu 

keiner Verschlankung der bischöflichen Generalvikariate oder Ordinariate gekommen ist; 
vielmehr besteht die Gefahr, dass gleichsam zusätzlich „kleine Generalvikariate“ in den größe-
ren pastoralen Räumen geschaffen werden. 

19 Der Papst spricht in diesem Zusammenhang v. a. die Sakramente der Beichte und Eu-
charistie an, die bei den Erneuerungsbemühungen wieder stärker in den Blick genommen 
werden sollten.  
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ALBERT  DAHM 

Testimonium mortis 
Der Kreuzestod als Erweis der Gottessohnschaft Jesu  

bei Nikolaus von Kues 

Abstract: The question which is recently discussed again how we can identify Jesus as the 
Son of God, is for Cusanus definitively explained by the cross. On the basis of the princi-
ple of maximitas introduced within De docta ignorantia Nicholas develops a train of 
thought, which can be summarized in the following way: The utmost love manifesting 
itself in the suffering of death proves the crucified as maximus homo whose singular 
greatness can only be considered as a consequence of his personal unity with the divine 
Logos. 

Der islamische Gelehrte, Schriftsteller und Publizist Navid Kermani, der aus 
seiner durch die muslimische Herkunft ihm überkommenen kritisch-distanzier- 
ten Haltung zum Kreuz keinen Hehl macht, berichtet davon, wie er in der römi-
schen Basilika San Lorenzo in Lucina Guido Renis Darstellung des Crucifixus 
anschaut – und davon überwältigt wird. Er beschreibt die Empfindungen dieses 
Augenblicks folgendermaßen:  

„[…] ich [...] fand den Anblick so berückend, so voller Segen, dass ich am liebsten 
nicht mehr aufgestanden wäre. Erstmals dachte ich: Ich – nicht nur: man –, ich 
könnte an ein Kreuz glauben“.1 

Ähnlich einfühlsam, ja geradezu tief berührt, äußert sich Friedrich Nietzsche, 
bekanntermaßen einer der unerbittlichsten Kritiker, ja Verächter des Christen-
tums, wenn er auf den Gekreuzigten schaut: 

„Dieser ‚frohe Botschafter‘ starb wie er lebte, wie er lehrte – nicht um ‚die Menschen 
zu erlösen‘, sondern um zu zeigen, wie man zu leben hat. Die Praktik ist es, welche er 
der Menschheit hinterließ: sein Verhalten vor den Richtern, vor den Häschern, vor 
den Anklägern und aller Art Verleumdung und Hohn – sein Verhalten am Kreuz. Er 
widersteht nicht, er verteidigt nicht sein Recht, er tut keinen Schritt, der das Äußers-
te von ihm abwehrt, mehr noch, er fordert es heraus […]. Und er bittet, er leidet, er 
liebt mit denen, in denen, die ihm Böses tun […]. Nicht sich wehren, nicht zürnen, 
nicht verantwortlich-machen […]. Sondern auch nicht dem Bösen widerstehen – ihn 
lieben [...].“2  

                                                                    
1 N. KERMANI, Warum hast du uns verlassen? – Guido Renis „Kreuzigung“, in: Neue 

Zürcher Zeitung vom 14.03.2009, Nr. 61, S. 58. 
2 F. NIETZSCHE, Der Antichrist. Fluch auf das Christentum, § 35, in: DERS., Werke in 

drei Bänden, Bd. 2, hg. von K. SCHLECHTA, München 1955, 1197. 
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Eugen Biser hat Worte gefunden, die einen bedenkenswerten Kommentar zu 
dieser Stelle hergeben: 

„Wenn irgendwo, liegt hier die ungemein komprimierte Mitte von Nietzsches Ver-
hältnis zum Christentum und der Beweggrund seiner Rekonstruktion des so vehe-
ment Bekämpften. Ohne dass es ihm bewusst wird, greift die von ihm erschlossene 
Liebe auch auf ihn, den Mitverursacher der endlosen Passion Jesu über, und verwan-
delt seinen Vernichtungswillen in sein Gegenteil, den Willen zum Überleben des 
Gegners und seiner Stiftung.“3 

Wie aus den o. a. Stellungnahmen hervorgeht, führt der Blick auf den Gekreu-
zigten unsere beiden Autoren zu einer affektiven Annäherung. Sie sind – jeder auf 
seine Weise – hingerissen. Die Schau des Kreuzes berührt sie emotional, weckt in 
ihnen – in unterschiedlicher Form – Sympathie und Zustimmung, auch wenn 
ihnen verschlossen bleibt, was das christliche Dogma auf die Formel gebracht 
hat: Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch.4 Hier werden wir auf die Schwel-
le verwiesen, die im Glauben überschritten wird. Allein der Glaubende erkennt 
im Gekreuzigten den göttlichen Erlöser, den Sohn Gottes. 

Wie aber kommt diese Erkenntnis zustande? Was legitimiert und begründet 
sie? Erschließt sie sich schon vom Leben Jesu, gar vom Kreuz selbst her, oder 
handelt es sich um eine nachträgliche, allein im Licht der Auferstehung mögliche 
Erkenntnis? Nikolaus von Kues hat offensichtlich diese Frage, die neuerdings 
von Hansjürgen Verweyen – im Horizont neuzeitlicher Philosophie und auf der 
Basis historisch-kritischer Exegese – diskutiert wird,5 im Zuge seines weisheit-
lich-offenbarungstheologischen Denkansatzes in dem Sinn entschieden, dass im 

                                                                    
3 E. BISER, Nietzsche – Zerstörer oder Erneuerer des Christentums?, Darmstadt 2002, 

111. 
4 Siehe das Glaubensbekenntnis von Chalkedon: DH 301. 
5 H. VERWEYEN, Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheologie, Regensburg 

32000, 338-362; DERS., Botschaft eines Toten? Den Glauben rational verantworten, Regens-
burg 1997, 52-95.119-146. – Ebd., 77 formuliert Verweyen prägnant seine These, wenn er 
sagt: „Meiner Auffassung nach wurde bereits ‚im Fleische‘ Jesu Gottes ganze ‚Herrlichkeit‘ 
offenbar. Wegen der Angst und Herzensträgheit der Jünger kam diese Erkenntnis allerdings 
erst nach dem Karfreitag zum Durchbruch. […] Erst in theologischen Aussagen wie der über 
das Bekenntnis des Hauptmanns angesichts des Kreuzesschreis Jesu (Mk 15,34.37-38) oder 
über die ‚Erhöhung Jesu am Kreuz‘ (Joh 3,14; 8,28; 12,32.34) kam der wahre Ort österlicher 
Offenbarung angemessen zur Sprache.“ H. U. VON BALTHASAR, Herrlichkeit. Eine theologi-
sche Ästhetik, Bd. III/2.2, Einsiedeln / Trier 21988, 296-300 diskutiert das „Problem der Ent-
österlichung“. In diesem Zusammenhang spricht er davon, dass die Jünger schon vor Ostern 
Jesu „Hoheit gesehen oder geahnt hatten, denn sie waren ja nachgefolgt, hatten Jesus als dem 
Messias gehorcht und eigene Belehrungen über die allgemeinen Volkspredigten hinaus erhal-
ten“ (ebd., 300). Zum Thema „Entösterlichung“ bei H. U. VON BALTHASAR vgl. auch die 
Darlegungen von R. WEIER, Der rechte Ernst einer Predigt. Eine dogmatische Quästio (= 
TThSt, Bd. 66), Trier 2000, 95.108. 
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Kreuz selbst die Gottessohnschaft Jesu aufstrahlt. Für ihn wird das Kreuz zum 
Erkenntnismedium, zu einer Vermittlungsinstanz des Glaubens an den Sohn 
Gottes. Verstreut über sein ganzes Predigtwerk finden wir immer wieder das 
Argument, dass uns im Kreuzesleiden Jesu das stärkste Zeugnis für die Wahrheit 
seiner Botschaft begegnet, ja dass sich im Kreuz Jesu Gottessohnschaft zeigt. 

Wir wollen im Folgenden diese Position einer Rückführung der Erkenntnis 
Jesu als des Sohnes Gottes auf das Kreuz näher erschließen. Dazu ist es unerläss-
lich, dass wir zunächst einen wenigstens flüchtigen Blick werfen auf die anthro-
pologischen und christologischen Voraussetzungen und deren gegenseitige Zu-
ordnung im Denken des Nikolaus von Kues.6 Denn erst wenn wir uns vergegen-
wärtigt haben, wie Cusanus das Sein der anima rationalis in ihrer Hinordnung 
auf die göttliche Weisheit bestimmt, wie ferner seine Schau des Werkes Christi 
vom Gedanken der Offenbarung der Wahrheit bzw. der Weisheit beherrscht ist, 
und wie beide Aussagen ineinandergreifen, tritt der Bezugsrahmen hervor, in 
den hinein die Frage nach der Erkenntnis Jesu vom Kreuz her zu stehen kommt. 

I. Die Hinordnung der anima rationalis auf die Wahrheit bzw.  
Weisheit Gottes und Jesu Amt als ostensor et revelator  

In der cusanischen Sicht des Menschen als geistiger Kreatur durchdringen sich 
biblischer Schöpfungsglaube und neuplatonische Philosophie.7 Grundlegend ist 
zunächst die Intention des Schöpfers, die Nikolaus immer wieder unterstreicht: 
„Gott aber, die reinste Vernunft, wollte seine Reichtümer mitteilen und bekannt 
machen, und deshalb ist der Mensch das Ziel und die Vollendung (finis) der Ge-
schöpfe, weil er eine Vernunft besitzt, die der Erkenntnis fähig ist; sie hat Gott 
geschaffen, damit er erkannt wird“.8 Diese Bestimmung lässt schon eine gewisse 
Verwandtschaft und Nähe des geschaffenen zum göttlich-absoluten Geist erken-
nen. Cusanus verdeutlicht dies, wenn er sagt: „Unsere Seele erscheint als leben-
diger Strahl des göttlichen Lichts“.9 Unser Geist ist „aus Gott“. „Jener vernunfthaf-
te Verstand ist nur ein Abglanz des göttlichen Lichts, das der absolute Geist oder 
das absolute Licht ist.“10 „Das Wort Gottes ist der Logos oder der absolute Ver-

                                                                    
6 Vgl. dazu A. DAHM, Vernunft und Glaube in den Sermones des Nikolaus von Kues. 

Gleichzeitig eine Begegnung mit den Büchern von K. FLASCH (1998 und 2001) und U. ROTH 
(2000), in: MFCG 31 (2006) 245-273. 

7 Vgl. A. DAHM, Schöpfungstheologie bei Nikolaus von Kues. Erste Ansätze in den frü-
hen Predigten und ihre Fortführung in De docta ignorantia, in: TThZ 113 (2004) 118-136. 

8 Sermo CLIV: h XVIII, N.21, Z. 4-8. 
9 Sermo CXLVIII: h XVIII, N.17, Z. 1-2. 
10 Sermo CCLXXIII: h XIX, N. 29, Z. 1.18-20. 
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stand (absoluta ratio), der aller Vernunft das vernunfthafte Sein schenkt“11. Der 
menschliche Geist, die vernunfthafte Seele, nimmt somit eine Mittelstellung ein. 
Ihr Platz ist „nach der ersten Ursache und vor dem (übrigen) Verursachten“.12 

Mit der Herkunft von Gott ist eine das Sein des geschaffenen Geistes prä-
gende Hinneigung verbunden. „Der innere Mensch ist unmittelbar von Gott 
geschaffen; zu ihm neigt er hin“.13 Diese Hinneigung wird von Cusanus zumeist 
als Streben nach der Wahrheit, als Verlangen nach der Weisheit beschrieben. So 
erklärt er kurz und bündig in Sermo CXV: „Nichts (anderes) begehrt die ver-
ständige Seele als die ewige Wahrheit, durch die sie unsterbliche Nahrung emp-
fängt“.14 Alles Tun des Menschen (operatio hominis) läuft darauf hinaus, „die 
Wahrheit zu erkennen und die Güte zu lieben“.15 Von solcher Einsicht hängt 
sein geistiges Leben ab. In der Sprache weisheitlicher Theologie formuliert, heißt 
das: „Die vernunfthafte Natur lebt nur, wenn sie im Besitz der Weisheit ist“.16 
„Sie einzusehen, bedeutet für die Vernunft höchste Erquickung (delectatio) und 
unsterbliches Leben. […] Sie kann ohne die Weisheit nicht glücklich sein“.17 Das 
Verlangen der Seele kann verglichen werden mit einem „Gefäß, das leer ist und 
gefüllt werden will“.18 Nun ist bei Cusanus die Wahrheit bzw. die Weisheit im-
mer schon mit Jesus Christus identifiziert. Er ist die Sapientia / Veritas aeterna in 
Person.19 Deshalb muss man sagen: Heilsgeschichtlich betrachtet, richtet sich das 
Verlangen auf Jesus Christus. Demgemäß formuliert Cusanus in Sermo 
CCLXII: „Aufgrund des uns eingegebenen Lichts des Verstandes erstreben und 
suchen wir in der Bewegung des Verstandes nichts anderes als die Sonne oder die 
Quelle des Lichts, nämlich Jesus“.20 So stark das Verlangen auch sein mag, der 
Mensch kann aus eigener Kraft nicht erreichen, was er so sehnsüchtig begehrt. 
Denn seine Geschöpflichkeit besagt Potentialität (im Unterschied zur reinen 

                                                                    
11 Sermo CCLXIX: h XIX, N. 9, Z. 1-2. 
12 Sermo CCXLVIII: h XIX, N. 18, Z. 2-3. 
13 Sermo CCLVIII: h XIX, N. 9, Z. 1-2. 
14 Sermo CXV: h XVII, N. 8, Z. 7-8. 
15 Sermo CXLVIII: h XVIII, N. 8, Z. 18-20. 
16 Sermo CLXXXIX: h XVIII, N. 1, Z. 14-15. 
17 Ebd., N. 3, Z. 18-21.23-24. 
18 Sermo CCLXIV: h XIX, N. 18, Z. 8-9. 
19 Sermo CXXII: h XVIII, N. 8, Z. 5-11; Sermo CXXXV: h XVIII, N. 21, Z. 26-27; 

Sermo CXXXIX: h XVIII, N. 2, Z. 25-26.33.42-43. Vgl. auch K. REINHARDT, Christus – 
„Wort und Weisheit“ Gottes, in: MFCG 20 (1992) 68-96; K. KREMER, Weisheit als Voraus-
setzung und Erfüllung der Sehnsucht des menschlichen Geistes, in: DERS., Praegustatio natu-
ralis sapientiae. Gott suchen mit Nikolaus von Kues (= BCG, Sonderbeitrag zur Philosophie 
des Cusanus), Münster 2004, 51f. (weitere Stellenangaben!). 

20 Sermo CCLXII: h XIX, N. 19, Z. 10-12. 
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Aktualität des schöpferischen Urgrunds). „Die Geistseele ist der Möglichkeit 
nach fruchtbar, der Wirklichkeit nach ist sie noch nicht fruchtbar“.21 Zudem ist 
infolge der Ursünde das Erkenntnisvermögen geschwächt. Der intellectus ist mit 
Blindheit geschlagen, er verharrt in Unwissenheit (ignorantia), aus der er sich 
nicht selbst befreien kann.22 Dadurch ist der Mensch in einen Widerspruch zu 
seinem eigenen Wesen geraten, den Cusanus folgendermaßen beschreibt: Die 
Geistseele ist ihrer Natur nach so ausgestattet, dass sie „alle Wissenschaften und 
Wahrheiten erfassen und Wohnung Gottes sein kann. Die Sünde zerstört diese 
Natur“.23  

Was der Mensch aus eigener Kraft nicht leisten kann, den Aufstieg des intel-
lectus aus der Unwissenheit zur Erkenntnis der Wahrheit, ermöglicht Christus. 
„Denn er kam als Offenbarer dessen, was vom Geist des Menschen erstrebt wird 
und dennoch dem Menschen unbekannt bleibt“.24 In Sermo CCXLV hören wir: 
„Jesus, dessen Vernunft allwissend war, dem Licht der Weisheit Gottes geeint, 
kam, nahm die alte Unwissenheit hinweg und zeigte das ewige Leben des Geistes, 
und dass die Freuden des ewigen Lebens sich zu den zeitlichen verhalten wie die 
Zeit zur Ewigkeit“.25 

Damit die von Jesus geschenkte Offenbarung auch tatsächlich beim Men-
schen ankommt, sein Streben nach Wahrheit ans Ziel gelangt, muss von seiner 
Seite der Glaube hinzutreten. Nikolaus erklärt:  

„Niemand kann aus eigener Kraft, die er von Adam her hat, die Welt überwinden. 
Deshalb ist es notwendig, dass die Unwissenheit (ignorantia), durch die alle gefallen 
sind, durch den Glauben abgelegt wird. [...] Aber zu diesem Glauben können wir nur 
durch den Glauben allen Glaubens (per fidem omnis fidei) gelangen, der uns lehrt, 
dass Jesus, unser Meister, der Sohn Gottes ist, und zwar der gekreuzigte. Im Glauben 
an den Sohn Gottes wird alle Finsternis des Unglaubens hinweggenommen“.26 

Damit ist nun ein besonderes Problem angesprochen. Einerseits bringt der 
Mensch die Fähigkeit zum Glauben mit. Sie ist auch durch die Sünde nicht zer-
stört.27 Andererseits steht dem Glauben die Schwäche des Willens entgegen, die 

                                                                    
21 Sermo CXI: h XVII, N. 6, Z. 3-5. 
22 Siehe hierzu A. DAHM, Vernunft und Glaube (s. Anm. 6), 256-258. 
23 Sermo CXLVIII: h XVIII, N. 8, Z. 2-5. 
24 Sermo CCXXXII: h XIX, N. 3, Z. 3-6. 
25 Sermo CCXLV: h XIX, N. 6, Z. 1-5. 
26 Ebd., N. 7, Z. 1-4.6-11. 
27 Sermo CCLXVIII: h XIX, N. 19, Z. 1-2.4-5: „Posse igitur credere est maxima animae 

nostrae virtus. [...] Potest enim rationalis anima credere si vult vel non“. Sermo CCLXXI: h 
XIX, N. 5, Z. 19-21.25-28: „Unde posse credere est in intellectu, per quam liberam po-
tentiam potest credere revelanti et proficere. [...] Nihil igitur remansit in natura intellectuali 
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in ihm herrschende Begierde, die ihn an das Irdische bindet. Cusanus sagt: 
„Meistens siegt der Wille des Fleisches, indem er den Geist kreuzigt. Und das 
kommt aus der Unwissenheit, weil der Geist seinen Adel nicht kennt noch die 
Nichtigkeit des Fleisches und auch nicht Gott oder das ewige Leben“.28 

Doch kommt dem Glauben auch ein gewisses Vorverständnis der Wahrheit 
zu Hilfe. Hier schlägt in der heilsgeschichtlichen Perspektive voll durch, was 
Nikolaus in seinen metaphysischen Darlegungen zum Begriff der praegustatio 
erarbeitet hat.29 Cusanus vergleicht den Menschen mit einem Hungernden, der 
begierig nach Brot greift und sich von ihm nährt, auch wenn er es noch nie gese-
hen hat. Ähnlich steht es um die geistige Situation des Menschen. „Er entbehrt 
das Brot des Lebens, das ihm, auch wenn er es niemals gesehen hat, nicht völlig 
unbekannt ist (penitus non ignorat)“.30 Er weiß auch um die Weisheit, die ja „in 
Sokrates aufgestrahlt ist und ihm gezeigt hat, wie jener sein muss, der die Weis-
heit selbst ist“.31 „Zudem kennt unsere Seele, von Krankheit beschwert, von 
Natur aus ihren Befreier (alleviatorem), der sie erhebt.“32 

Mit diesen Vorüberlegungen ist der Problemhorizont eröffnet zu der Frage-
stellung, der wir uns im Folgenden zuwenden wollen. Im Rahmen der anthropo-
logisch-christologischen Grundkonzeption, wie wir sie kurz skizziert haben, stellt 
sich für Cusanus die Frage: Wie kommt die Offenbarung in Jesus Christus so an 
ihr Ziel, dass der Mensch auf sie mit seinem Glauben antwortet? Anders gewen-
det: Wie kommt der Mensch angesichts der in Jesus Christus ergehenden Of-
fenbarung zum Glauben? Wir sahen schon, dass das posse credere ihm nicht ver-
loren gegangen ist. Ebenso gilt, dass „die Wahrheit von solcher Natur ist, dass sie, 
wenn sie als Wahrheit gehört wird, in der Vernunft keinen Widerstand finden 
kann, da die Wahrheit ihr Urgrund und Ziel ist“.33 Insofern muss man mit 
Cusanus sagen: „Es ist unmöglich, dass Gott kein Glaube geschenkt wird“.34 
Gleichwohl stellt sich dem Glauben ein Hindernis in den Weg: Ob nämlich „die 
Worte, die gehört werden, Worte Gottes sind, darüber kann ein Zweifel beste-
hen wegen der besagten Unwissenheit“.35  

                                                                                                                                                            
humana de paradiso eiecta nisi posse credere, per quam vim illuminari seu regenerari potest in 
spem vivam“. 

28 Sermo CCXLV: h XIX, N. 5, Z. 11-12. 
29 K. KREMER, Weisheit als Voraussetzung (s. Anm. 19), 57-68. 
30 Sermo CCXXXII: h XIX, N. 3, Z. 8-10. 
31 Sermo CCLXII: h XIX, N. 23, Z. 22-24. 
32 Sermo CCLXIV: h XIX, N. 17, Z. 7-9. 
33 Sermo CLIV: h XVIII, N.3, Z.23-26. 
34 Ebd., N. 4, Z. 1-2. 
35 Ebd., Z. 2-3. 
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Ähnlich drückt sich der Kardinal in Sermo CCLIII aus, wenn er den Ver-
gleich mit dem Licht heranzieht: „Wie das Licht sich dem, der gesunde und 
offene Augen hat, nicht zeigen muss, sondern spontan in den Gesichtssinn ein-
fällt, so muss auch die ewige Weisheit sich dem, der eine gesunde und offene 
Vernunft hat, nicht zeigen, sondern sie geht in sie ein“.36 Im gleichen Atemzug 
deutet Nikolaus dann aber auch das Problem an, das sich hier – angesichts der 
Offenbarung – stellt. Die Vernunft muss von der Unwissenheit befreit werden. 
Cusanus spricht hier von einer notwendigen Reinigung.37 Anders gewendet: 
Jesus Christus muss, wenn er die Wahrheit kundtut, sich selbst als ewige Weis-
heit offenbart, die Hemmnisse überwinden, die ihm die gefallene Natur entge-
gensetzt, er muss Zweifel ausräumen, seine Glaubwürdigkeit unter Beweis stel-
len. 

Damit sind wir, in der Sprache der Schultheologie formuliert, bei der Frage 
nach den criteria credibilitatis angekommen, die wir folgendermaßen präzisieren 
können: Was weist Jesus aus als Sohn Gottes? Inwiefern ist er als solcher er-
kennbar? Was spricht für die Wahrheit seiner Botschaft? Cusanus kennt die 
Argumentation der Tradition. Er weist selbst immer wieder hin auf die Wun-
der,38 die Erfüllung prophetischer Weissagung,39 die Glaubwürdigkeit der Zeu-
gen40 und schließlich auf die Erscheinungen des Auferstandenen.41 Doch auf all 
dem liegt für ihn nicht der entscheidende Akzent. Den überzeugendsten, wirk-
lich durchschlagenden ‚Beweis‘ liefert ihm das Kreuzesleiden. Dieses erscheint 
ihm ganz offenkundig als Höhepunkt des Selbsterweises Jesu als des Sohnes 
Gottes. 

                                                                    
36 Sermo CCLIII: h XIX, N. 9, Z. 15-20. 
37 Ebd., N. 10, Z. 1-2.4-7: „Sed quis est, qui sanat a natura seu origine caecos, ut sanantem 

videant? [...] Solum igitur verbum, per quod datur intellectus, purgando naturam intellectu-
alem a tenebra ignorantiae se ipsum ostendit […]“. 

38 Sermo LXXXI: h XVII, N. 3, Z. 1-3; Sermo CVIII: h XVII; N. 2, Z. 1-7; Sermo CLII: 
h XVIII, N. 13, Z. 21-27; Sermo CLIV: h XVIII, N. 10, Z. 20-21; Sermo CLVII: h XVIII, N. 
5, Z. 1-3; Sermo CLXXI: h XVIII, N. 11, Z. 1-14; Sermo CCLIII: h XIX, N. 12, Z. 5-6; 
Sermo CCLXII: h XIX, N. 9, Z. 12-20; Sermo CCLXIII: h XIX, N. 5, Z. 9-11; Sermo 
CCLXIV: h XIX, N. 20, Z. 1-12; Sermo CCLXXIV: h XIX, N. 32, Z. 5-7; Sermo 
CCLXXVII: h XIX, N. 31, Z. 3 – N. 32, Z. 7. 

39 Sermo CLIV: h XVIII, N. 6, Z. 13-15.21-22; Sermo CCLIII: h XIX, N. 11, Z. 4-12; 
Sermo CCLXII: h XIX, N. 9, Z. 1-20; Sermo CCLXXVII: h XIX, N. 32, Z. 4. 

40 Sermo CCLXVI: h XIX, N. 5, Z. 5 – N. 6, Z. 20. 
41 Sermo CLVII: h XVIII, N. 5, Z. 3-7; Sermo CCLXV: h XIX, N. 9, Z. 7-10. 
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II. Der Tod Jesu am Kreuz als Manifestation seiner Gottessohnschaft  
und der Wahrheit des Evangeliums 

Wie bereits angemerkt, kommt Cusanus in seinen Predigten – wir können sa-
gen, seit Mitte der vierziger Jahre – immer wieder darauf zu sprechen, dass das 
Sterben am Kreuz in all seiner Schrecklichkeit Jesus als Sohn Gottes ausweist. 
Das bei Mk 15,39 und Mt 27,54 überlieferte Bekenntnis des die Exekution lei-
tenden römischen Centurio (und seiner Männer) wird als Bestätigung dafür 
aufgerufen, dass Jesus in der Tat als solcher erkannt wird.42 Wir können hier die 
Vielfalt der Stellungnahmen nicht im Einzelnen dokumentieren, müssen uns 
vielmehr darauf konzentrieren, die Argumentationsfigur möglichst präzise zu 
beschreiben. Dazu suchen wir jene Zeugnisse auf, in denen Cusanus seinen Ge-
dankengang in besonderer Dichte vorträgt. Es wird sich zeigen, dass seine Darle-
gung dadurch ihre eigentliche Zuspitzung erfährt, dass er – dem Höhepunkt der 
Diskussion zustrebend – den im Leiden hervortretenden Formgrund der Liebe 
stärker herausarbeitet und ihn mit seiner Maximitätsspekulation verbindet. 

1. Die Darlegung in den Sermones CXXII und CLIV 

In den Sermones LXII und LXXXI fasst Cusanus seine Position in wenigen 
Stichworten, gleichsam holzschnittartig zusammen. So äußert er in Sermo LXII: 
„Er [sc. Christus] zeigte dir die Wahrheit, indem er sie durch seinen Tod bekräf-
tigte“.43 Nach Sermo LXXXI „beweist“ der Evangelist Johannes, „dass er [sc. 
Jesus] der Sohn Gottes gewesen ist, weil er die Welt besiegt hat durch Wasser 
und Blut“. Eben dies, so fährt der Prediger fort, bestätigt auch das Zeugnis des 
Geistes, und zwar damals, als Jesus „mit einem Schrei den Geist aushauchte. 
Denn damals nahmen die Ungläubigen den Glauben an, ‚indem sie sprachen: 
Wahrhaft, der Sohn‘ etc.“ Im Folgenden erfahren wir, was dem Tod seine über-
führende, den Glauben weckende Kraft gibt: „Als er das Leben der anderen Welt 
diesem so sehr vorzog, dass er deswegen sein Blut vergoss, gab er ein Zeugnis, dass 
er der Sohn Gottes ist“.44 

Diesen Gedanken greift er in Serrmo CXXII wieder auf. „Christus hat aus 
freiem Willen gelitten, weil er in die Welt kam, um Zeugnis von der Wahrheit 
zu geben, und er konnte kein größeres Zeugnis für die Wahrheit geben, als dass 
er ihretwegen aus freien Stücken den Tod wählte“.45 Das Interesse, die ratio tes-
timonii herauszuarbeiten, präzise zu bestimmen, was das Sterben Jesu zum Zeug-

                                                                    
42 Siehe unten Anm. 44; Sermo CLIV: h XVIII, N. 6, Z. 22-24; N. 10, Z. 10-12. 
43 Sermo LXII: h XVII, N. 21, Z. 7-8. 
44 Sermo LXXXI: h XVII, N. 3, Z. 3-4.5-7.11-14. 
45 Sermo CXXII: h XVIII, N. 11, Z. 1-5. 
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nis macht, leitet Cusanus auch im Folgenden, wenn er erklärt: „Wer also die 
Wahrheit dem Tod vorzog, konnte in der Welt kein größeres Zeugnis für die 
Wahrheit ablegen. Und um so herausragender ist dieses Zeugnis, als der Tod 
schimpflicher und härter ist“.46 Der schimpflichste, schmachvollste und härteste 
Tod ist der Tod am Kreuz. Diesen Tod hat Jesus erwählt. „Eher ließ er sich dazu 
verurteilen und eher nahm er es hin, höchst töricht und ruchlos zu erscheinen, 
als die Wahrheit zu beleidigen. Das heißt, in dieser Welt das höchste Zeugnis für 
die Wahrheit zu geben“.47 

Der Tod Jesu ist hier ganz auf die Erkenntnis der Wahrheit bezogen. Haupt-
sächlicher Gegenstand der Wahrheit ist aber Jesus Christus selbst und das, was er 
den Glaubenden verheißt. „Wir wissen also aus dem Zeugnis des Todes Jesu“, 
sagt Nikolaus, „dass unser Herr Jesus wahrer Sohn Gottes ist und wahrer Men-
schensohn, dass wir seine Stimme hören und seine Verheißung erwarten müs-
sen“.48 

Auch Sermo CLIV zieht noch einmal die Verbindungslinie von der Zeugnis-
kraft des Sterbens Jesu zur Glaubenserkenntnis. Jesus „hat gelitten“, unter-
streicht Nikolaus, „damit er als Sohn Gottes erkannt werde“.49 Diese Erkenntnis 
wird als Glaubenserkenntnis qualifiziert. Das heißt, in und mit ihr wird der 
Schritt zum Glauben vollzogen. Jesu „Bemühen“ ist darauf gerichtet, „die Men-
schen zum Glauben zu bewegen (traheret). Sie sollten ohne Zweifel glauben, dass 
er der Sohn Gottes ist, den sie als Menschensohn wahrnehmen“.50 Dies soll si-
chergestellt werden „durch die Zeichen, schließlich aber durch das höchste Zeug-
nis, über das hinaus es kein höheres geben kann, nämlich durch den Tod, und 
zwar durch einen Tod, den man am meisten fliehen muss, den Kreuzestod. So 
wollte er in seinem Blut den Glauben in den Herzen der Menschen befestigen“.51 

Nikolaus gesteht hier zu, dass auch verstockte Häretiker für ihre Überzeu-
gung gelitten haben, sieht den Unterschied aber darin, dass dies „nicht in der 
Weise geschah wie bei Christus (non modo quo Christus)“. „Daher führte der 
Tod mit seinen Begleitumständen den Centurio zur Anerkenntnis, so dass er 
sagte: ‚Wahrhaft, dieser war Gottes Sohn‘“.52 

                                                                    
46 Ebd., Z. 11-15. 
47 Ebd., Z. 15-21. 
48 Ebd., N. 12, Z. 12-16; vgl. Sermo CLXXXVI: h XVIII, N. 3, Z. 26-29: „Effudit enim 

sanguinem suum in testimonium eorum quae ipse asseruit vera, inter quae erat hoc principale, 
scilicet quod ipse foret Filius Dei missus a Patre pro salute mundi“. 

49 Sermo CLIV: h XVIII, N. 2, Z. 1-2. 
50 Ebd., Z. 16-19. 
51 Ebd., Z. 25-30. 
52 Ebd., N. 10, Z. 5-12. 
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Der Prediger bezieht hier die Geschehnisse in der Stunde von Golgotha in 
seine Betrachtung mit ein.  

„Die einzelnen Ereignisse, die sich zutragen im Tod Christi, sind Zeugnisse des größ-
ten Mysteriums des freiwilligen und unschuldigen Todes, so dass der Tod selbst das 
vollkommenste Zeugnis für die Wahrheit ist. Denn deshalb wurde er in die Agonie 
geführt, damit der schreckliche Tod, den er auf sich nahm, ein höheres Zeugnis für 
die Wahrheit gab. Deshalb hat Christus ihn auf sich genommen“.53 

2. Die Konzentration auf die im Kreuzesleiden hervortretende Liebe.  
Die Verbindung mit der Maximitätsspekulation 

Als Grundstruktur der Argumentation gab sich bisher folgender Gedankengang 
zu erkennen: Mit der Hingabe seines Lebens steht Jesus ein für die Wahrheit 
seiner Botschaft. Um der Wahrheit willen ist er bereit, sein Leben preiszugeben. 
Er räumt ihr, so Cusanus, den Vorrang vor seinem Leben ein. Damit ist sie aufs 
höchste beglaubigt. Zugleich kommt so an den Tag, dass Jesus selbst der Sohn 
Gottes ist. Ein darüber hinausgehender Erweis der Glaubwürdigkeit ist für Ni-
kolaus nicht denkbar. 

Nun lässt sich beobachten, dass sich im weiteren Verlauf der Diskussion die 
Aufmerksamkeit des Kardinals auf einen Aspekt richtet, der den Beweisgang 
vertieft und ihm ein zusätzliches Gewicht gibt. Die caritas kommt in den Blick. 
Im Kreuzesopfer tritt die Liebe hervor. Sie ist die treibende Kraft, die Jesus dazu 
führt, sein Leben hinzugeben. In Sermo CLV formuliert der Prediger: „Wir 
erfahren: Jesus hat durch alles, was er in dieser Welt tat, die absolute Liebe ge-
zeigt, deren Bote und Wort er war [...]. Der Sohn schonte sein Leben nicht, um 
sich als wahrer Gesandter der Liebe zu zeigen“. 54 

Immer wieder verweist Nikolaus auf die furchtbare Realität des Kreuzes als 
den Ort, an dem sich die Liebe Jesu bewährt und ihre Vollkommenheit erweist. 
So hören wir in Sermo CCXXXV: „Die Liebe Jesu besteht darin, dass er von 
allem Schrecklichen das Schrecklichste freiwillig auf sich nahm um der Liebe 
willen, die er Gott entgegenbrachte und ihretwillen auch dem Nächsten. [...] Der 
Gehorsam bis zum Tod ist das Zeichen der vollkommenen Liebe“.55 Im weiteren 
Verlauf der Predigt lässt er sich von Joh 13,1 anregen: „Da Christus die Seinen 
bis zur Vollendung liebte, wie er beim Mahl zeigte, konnte die vollkommenste 
Liebe nur darin ihr Genügen finden, dass er sich selbst für alle dahingab“.56 Die 
Größe des Leidens unterstreicht die Vollkommenheit der Liebe und macht sie 

                                                                    
53 Ebd., N. 11, Z. 1-7. 
54 Sermo CLV: h XVIII, N. 3, Z. 6-8; N. 4, Z. 2-4. 
55 Sermo CCXXXV: h XIX, N. 3, Z. 22-24.27-28. 
56 Ebd., N. 4, Z. 4-9. 
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nach außen hin offenbar: „Wie Johannes, der Evangelist, sagt, waren sein Leiden 
und Tod so vollkommen, dass sie alle Härten des Todes auf gedrängte Weise 
einfalteten“.57 

Der Gedanke der im Kreuzesleiden sich manifestierenden absoluten und 
vollkommenen Liebe erhält nun dadurch ein besonderes und eigenes Profil, dass 
Cusanus ihn verknüpft mit der Maximitätsspekulation, die für seine Christolo-
gie prägend ist. An die in De docta ignorantia im Zuge seiner manuductio ad 
Christum ausgearbeitete Idee der maximitas Christi erinnert Nikolaus, wenn er 
in Sermo CCLXVII erklärt: „In Christus kam die menschliche Natur zum ers-
ten, reinen und vollkommenen Menschen, über den hinaus es nicht nur keinen 
reineren und vollkommeneren je gab noch geben wird, sondern über den hinaus 
es keinen vollkommeneren geben kann“.58 
Der Rückgriff auf den Gedanken der Maximität trägt nun eine besondere Dy-
namik in die Überlegung hinein, dass sich am Kreuz die vollkommene Liebe  
Jesu offenbart. Wir werden sehen, dass durch die Verbindung von caritas und 
Maximitätsidee die cusanische Argumentation, dass Jesus am Kreuz als Gottes-
sohn erkennbar wird, ihre höchste Steigerung erfährt. 

Schauen wir zunächst aber auf die angesprochene Gedankenverbindung von 
caritas und maximitas. In Sermo CLXXXV hören wir: „Gott wollte den Tod 
seines geliebten Sohnes als einen solchen, dass über ihn hinaus kein unschuldige-
rer, demütigerer und in der Liebe größerer sein kann, damit er über alle erhöht 
werde“.59 Dem Willen des Vaters entspricht die Bereitschaft des Sohnes:  

„Jesus, der Sohn der unendlichen Barmherzigkeit, des Vaters der Erbarmungen, 
nahm den Tod aus freien Stücken auf sich, um zu zeigen, wie sehr er uns liebte, und 
welche die Barmherzigkeit ist, über die hinaus keine größere sein kann. Diese besteht 
darin, sich hinzugeben als Lösepreis für die Gefangenen, in seinem Leib die Strafe je-
nes Todes zu zahlen, den wir gerechterweise sterben müssen wegen des Vergehens 
der Majestätsbeleidigung, das unser Stammvater dem Schöpfer gegenüber begangen 
hat“.60 

3. Der Rückschluss von der am Kreuz sichtbaren caritas maxima auf die  
Gottheit Jesu in den Sermones CCLXX und CCLXXVIII 

Die beiden Predigten CCLXX und CCLXXVIII erlauben uns sozusagen einen 
Blick in die Werkstatt des Kardinals. Wir können verfolgen, wie Nikolaus durch 
die Kombination des Begriffs der caritas mit der Maximitätsidee seine Argumen-

                                                                    
57 Sermo CCLXX: h XIX, N. 8, Z. 3-6. 
58 Sermo CCLXVII: h XIX, N. 17, Z. 8-12. 
59 Sermo CLXXXV: h XVIII, N. 4, Z. 22-25. 
60 Sermo CCXLV: h XIX, N. 9, Z. 1-9. 
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tation, der zufolge im Kreuzesleiden die Gottheit Jesu erkennbar wird, auf ein 
höheres spekulatives Niveau hebt. Zudem gibt er uns in Sermo CCLXX den 
Hinweis auf eine wichtige Quelle, die ihn offenkundig stark inspiriert hat. 

Folgen wir zunächst den Darlegungen in Sermo CCLXX! Hier bringt er die 
uns interessierende Frage auf den Punkt: „Du könntest sagen: Da der Tod 
Christi alles erhellt, inwiefern zeigt er, dass Jesus, der Menschensohn, der Sohn 
Gottes ist“?61 In der Auflösung der quaestio beruft er sich auf einen Kommenta-
tor („expositor“) der Briefe des Paulus, dessen Name ihm unbekannt ist, von 
dem er sich, wie er sagt, hat belehren lassen („me instruxit“).62 Schon die Unter-
suchungen von Rudolf Haubst haben ergeben, dass Nikolaus hier eine von ihm 
mehrfach erwähnte, bislang jedoch nicht aufgefundene Glossula benutzt, als 
deren Quelle sich Origenes ausmachen lässt.63 Wie die Herausgeber der kriti-
schen Ausgabe im Quellenapparat dokumentieren, zeigen die folgenden Ausfüh-
rungen in der Tat, dass Cusanus sich anregen lässt von Gedanken, die sich im 
Römerbriefkommentar des Alexandriners finden.64 

Zunächst aber zum Bezugspunkt der Predigt! Nikolaus rekurriert auf Röm 5, 6-8: 
„Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns ge-
storben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht 
wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Lie-
be zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder wa-
ren“. 

Schon Origenes sieht sich im Kommentar zu dieser Stelle veranlasst, von einer 
„übergroßen“ und „überfließenden“ Liebe zu sprechen. Dass Christus, wie der 
Apostel bemerkt, für uns gestorben ist, „als wir noch Sünder waren“, nimmt er 
als „indicium“ der höchsten göttlichen Güte.65 

Schauen wir uns nun an, wie Cusanus, belehrt durch den „solemnissimus an-
tiquus doctor“,66 den Gedanken der überströmenden Liebe, indem er ihn mit 
seiner Konzeption der maximitas verknüpft, auswertet und fruchtbar macht für 
die Beantwortung der Frage, die er gestellt hatte. Den Wortlaut seiner Frage 
noch einmal aufnehmend, führt er aus:  

                                                                    
61 Sermo CCLXX: h XIX, N. 11, Z. 1-3. 
62 Ebd., Z. 4-7. 
63 R. HAUBST, Die Christologie des Nikolaus von Kues, Freiburg i. Br. 1956, 15-17 u. 271. 
64 Siehe App. II zur Stelle (Sermo CCLXX: h XIX, N. 11, Z. 4-13); s. auch Anm. 65. 
65 Origenes, Commentarii in epistulam ad Romanos IV, 10 (zu Röm 5,6-7): Fontes Chris-

tiani, Bd. II/2, 282, Z. 5-6.13-14: “[…] procul dubio non fecisset, nisi nimiam erga nos habuis-
set et abundantissimam caritatem […]. In quo utique summae illius divinae bonitatis indici-
um est“. 

66 Sermo CCLXX: h XIX, N. 11, Z. 4-5. 
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„Der Tod Christi zeigt ihn als Sohn Gottes. Denn er ist gestorben für seine Feinde 
und um in uns durch das Zeugnis seines Blutes die Worte des Lebens zu befestigen. 
Und da Gott die absolute Güte selbst ist, wird jener, der so gut ist, dass er für das 
Heil der Feinde stirbt, da es einen besseren nicht geben kann, Sohn der Güte ge-
nannt, die Gott ist. Christus selbst sagt, niemand habe eine größere Liebe als der, der 
sein Leben für seine Freunde hingibt. Wer also das Leben für seine Feinde hingibt, 
übertrifft alle, so dass er größer nicht sein kann. Die Liebe aber, über die hinaus keine 
größere sein kann, ist die schlechthin größte und daher die göttliche. So zeigen die 
Werke Christi, die aus der größten Liebe (de maxima caritate) hervorgehen, welches 
der Geist Christi ist, nämlich der göttliche“.67 

Nach einer kurzen Reminiszenz an die tadelnden Worte Jesu, der seine Jünger 
zurecht wies, als sie „Unrecht mit Feuer bestrafen wollten“, schließt Cusanus mit 
einer Bekräftigung seiner solutio: „So halte fest, dass der Tod Christi für seine 
Feinde das Zeugnis dafür ist, dass Christus der Sohn Gottes ist“.68 

Wenige Wochen später, in der Karfreitagspredigt von 1457, greift der Kardi-
nal unser Thema erneut auf. Er gestaltet hier einen fiktiven Dialog des Apostels 
Johannes mit Maria. Dabei lässt er Johannes „die Geheimnisse des Kreuzes“69 
darlegen. Das führt im Vergleich zu Sermo CCLXX zu einem gewissen Perspek-
tivenwechsel. Der Prediger lässt sich stärker von der johanneischen Theologie 
leiten, wie sich etwa an der besonderen Akzentuierung des Begriffs der clarifica-
tio zeigt, der hier nicht nur, wie Haubst übersetzt,70 im Sinne der Verherrlichung 
zu verstehen ist, sondern die Bedeutung von Erhellung bzw. Klärung annimmt, 
wie Cusanus im Verlauf seiner Ausführungen ausdrücklich unterstreicht.71 In 
der formalen Struktur des Argumentationsganges, des Schlussverfahrens, zeigt 
sich dagegen keine Änderung. 

Ins Zentrum der Betrachtung rückt wieder der Gedanke der bonitas bzw. der 
caritas sowohl des Vaters wie auch des Sohnes. Aus den Worten Jesu selbst, der 
am Vorabend die bevorstehende Passion deutet – im Hintergrund steht hier das 
hohepriesterliche Gebet von Joh 17 –, sollte den Aposteln Klarheit darüber ge-
schenkt werden (clarificaretur), d. h. sie sollten zu der Erkenntnis gelangen, „wie 
groß die Güte des Vaters ist, der den Menschen schuf, um ihm seine Herrlichkeit 
zu zeigen, und seinen Sohn nicht schonte, sondern ihn für die Befreiung des 

                                                                    
67 Ebd., N. 11, Z. 7 – N. 12, Z. 8. 
68 Ebd., N. 12, Z. 12-15. 
69 Sermo CCLXXVIII: h XIX, N. 10, Z. 8.10. 
70 R. HAUBST, Die geistliche Geburt des Sohnes Gottes in den Herzen und das erlösende 

Todesleiden Jesu, in: DERS., Streifzüge in die cusanische Theologie (= BCG, Sonderbeitrag 
zur Theologie des Cusanus), Münster 1991, 425.427. 

71 Sermo CCLXXVIII: h XIX, N. 36, Z. 7-9: „Expediebat Christum mori, ut clarificare-
tur et notus seu clarificatus in exaltatione crucis ad se traheret omnia“. Vgl. ebd., N. 41, Z. 6-9. 
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Menschen dahingab. Es sollte ihnen aber auch klar vor Augen treten, wie groß 
die Güte des Sohnes ist, der sich selbst für den Menschen hingab und sich dabei 
als der Sohn Gottes zeigte“.72 Damit bewegt sich Cusanus wieder in der Spur der 
Argumentation, die uns bereits vertraut ist.  

Wieder liegt alles Gewicht auf der maximitas der Güte bzw. der Liebe  Chris-
ti. Nikolaus erläutert: „Dass jemand Gott und den Nächsten so vollkommen 
lieben kann, wie das Gesetz es vorschreibt, war nur dem Sohn Gottes möglich“. 
Die Vollkommenheit der Liebe wird im Folgenden näher bestimmt: „Die Kraft 
der Liebe hat sich im Tod Christi als so groß gezeigt, dass keine größere im Hin-
blick auf Gott und den Nächsten möglich ist“. Man kann sagen: „Dies ist die 
vollkommene Liebe, die im Tod Christi erschienen ist“. Die Vollkommenheit ist 
einzigartig. „Denn es gibt niemanden, der das Gute tut, über das hinaus es kein 
höheres gibt, bis auf einen; und das ist Christus“.73 

Die Größe der Liebe – diesem Gedanken sind wir schon begegnet – tritt 
nach außen in der intensitas seiner Leiden in Erscheinung.  

„Die Stärke des Schmerzes Christi, der unsere Schmerzen trug, das Strafurteil auf 
sich nahm und den Schuldschein ans Kreuz heftete, wo er Genugtuung leistete, war 
so groß, dass niemand ihn hätte ertragen können außer dem, in dem die Liebe die 
höchste Vollkommenheit erreichte. Diese konnte nur im Sohn Gottes sein“.74  

Schließlich fasst Nikolaus – den johanneischen Begriff der clarificatio wieder 
aufgreifend – noch einmal zusammen: Am Kreuz „macht der Vater klar (clarifi-
cat), dass er [sc. Jesus] sein Sohn ist, der nicht eine so große Tugend hätte besit-
zen können, dass er aus Liebe einen solchen Tod auf sich genommen hätte, wenn 
er nicht der Sohn Gottes  und der Liebe, die Gott ist, gewesen wäre“.75 

Damit steht nun das argumentum in voller Klarheit vor uns. Nikolaus war 
ausgegangen von dem Gedanken, dass durch den freiwilligen Tod am Kreuz die 
Wahrheit der Botschaft Jesu wie auch des eigenen Seins als des Sohnes Gottes 
aufs höchste beglaubigt wird. Dahinter steht die Überzeugung: Wer mit seinem 
Leben für seine Botschaft und seine Sendung einsteht, liefert den vollkommen-
sten Beweis der Glaubwürdigkeit.  

Cusanus hat seinen Beweisgang dadurch weiterentwickelt, dass er den Ge-
danken der Liebe ins Zentrum rückt. Diese zeigt sich im Blick auf das Kreuz als 
maxima caritas. Damit ist, wie mehrfach angedeutet, das Maximitätsprinzip ins 
Spiel gebracht, das schließlich der ganzen Argumentation unausgesprochen zu-

                                                                    
72 Ebd., N. 22, Z. 5-10. 
73 Ebd., N. 24, Z. 5-7; N. 25, Z. 1-3; N. 27, Z. 9-10; N. 28, Z. 3-4. 
74 Ebd., N. 33, Z. 12-18. 
75 Ebd., N. 41, Z. 13-16. 
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grunde liegt und ihr ihre Stringenz verleiht. Es wird gleichsam als „Hebel“76 des 
Verfahrens eingesetzt. Das müssen wir ein wenig näher erläutern.  

Nach der Erklärung von Rudolf Haubst besagt dieses im Blick auf die Darle-
gungen zu Beginn des dritten Buchs von De docta ignorantia formulierte Prinzip: 
„Kein Individuum irgendeiner Art ist bis zur Möglichkeitsgrenze der Art aktu-
ierbar, wenn es nicht mehr ist als nur Individuum seiner Art“.77 Überträgt man 
dieses innerkosmische „Gesetz“78 auf Christus, so kann man sagen: Durch die per-
sonale Vereinigung mit dem göttlichen Logos erreicht das Menschsein Jesu seine 
höchste Vollendung. Jesus Christus ist der größte Mensch (maximus homo), weil 
er zugleich mehr ist als ein Mensch, nämlich der Sohn Gottes. Auf der Basis 
dieser Voraussetzung, der eine tragende Funktion zukommt, lässt sich nun fol-
gende Beweiskette herstellen: Die Kreuzeshingabe geschieht in der absolut voll-
kommenen Liebe. Die vollkommenste Liebe ist die maxima caritas, d. h. sie kann 
nicht größer sein. Sie findet sich allein in dem Menschen, der der größte, voll-
kommenste und tugendhafteste ist. Ein solches Menschsein, das zur höchsten 
Vollkommenheit gelangt, ist aber (gemäß unserer Voraussetzung) nur denkbar, 
wenn es mit der göttlichen Natur geeint ist. Demnach lautet die conclusio: Der 
Mensch, der aus höchster Liebe die Strafe des Kreuzes auf sich genommen hat, 
ist der Sohn Gottes. Die vollkommene Liebe, die keiner Steigerung mehr fähig 
ist, gewährt im Sinne einer clarificatio den Durchblick auf Jesus als den Sohn 
Gottes. Sie erlaubt eine letzte Klarheit, auch wenn wir sagen müssen, dass die 
hier mögliche Erkenntnis keine zwingende, sondern frei vollzogene Glaubenser-
kenntnis ist, was daraus geschlossen werden kann, dass viele, wie Nikolaus be-
merkt, nicht zum Glauben gelangen.79 

III. Resümee  

Wir haben auf der Basis einer gedrängten Skizze der anthropologischen und 
christologischen Voraussetzungen verfolgt, wie Cusanus seiner Überzeugung, 
dass Christus am Kreuz als Sohn Gottes offenbar wird, dadurch argumentative 
Kraft verleiht, dass er am Ende – in den von uns untersuchten Predigten des 
Jahres 1457 – Schrifttheologie und spekulatives Denken in der bei ihm gewohn-
ten strengen Form zusammenführt. Auf dem Höhepunkt seiner Argumentation 
finden wir ihn im Gespräch mit der paulinischen und johanneischen Theologie. 

                                                                    
76 R. HAUBST, Die Christologie (s. Anm. 63), 150. 
77 Ebd. 
78 Ebd. 
79 Sermo CLXXI: h XVIII, N. 11, Z. 15-17. 



126 

Hier wie dort wird ihm eindrücklich vor Augen geführt, wie sich das mysterium 
crucis ganz vom Gedanken der Liebe (caritas) her erschließt. In diesem Zusam- 
menhang kommt der von ihm herangezogenen Glossula ein besonderes Gewicht 
zu, als deren Quelle sich inzwischen Origenes identifizieren lässt. Cusanus ver-
traut sich der Führung des ihm noch namentlich nicht fassbaren, gleichwohl als 
Autorität hoch geschätzten antiquus doctor an. Von ihm lässt er sich belehren. 
Und der gelehrte Kommentator lenkt seine Aufmerksamkeit geradewegs auf das 
bei Paulus hervortretende Übermaß, das Überbordende der am Kreuz offenba-
ren Liebe.  

Bemerkenswert ist sodann, wie Cusanus paulinische und johanneische Aus-
sagen miteinander in Beziehung setzt. Der bei Johannes als Wort Jesu überliefer-
te Gedanke, dass niemand eine größere Liebe hat als der, der sein Leben hingibt 
für seine Freunde (Joh 15,13), wird in seinen Augen noch überboten, wenn Pau-
lus in Röm 5,6ff. ins Spiel bringt, dass Christus für uns gelitten hat, „als wir noch 
Sünder waren“. Die in der Zusammenschau der Texte hervortretende Klimax 
verbindet Nikolaus mit seiner Maximitätsspekulation, wie der Begriff der maxi-
ma caritas signalisiert. Damit ist der Grund gelegt, die Prämissen sind bereitge-
stellt für ein unterschwelliges Konklusionsverfahren, wie wir es beschrieben 
haben. Hier ist zu beachten, dass dieser Denkweg bei Origenes angebahnt ist. 
Schon er hatte ja – Röm 5,6ff. kommentierend – im Übermaß der Liebe ein indi-
cium der Gottheit Jesu gesehen. Cusanus schafft eine Synthese. Was ihm unter 
Anleitung seines Gewährsmanns im Studium der Schrift aufgegangen ist, wird 
spekulativ unterlegt und weitergeführt. Gerade so, in dieser Integration gewinnt 
sein Argumentationsgang seine spekulative Tiefe und seine spezifische Form.  

Es ist schließlich nicht zu übersehen, dass der Gedanke der clarificatio, der 
schon bei Johannes mit dem Kreuz in Verbindung gebracht wird, für Cusanus 
wegweisende Bedeutung gewinnt. Er wird für ihn dadurch zu einem Schlüsselbe-
griff, dass er ihn in seinem ursprünglichen Sinn als Herstellung von Klarheit (clari-
ficatio) aufnimmt und verwendet. Die johanneische Verbindung zum Kreuz bleibt 
erhalten, wird aber dadurch spekulativ weitergeführt, dass er den biblischen 
Begriff ganz im Horizont des von ihm so nachdrücklich gestellten Erkenntnis-
problems deutet. Die Erkenntnisfrage, an der sich entscheidet, ob der intellectus 
zu seiner Vollendung kommt, wird vom Kreuz her gelöst. Das Kreuz ist der Ort, 
an dem die Liebe Christi bis ans Ende geht (Joh 13,1).Und es ist diese äußerste, 
die vollkommene Liebe, die dem menschlichen Erkennen aufhilft. 

Unsere quaestio präsentiert sich somit auch als ein Beispiel dafür, dass in der 
cusanischen Theologie die affektive Dimension nicht ausgeblendet, ein einseiti-
ger Intellektualismus überwunden ist. Schon in Sermo CLXXXVI hatte Niko-
laus an seine Hörer appelliert: „Wenn er [sc. Christus] uns so sehr geliebt hat, 
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dass er sein Leben für uns hingab, um so den Glauben in uns zu festigen, wie 
sollten wir jenen Lehrer dann nicht aufs höchste lieben, der uns zuvor geliebt 
hat“?80 Hier deutet sich ein Zusammenspiel von Liebe und Erkenntnis an. Eine 
Liebe, die auf die im Todesleiden sichtbar hervortretende, sich vollendende Lie-
be des Gekreuzigten antwortet, trägt die Erkenntnis des Glaubens in sich. Auf 
die an diesem Punkt sich ankündigende Nähe zur Mystik ist hier nur hinzuwei-
sen; der Spur selbst können wir nicht mehr nachgehen.81 

Halten wir fest: Die Antwort, die Nikolaus von Kues in seinen Predigten auf 
die Frage gegeben hat, wie wir Jesus als Sohn Gottes erkennen können, dürfte 
auch für die Theologie der Gegenwart noch anregend sein, auch wenn diese sich, 
nachdem sie durch das Feuer der Aufklärung gegangen ist, unter den heute gege-
benen Bedingungen auf der Ebene neuzeitlicher, d. h. historischer und philoso-
phischer Kritik dem Problem stellen muss. Cusanus hat seine Antwort gefun-
den, indem er das Zeugnis der Schrift spekulativ durchdringt. Sie ist immer noch 
bedenkenswert.  

                                                                    
80 Sermo CLXXXVI: h XVIII, N. 10, Z. 23-26. 
81 Siehe hierzu A. DAHM, Mystik im Spannungsfeld von Glaube und spekulativem An-

spruch bei Nikolaus von Kues, in: TThZ 122 (2013) 277-305, 301. 
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BENJAMIN  DAHLKE 

Konfessionskunde 
Anliegen und Herausforderungen einer Teildisziplin  

Ökumenischer Theologie 

Abstract: In this article, the intend and history of denominational studies is being treat-
ed. Nowadays, they are an integral part of Ecumenical Theology as several publications 
give proof to. The task of this sub-discipline is to portray the various Christian denomi-
nations, both in their historical development and their current state. Beside this, denomi-
national studies are supposed to evaluate the relation of one particular church to other 
church bodies, that is inhowfar there is common ground between them. Nevertheless, 
the discipline demands further elaboration. 

Zur Fachgruppe der Systematischen Theologie zählen wenigstens die mit Grund-
legungsaufgaben befasste Fundamentaltheologie sowie die Dogmatik, welcher die 
Darlegung der Glaubenslehre obliegt. In der Regel kommt noch die Moraltheo-
logie hinzu, häufig außerdem die Ökumenische Theologie.1 Diese thematisiert 
allgemein das Verhältnis von Einheit und Verschiedenheit des Christentums, 
wie sie im Besonderen Fragen in den Blick nimmt, die zwischen den verschiede-
nen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften strittig sind.2 Um einen solch 
umfassenden Anspruch einlösen zu können, bedarf die Ökumenische Theologie 
unterschiedlicher, funktional differenzierter Teildisziplinen. Eine dieser Teildis-
ziplinen ist die Konfessionskunde.3 Wissenschaftsgeschichtlich ist sie ziemlich 
jung, hat sie sich doch erst im 19. Jahrhundert ausgebildet, wie zunächst gezeigt 
werden soll (Abschnitt 1). Einen neuen Akzent bekam die Konfessionskunde 
unter dem Eindruck der Ökumenischen Bewegung. Ihre hauptsächliche Aufgabe 
besteht seither darin, die Einheit der Christen zu fördern (Abschnitt 2). Sie be-
darf trotzdem der Weiterentwicklung (Abschnitt 3).  

                                                                    
1 Vgl. Klaus von STOSCH, Einführung in die Systematische Theologie (UTB 2819), Pa-

derborn 32014, 8f. 
2 Vgl. Karl RAHNER, Zur Theologie des ökumenischen Gespräches, in: Otto SEMMEL-

ROTH (Hg.), Martyria – Leiturgia – Diakonia (FS Hermann Volk), Mainz 1968, 163-199; 
Frederike NÜSSEL / Dorothea SATTLER, Einführung in die ökumenische Theologie, Darm-
stadt 2008; Thomas BREMER, Ökumene und ökumenische Theologie im Umbruch, in: 
DERS. / Maria WERNSMANN (Hg.), Ökumene – überdacht. Reflexionen und Realitäten im 
Umbruch (QD 259), Freiburg i. Br. u. a. 2014, 18-36. 

3 Einen ersten Überblick bieten Peter HAUPTMANN, Konfessionskunde, in: TRE 19 
(1990) 431-442; Friedrich Wilhelm GRAF, Konfessionskunde, in: RGG4 4 (2001) 1552f. 
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1. Zur Entstehung der Konfessionskunde 

Nachdem sich im Zuge der Reformation zahlreiche Kirchen und Gemeinschaf-
ten formiert hatten, entstand eine neuartige Gattung theologischer Literatur, 
nämlich die kontroverstheologisch motivierte konfessionelle Polemik.4 In Ab-
setzung vom jeweils anderen sollte die Überlegenheit der eigenen Position ge-
zeigt werden. Allmählich, bedingt nicht zuletzt durch die Akademisierung der 
Theologie seit der Frühen Neuzeit im Verbund mit der Aufklärung5, entwickelte 
sich die Polemik zur Symbolik weiter. Gemeint ist die wissenschaftlich-reflek-
tierte Darstellung der einzelnen Lehrdifferenzen, die zwischen den verschiede-
nen Kirchen und Gemeinschaften bestehen. Pionierarbeit haben in diesem Zu-
sammenhang mehrere deutschsprachige, lutherische Universitätsprofessoren 
geleistet. Hintergrund ist die hohe Bedeutung, welche den Bekenntnisschriften 
im Luthertum zukommt.6 So publizierte Gottlieb Jakob Planck (1751-1833) im 
Jahr 1796 einen Abriß einer historischen und vergleichenden Darstellung der dog-
matischen Systeme unserer verschiedenen christlichen Hauptparteien.7 Auf dieser 
Arbeit konnte Philipp Konrad Marheineke (1780-1846) aufbauen, als er im Jahr 
1810 eine Christliche Symbolik vorlegte.8 Georg Benedikt Winer (1789-1858) 
schließlich verfasste eine Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiede-

                                                                    
4 Vgl. Kai BREMER, Religionsstreitigkeiten. Volkssprachliche Kontroversen zwischen alt-

gläubigen und evangelischen Theologen im 16. Jahrhundert (Frühe Neuzeit 104), Tübingen 
2005; Malte van SPANKEREN / Christian Volkmar WITT (Hg.), Religiöse Wahrnehmungs-
formationen im 17. Jahrhundert, Leipzig 2015. 

5 Vgl. Gottfried HORNIG, Das Abflauen der konfessionellen Polemik in der protestanti-
schen Aufklärungstheologie des 18. Jahrhunderts, in: Harm KLUETING (Hg.), Irenik und 
Antikonfessionalismus im 17. und 18. Jahrhundert, Hildesheim u. a. 2003, 177-192. 

6 Vgl. Gunther WENZ, Evangelium und Bekenntnisschriften. Zur Konfessionsherme-
neutik des Luthertums, in: Cath(M) 59 (2005) 36-50. 

7 Gottlieb Jakob PLANCK, Abriß einer historischen und vergleichenden Darstellung der 
dogmatischen Systeme unserer verschiedenen christlichen Hauptparteien, 1796. Zum Hin-
tergrund siehe Christoph T. NOOKE, Gottlieb Jakob Planck (1751-1833). Grundfragen pro-
testantischer Theologie um 1800 (BHTh 170), Tübingen 2014, 365-393. 

8 Philipp Konrad MARHEINEKE, Christliche Symbolik oder historischkritische und dog-
matischkomparative Darstellung des katholischen, lutherischen, reformirten und sociniani-
schen Lehrbegriffs, Heidelberg 1810. Für die Vorlesungen: Institutiones Symbolicae, doc-
trinarum Catholicorum, Protestantium, Socinianorum, ecclesiae Graece, minorumque socie-
tatum christianarum Summam et Discrimina exhibentes, Berlin 31830. Zuvor hatte sich Mar-
heineke bereits mit Planck auseinandergesetzt, und zwar in: Philipp Konrad MARHEINEKE 
(Hg.), Ueber das wahre Verhältniß des Katholicismus und Protestantismus und die projec-
tirte Kirchenvereinigung. Briefe an Herrn Consistorialrath Planck, Heidelberg 1810. 
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nen christlichen Kirchenpartheien.9 Eine gewisse Aufmerksamkeit erfuhr auch die 
Auseinandersetzung des Anglikaners Herbert Marsh (1757-1839) mit dem Ka-
tholizismus, die ebenso in deutscher Übersetzung erschien wie ein ganz ähnlich 
angelegtes Werk des dänischen Lutheraners Henrik Nicolai Clausen (1793-
1877).10 Zwar verschwand bei keinem der genannten Theologen das Bemühen 
um Profilierung der eigenen konfessionellen Tradition, doch geschah dies auf 
wissenschaftliche Weise, also unter Angabe von Gründen und möglichst nuan-
ciert. Nun ging es darum, den anderen zuerst einmal zu verstehen, obwohl man 
selbstverständlich von der Richtigkeit des eigenen Standpunkts ausging.11  

Von daher war es konsequent, vermehrt auf die faktische Existenz der ande-
ren Kirchen zu schauen. Das tat Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-
1834). Bald nachdem er eine Professur an der Berliner Universität übernommen 
hatte, nämlich im Jahr 1811, legte er eine Kurze Darstellung des theologischen 
Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen vor, welche seine theologietheore-
tischen Überlegungen bündelt. Vollständig überarbeitet, erschien die Kurze Dar-
stellung erneut im Jahr 1830. Schleiermacher subsummierte zwei Disziplinen 
unter dem Stichwort „Historische Theologie“ und wies ihnen die Aufgabe zu, 
den gegenwärtigen Zustand des Christentums zu erheben: zum einen die Dog-
matik, zum anderen die als solche benannte kirchliche Statistik.12 Letztere stellt 
ebenso die innere Beschaffenheit wie die äußeren Verhältnisse einer bestimmten 

                                                                    
9 Georg Benedikt WINER, Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen 

christlichen Kirchenpartheien, nebst vollständigen Belegen aus den symbolischen Schriften 
derselben in der Ursprache, Leipzig 1824. 

10 Herbert MARSH, A comparative view of the Churches of England and Rome, London 
21816 bzw. Henrik Nicolai CLAUSEN, Catholicismens og Protestantismens. Kirkeforfatning, 
Lære og Ritus, Kopenhagen 1825. Beide Werke erschienen auch in deutscher Übersetzung: 
Vergleichende Darstellung der protestantisch-englischen und römisch-katholischen Kirche 
oder Prüfung des Protestantismus und Katholicismus nach dem gegenseitigen Gewicht der 
Grundsätze und Lehren dieser beyden Systeme, Sulzbach 1821 bzw. Kirchenverfassung, 
Lehre und Ritus des Katholicismus und Protestantismus. Übers. von G. Fries, 3 Bde., Neu-
stadt an der Orla 1828. 

11 So meinte WINER, Comparative Darstellung (s. Anm. 9), III: „Seitdem die theologi-
sche Polemik aus der Reihe der akademischen Wissenschaften verschwunden ist und der 
Vortrag der Glaubenslehre einen blos thetischen, ja hier und da selbst historischen Charakter 
angenommen hat: ist auch die gründliche Kenntniss der dem protestantischen gegenüberste-
henden Lehrsysteme bei einem grossen Theile unserer Geistlichen, ja sogar bei vielen gelehr-
ten Theologen untergegangen und nicht mit Unrecht haben insbesondre katholische Schrift-
steller den protestantischen zum Vorwurf gemacht, dass diese den römischen Lehrbegriff 
nicht in seinem organischen Zusammenhange überschauten und oft selbst über Hauptdog-
men ganz irrige Vorstellungen an den Tag legten.“ 

12 Vgl. Friedrich Daniel Ernst SCHLEIERMACHER, Kritische Gesamtausgabe, Bd. I/6, Ber-
lin / New York 1998, 207-230 (§§ 195-256). 
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Kirche dar, und das in evangelischer Perspektive.13 Sie tritt an die Stelle der Sym-
bolik, ist aber umfassender, weil nicht allein auf das Bekenntnis bezogen, und sie 
geht rein historisch vor.14 Was Schleiermacher theoretisch vorschwebte, löste er 
schließlich praktisch ein, als er in den Jahren 1826, 1827, 1833 und 1834 an der 
Berliner Universität Vorlesungen konzipierte bzw. hielt, in denen er die Ausbrei-
tung und das Profil der einzelnen Kirchen darlegte.15 Monographisch ausgearbei-
tet hat Schleiermacher sie allerdings nicht, obwohl er bereits einiges Material 
zusammengetragen hatte. Manches wirkt dabei kurios, zumindest aus heutiger 
Sicht. Mit Blick auf die katholische Kirche heißt es beispielsweise: „In Spanien 
verkaufen bisweilen Freudenmädchen Beichtzettel die sie von Geistlichen erhal-
ten haben. – In Spanischen Kalendern sind gewisse Tage besonders bezeichnet 
an denen man durch eine Anzahl Gebete eine Seele aus dem Fegefeuer ziehen 
kann.“16  

Freilich waren es nicht allein evangelische Autoren, die sich der Symbolik 
widmeten. Auf katholischer Seite ist allen voran Johann Adam Möhler (1796-
1838) zu nennen. Zwar legten auch andere Theologen oder theologisch interes-
sierte Laien entsprechende Werke vor, doch standen sie allesamt in seinem 
Schatten.17 Damals noch Professor in Tübingen, publizierte Möhler im Jahr 

                                                                    
13 Vgl. ebd., 222-227 (§§ 232-250). 
14 Vgl. ebd., 226f. (§ 249). 
15 Friedrich Daniel Ernst SCHLEIERMACHER, Kritische Gesamtausgabe, Bd. II/16, Ber-

lin / New York 2005. Siehe dazu Simon GERBER, Schleiermacher und die Kirchenkunde des 
19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 11 (2004) 183-214. 

16 SCHLEIERMACHER, Kritische Gesamtausgabe (s. Anm. 15), 77. 
17 Bernhard Joseph HILGERS, Symbolische Theologie, oder die Lehrgegensätze des Ka-

tholicismus und Protestantismus dargestellt und gewürdigt, Bonn 1841; Friedrich Leopold 
Graf ZU STOLBERG, Unterricht über einige Unterscheidungslehren der katholischen Kirche, 
Münster 1842; Jacob BUCHMANN, Populärsymbolik, oder: Vergleichende Darstellung der 
Glaubensgegensätze zwischen Katholiken und Protestanten nach ihren Bekenntnißschriften, 
Mainz 1843; Ignaz DÖLLINGER, Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat. Histo-
risch-politische Betrachtungen, München 1861. Weitere Werke sind nicht zu verzeichnen, 
folgt man Bernhard FECHTRUP, Symbolik, WWKL 11 (1899) 1046-1050. Welcher Rang 
Möhler damals eingeräumt wurde, zeigt sich beispielsweise an der Einschätzung von BUCH-
MANN (ebd., III): „Diese Schrift soll, wie der Titel sagt, eine Darstellung der zwischen der 
katholischen Kirche und dem Protestantismus bestehenden Glaubensgegensätze, so weit 
dieselben durch Bekenntnißschriften ausgesprochen sind, liefern. Eine Darstellung dieser Art 
kann entweder eine wissenschaftliche oder eine populäre seyn. In ersterer Beziehung ist dasje-
nige, was Möhler geleistet hat, bis jetzt noch nicht übertroffen und wird auch wohl sobald 
noch nicht übertroffen werden.“ Auf evangelisch-lutherischer Seite war man hingegen zu-
rückhaltender. Bezugnehmend auf Möhlers Symbolik meinte etwa Rudolph HOFMANN, 
Symbolik oder systematische Darstellung des symbolischen Lehrbegriffs der verschiedenen 
christlichen Kirchen und namhaften Sekten, Leipzig 1857, 8: „Ein Beweis von ächter Wis-
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1832 eine Symbolik.18 Wie er ausdrücklich anmerkte, griff er damit die Praxis 
reformierter wie lutherischer Universitätstheologen auf, die Unterschiede zwi-
schen den Konfessionen zu thematisieren.19 Dies sei zudem von der Sache her 
erforderlich; allein schon, um die Gegenwart angemessen zu verstehen:  

„Gewiß wird mit Recht von Denjenigen, die sich auf die Höhe theologischer Bildung 
zu erheben berufen sind, gefordert, daß sie sich eine gründliche und umfassende 
Kenntniß der Confessionen erwerben, die sich seit so langer Zeit neben und gegen 
einander geltend gemacht haben, und in dieser ihrer Stellung fortwährend zu be-
haupten suchen; mit Recht wird von ihnen verlangt, daß sie sich keineswegs mit all-
gemeinen, unsichern, dunklen, halt- und zusammenhanglosen Vorstellungen über 
die große Frage begnügen, von welcher das kirchliche Leben Europas seit drei Jahr-
hunderten nicht nur fortwährend bewegt wird, sondern zum Theil so tief und mäch-
tig erschüttert wurde.“20  

Die Symbolik hat nicht nur zahlreiche Auflagen erfahren, sondern auch eine in-
tensive Debatte ausgelöst. Neben Möhlers unmittelbarem Kollegen an der Tü-
binger evangelischen Fakultät, Ferdinand Christian Baur (1792-1860), setzte sich 
zumal Marheineke kritisch mit ihr auseinander.21 Er monierte, der Protestantis-
mus werde nicht hinreichend genug differenziert, ja sogar tendenziös darge-
stellt.22 Damit machte er auf ein grundsätzliches Problem aufmerksam, nämlich 
die Spannung zwischen notwendigem Verstehen und ebenso zwingend erforder-
lichem Urteilen. Ist einerseits dem jeweils anderen zuzugestehen, Gründe für 

                                                                                                                                                            
senschaft auch unter den Katholiken, aber auch von kathol. Entstellung; oft unrichtiges Ver-
ständniß, selbst unbewußt ketzerische Ausdeutung kathol. Dogmen.“ 

18 Johann Adam MÖHLER, Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der 
Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften, Mainz / Wien 
61843. 

19 Vgl. ebd., III. 
20 Ebd., III. 
21 Philipp MARHEINEKE, Ueber Dr. J. A. Möhlerʼs Symbolik [...], in: Jahrbücher für wis-

senschaftliche Kritik 1833, Bd. 2. Die Rezension erschien außerdem im Verlag Duncker und 
Humblot, nämlich Berlin 1833. Nach ihr wird im Folgenden zitiert. 

22 Vgl. ebd., 4f.: „Je mehr einer den Ausdruck der ausschließlichen Wahrheit seiner Con-
fession in sein Werk legt und ihn an allen Seiten beständig hervortreten läßt, um so mehr 
schadet er gewiß der objectiven Erkenntniß und thut der historischen Wahrheit Eintrag und 
davor hat sich freilich Hr. M. nicht genugsam gehütet [....]. Ist so die rein historische Aufgabe 
der Symbolik und die wahre Geschichte des Gegensatzes dem confessionellen Interesse un-
tergeordnet, so tritt Alles leicht in das Licht oder vielmehr in die Nacht des Dogmatismus, 
welches eben diese Denkart ist, nach welcher die Wahrheit allein auf der einen, der Irrthum 
auf der anderen Seite, aber eben damit die Wahrheit selbst nur eine Einseitigkeit ist und es 
geschieht die ganze Vermittelung nur durch Raisonnements aus Gründen, wobei man sich 
doch niemals verbergen kann, daß auch die entgegengesetzte Lehre ihre Gründe, sogar ihre 
guten Gründe hat.“ 
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seine Position zu haben, kann andererseits die Überzeugung nicht aufgegeben 
werden, dass die eigene Position – bei allem Verständnis für den anderen – die 
richtige oder zumindest doch bessere ist. Ohne diese stillschweigend vorausge-
setzte Asymmetrie ist die Symbolik undenkbar. Die Spannung, die von daher in 
ihr liegt, lässt sich wohl kaum auflösen. Sie kann aber produktiv gemacht wer-
den, wenn sie konzeptionell gefasst wird. Gerade das geschah aber nicht. Statt-
dessen wurde der Ton rauer. So legte Karl Hase (1800-1890), Professor in Jena, 
im Jahr 1862 ein Handbuch der protestantischen Polemik vor.23 Mag der Titel den 
Eindruck vermitteln, ein längst überwundener Ansatz werde erneut stark ge-
macht, verhielt es sich doch etwas anders. Einleitend meinte Hase:  

„Dieses Buch hätte wohl auch wie Möhlers geistesmächtiger Angriff auf die protes-
tantische Kirche eine Symbolik genannt werden können: ich habʼ es mit dem rech-
ten, obwohl etwas verrufenen Namen genannt, da es ein Einfall in Feindes Land, nur 
die katholische Lehre und Sitte genau und ausführlich darstellt, das protestantische 
Wesen nur wiefern es den Gegensatz dazu bildet. Dennoch ist es gemeint als ein 
Buch zum Frieden, zu dem kirchlichen Frieden, dessen unser Vaterland so sehr be-
darf. In der offnen Polemik, im ehrlichen angesagten Kriege liegt auch eine Irenik, 
nehmlich als das eine Ziel die Klarheit darüber, wie weit man sich anerkennen und 
einander aufrichtig nähern dürfe.“24 

Weniger konziliant äußerte sich hingegen Paul Tschackert (1848-1911), damals 
Professor für Kirchengeschichte in Königsberg. Unter dem Eindruck des Kul-
turkampfes, der nach Gründung des Deutschen Reichs ausgebrochen war, veröf-
fentlichte er eine im Ton kämpferische, teilweise mit antikatholischen Klischees 
arbeitende Polemik.25 Immerhin nahm er nicht allein die Lehre samt ihres Nie-
derschlags in der gottesdienstlichen Praxis in den Blick, sondern bezog außerdem 
das Staatskirchenrecht, Fragen der Mission und lebensweltliche Zusammenhän-
ge mit ein, beispielsweise den Unterschied zwischen dem katholischen und dem 
evangelischen Pfarrhaus. Eine derart umfassende Betrachtung hatte nur dem 
Namen nach etwas mit der frühneuzeitlichen Polemik zu tun, wie sie auch über 
die Symbolik hinauswies, die andere Gemeinschaften ja allein unter Bezugnahme 
auf ihre normativen Texte, ihre Symbole verstehen wollte. Für eine umfassende 
Darstellung waren Fragen der Kirchenorganisation, der Frömmigkeit und Litur-

                                                                    
23 Karl HASE, Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische 

Kirche, Leipzig 1862. 
24 Ebd., V. 
25 Paul TSCHACKERT, Evangelische Polemik gegen die römische Kirche, Gotha 1885. 

Einleitend erklärte Tschackert (ebd., V): „Dieses Buch dient dem Kampfe des evangelischen 
Glaubens gegen die römische Kirche; es soll an seinem bescheidenen Teile in den Kreisen der 
gebildeten Evangelischen, der Theologen und der Nicht-Theologen, das protestantische 
Bewußtsein stärken helfen.“ 
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gie allerdings mindestens ebenso wichtig. Von daher bedurfte es eigentlich einer 
Neuorientierung der Disziplin.  

Um eine solche hat sich insbesondere Ferdinand Kattenbusch (1851-1935) 
verdient gemacht. Damals noch Professor in Gießen, plante der evangelische 
Systematiker ein auf mehrere Bände angelegtes Lehrbuch der vergleichenden Con-
fessionskunde. Von diesem ist im Jahr 1892 allerdings nur der erste, der orientali-
schen Tradition gewidmete Band erschienen.26 Disziplinengeschichtlich sind 
insbesondere die einleitenden Bemerkungen wichtig, weil Kattenbusch hier für 
eine neue Begrifflichkeit eintritt.27 Statt wie bisher von der Symbolik solle besser 
von der Konfessionskunde gesprochen werden, weil das sachgemäßer sei, ja zual-
lererst einhole, was die Symbolik selbst wolle, nämlich das ‚Wesenʻ der verschie-
denen Konfessionen darzustellen. Dass Gaubensbekenntnisse, Katechismen und 
Bekenntnisschriften dabei wichtig sind, gesteht Kattenbusch durchaus zu. Wie 
er zu bedenken gibt, beschreiben sie allerdings ein Ideal oder geben zumindest 
eine Zielvorstellung an. Das sage jedoch wenig darüber aus, wie und inwieweit 
diese in der Geschichte verwirklicht wird. Hieraus folgert Kattenbusch:  

„Es ist unvermeidlich, dass uns die Normen einer Confession, ihr ‚Wesenʻ, zu eng er-
scheint, wenn wir bloss bei ihren Symbolen verweilen. Ist die Darstellung des Inhal-
tes der Symbole nicht der Selbstzweck, d.h., ist die Erhebung derjenigen Gedanken, 
die ihre Urheber unmittelbar mit ihnen verbanden, also die Exegese der Symbole 
nicht das ganze Ziel der ‚Symbolik‘, wollen diejenigen, welche die vergleichende 
Symbolik pflegen mit ihrer Forschung die geschichtlichen Confessionen ‚princip-
mässig‘ darstellen, so sind sie auch verpflichtet, die geschichtliche Auswirkung der 
Symbole mit in’s Auge zu fassen. Nur wenn der wirklich bewährte Gehalt der Princi-
pien aufgezeigt ist, kann die Rede davon sein, dass die Principien der Kirchen ver-
ständlich gemacht, resp. historisch in das richtige Licht gerückt sind.“28 

Nicht allein das Ideal, sondern zugleich seine Verwirklichung in der Geschichte 
ist also zu beachten, will man eine Konfession zutreffend beschreiben. Das gelin-
ge der herkömmlichen Symbolik aber nicht, weil sie zu stark einem dogmati-
schen Zugang verpflichtet sei. Ein konsequent historisierender Zugriff liegt Kat-
tenbusch freilich fern, denn sonst würde er nicht auf den Wesensbegriff rekur-
rieren und von „Principien“ sprechen, die den einzelnen Kirchen eigen sind. 
Damit geht er von etwas Konstantem aus, das mehr als eine bloße Prägung dar-
stellt; beinahe etwas wie einem feststehenden, sich durchhaltenden Kern. Ob 
dieser eventuell sogar zeitenthoben ist, wird von Kattenbusch offen gelassen, 

                                                                    
26 Ferdinand KATTENBUSCH, Lehrbuch der vergleichenden Confessionskunde (SThL), 

Bd. 1, Freiburg i. Br. 1892. 
27 Vgl. ebd., 1-20 (Erstes Kapitel. Confessionskunde und Symbolik). 
28 Ebd., 4. 
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wenngleich es sich dabei um einen virulenten Punkt handelt. Soll die Konfessi-
onskunde mehr sein als eine Disziplin, die allerhand Interessantes ansammelt 
und eine Vielzahl von Erscheinungen zusammenträgt, muss sie unweigerlich 
Komplexität reduzieren. Allerdings darf sie eine Kirche oder Gemeinschaft nicht 
auf einen einzelnen Aspekt hin festlegen, weil dies eine Reduktion darstellte. 

Kattenbusch identifiziert jedenfalls noch ein weiteres Problem der Symbolik. 
Dieses bestehe darin, verschiedene normative Texte unterschiedslos als Symbole 
zu bezeichnen, ohne dabei die jeweilige Gattung und die verschiedenen Verbind-
lichkeitsgrade zu berücksichtigen. Außerdem werde die Bedeutung des Doktri-
nären überschätzt. Neben der Lehre müssten auch Frömmigkeit, Kirchenverfas-
sung und Liturgie beachtet werden. Wie das methodisch reflektiert geschehen 
kann, hat Kattenbusch freilich offengelassen. Wohl hat er versucht, die von ihm 
angemahnte umfassende, multiperspektivische Darstellung selbst vorzulegen, zu-
mindest in Bezug auf die orthodoxe anatolische Kirche.  

Dabei stützte er sich auf gedruckte Quellen und Sekundärliteratur, ohne je-
doch selbst vor Ort gewesen zu sein. Auf das Defizit, das darin besteht, verwies 
Karl Beth (1872-1959). Kurz nach der Jahrhundertwende hatte der liberale 
evangelische Theologe den östlichen Mittelmeerraum bereist, ermöglicht durch 
ein Stipendium der Schleiermacher-Gesellschaft. Seine Eindrücke flossen in eine 
Monographie ein, in welcher er sich um ein differenziertes, für die kulturelle 
Einbettung sensibles Bild der dortigen Christen bemühte.29 Bei allem Respekt 
vor der wissenschaftlichen Leistung Kattenbuschs sah Beth doch auch gewisse 
Grenzen: 

„Kattenbusch hat in seinem ‚Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde, Erster 
Band, 1892‘ nicht Gelegenheit nehmen können, im Einzelnen auf die Eindrücke sich 
zu beziehen, welche die Kirchen des Orients in der Gegenwart hervorrufen. Er bietet 
in erster Linie die gründlichste Darstellung von diesen Kirchen, die bisher aufgrund 
des litterarischen Materials aus den ältesten Zeiten möglich geworden ist. Da nun ei-
nerseits das Leben der Religion oft unvermutet fortschreitet, andererseits die confes-
sionelle Eigenart selbst in der eigenen Litteratur oft zu ungenügender, ja falscher 
Darstellung kommt, so ist auch bei dieser scharfsinnigen Monographie über die Kir-
chen des Orients, das sie eben nur litterarisches Material verwertet, manches enthal-
ten, das einer Ergänzung bedarf.“30  

Damit hat Beth auf die Bedeutung der persönlichen Begegnung im Sinne teil-
nehmender Beobachtung hingewiesen. Er bezog diese Einsicht allerdings nicht 

                                                                    
29 Karl BETH, Die orientalische Christenheit der Mittelmeerländer. Reisestudien zur Sta-

tistik und Symbolik der griechischen, armenischen und koptischen Kirche, Berlin 1902. 
30 Ebd., VIII. Indes betonte Beth auch sogleich, wie umfassend Kattenbusch recherchiert 

hatte (ebd., VII-IX).  
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in eine Theorie der Konfessionskunde ein. Keineswegs verwunderlich, sind we-
der der Begriff noch das Anliegen der Symbolik verschwunden, insofern sie als 
überholt oder wenigstens erneuerungsbedürftig gegolten hätten. Vielmehr legten 
Ernst Friedrich Karl Müller (1863-1935), Professor für reformierte Theologie in 
Erlangen, und Wilhelm Walther (1846-1924) entsprechende Darstellungen vor; 
Letzterer aus ausdrücklich lutherischer Sicht.31 Die Ablösung der Symbolik durch 
die Konfessionskunde erfolgte also keineswegs automatisch und in einem gradli-
nigen Prozess. Welche Widerstände ihr gegenüber bestanden, lässt sich anhand 
von Müller zeigen: Wohl kritisierte er den bisherigen Zuschnitt der Disziplin als 
zu eng.32 Trotzdem sperrte er sich dagegen, „die Symbolik zur Konfessionskunde 
in dem Sinne zu erweitern, dass dieselbe ausser der Kenntnis des Symbolinhaltes 
auch noch die Kunde von der theologischen Entwicklung, der Gestaltung des 
Kultus, der Verfassung u.s.w. zu vermitteln habe. Alle diese Dinge kommen 
ebenso wie die Lehre nur insoweit in Betracht, als sie der Erreichung des gesteck-
ten Zieles dienen.“33 Dieses Ziel sei die Erkenntnis letzter Differenzen zwischen 
den verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften.34 Müller sah die Sym-

                                                                    
31 Ernst Friedrich Karl MÜLLER, Symbolik. Vergleichende Darstellung der christlichen 

Hauptkirchen nach ihrem Grundzuge und ihren wesentlichen Lebensäußerungen, Erlangen / 
Leipzig 1896 bzw. Wilhelm WALTHER, Lehrbuch der Symbolik. Die Eigentümlichkeiten der 
vier christlichen Hauptkirchen vom Standpunkt Luthers aus dargestellt (SThL), Leipzig / 
Erlangen 1924. Müllers Position war hingegen prononciert reformiert, sofern er zwischen 
den faktisch existierenden Kirchen und der Kirche als solcher unterschied, Erstere also stark 
relativierte, sind sie doch nur Teile eines größeren Ganzen. Aus diesem Grund bestimmte 
Müller (ebd., 11) als Ziel der Symbolik „den Erwerb einer umfassenden und nach den letzten 
Grundsätzen forschenden Erkenntnis des Unterschiedes der verschiedenen christlichen Glaubens-
gemeinschaften [...], mit dem Zweck der Begründung bez. Berichtigung des eignen Standpunktes. 
Dass jede Partikularkirche, welche ihre Sonderstellung nicht als ein brutum factum stumpf 
hinnehmen will, sich von ihrem Existenzrecht eine begründete Überzeugung verschaffen 
muss, ist unzweifelhaft. Sofern aber keine Partikularkirche sich als imperfektibel ansehen darf 
und jede den Blick auf die Gesamtkirche und deren Entwicklung offen halten muss, hat die 
Symbolik nicht bloss polemisch der Begründung, sondern auch irenisch der Berichtigung des 
eignen Standpunktes zu dienen. Sie verhilft dem Theologen zu einer historisch begründeten 
Antwort auf die Frage: warum gehöre ich eben dieser Kirche an und keiner andern? und in 
welcher Richtung habe ich meine Arbeit dem Verhältnis zur Gesamtkirche dienstbar zu 
machen?“ 

32 Vgl. MÜLLER, Symbolik (s. Anm. 31), 13: „So verständlich die herkömmliche Be-
schränkung auf die Symbole ist, so hat dieselbe doch lediglich als eine ungerechtfertigte Ver-
allgemeinerung von noch immer nachwirkenden Gedanken der lutherischen Orthodoxie zu 
gelten. Eine protestantische, ja im Grunde lediglich lutherische Eigentümlichkeit wird zum 
Massstabe für alle Kirchen gemacht. Man braucht nur an die griechische Kirche zu erinnern, 
um die völlige Unzulänglichkeit der Beschränkung auf die Lehre einzusehen.“ 

33 Ebd., 14. 
34 Vgl. ebd., 11. 
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bolik also mit Grundsätzlich-Prinzipiellem befasst, während die Konfessions-
kunde bloß eine Vielzahl mehr oder minder interessanter Details zusammentra-
ge. Hier begegnet erneut das Problem, wie das notwendige Verstehen des ande-
ren mit dem ebenso erforderlichen Urteilen vom eigenen Standpunkt her ver-
mittelt werden kann. 

Beides zu berücksichtigen und endlich in ein Verhältnis zu setzen, unter-
nahm Friedrich Loofs (1858-1928). Schon der Titel des Werkes, das der breit 
interessierte Hallenser Theologe im Jahr 1902 publizierte, macht dies deutlich. 
Er lautet nämlich Symbolik oder christliche Konfessionskunde.35 Loofs definiert sie 
als „die Disziplin, welche die verschiedenen Kirchen in ihrer Eigenart zu charak-
terisieren sucht“.36 ‚Charakterisierenʻ ist mehr, als lediglich zu beschreiben. Prä-
zisierend erklärt Loofs deshalb, existierende Kirchen müssten so dargestellt wer-
den, dass das, was sie ausmacht, hervortritt.37 Zwar bringt er dabei nicht den 
Begriff des ‚Wesensʻ ins Spiel; wohl spricht er von einer jeweiligen ‚Eigenartʻ. 
Rein historisch-deskriptiv ist die Konfessionskunde nämlich nicht angelegt, so 
wichtig es sein mag, um die Entwicklung und Verbreitung der jeweiligen Kirche 
zu wissen.38 Sie ist vielmehr historisch in systematischer Absicht.  

Dieses Verständnis hat sich in der Folgezeit durchgesetzt. Es prägte auch das 
Werk von Hermann Mulert (1879-1950), Systematiker in Kiel.39 Mulerts Kon-
fessionskunde erschien in drei Auflagen; die letzte postum im Jahr 1956, heraus-
gegeben von seinem Hallenser Kollegen Erdmann Schott (1900-1983).40 In sei-

                                                                    
35 Friedrich LOOFS, Symbolik oder christliche Konfessionskunde (GThW IV/4), Bd. 1, 

Tübingen / Leipzig 1902. 
36 Ebd., 73. 
37 Vgl. ebd., 75: „Da nun die Symbolik von jeher [...] mit den Kirchen als Grössen der Ge-

genwart sich beschäftigt hat, so ist demnach die Aufgabe der Symbolik oder vergleichenden 
Konfessionskunde diese: die konfessionelle Eigentümlichkeit der gegenwärtigen christlichen 
Denominationen so zum Verständnis zu bringen, dass der unterschiedliche Konfessionscha-
rakter der einzelnen hervortritt.“ 

38 Im Anschluss an den Abschnitt, der zuvor zitiert ist, meint Loofs, ebd., 75: „Bei der Lö-
sung dieser Aufgabe kann die Symbolik nicht nur auf diejenigen Schriften sich angewiesen 
sehen, die man als Pendants zu den lutherischen Symbolen in andern Konfessionsgemein-
schaften gefunden zu haben meint. Indem sie zu zeigen sucht, was die verschiedenen christli-
chen Denominationen als christliche Konfessionsgemeinschaften geworden sind, kann sie 
und muss sie aus dem Stoff der Kirchen- und Dogmengeschichte alles das verwerten, was die 
gegenwärtige konfessionelle Eigentümlichkeit der verschiedenen Kirchen direkt bedingt. Sie 
zeichnet im Verein mit der von ihr zu unterscheidenden kirchlichen Geographie und Statis-
tik gleichsam das Schlussbild der Kirchen- und Dogmengeschichte.“ 

39 Hermann MULERT, Konfessionskunde, Berlin 21937. 
40 Hermann MULERT, Konfessionskunde. Die christlichen Kirchen und Sekten heute 

(Sammlung Töpelmann I/5), Berlin 31956. 
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nem Vorwort thematisierte Schott allerdings eine gewichtige Herausforderung, 
vor die sich die Disziplin damals gestellt sah: Es gab Stimmen, wonach sie sich 
zur Ökumenik weiterentwickeln solle.41 Zwar sah er dafür keine Veranlassung, 
ebenso wenig der Göttinger Systematiker Ernst Wolf (1902-1971).42 Doch war 
die Zeitstimmung eine andere.  

2. Konfessionskunde im Zeichen der Ökumene 

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Aufstieg der Ökumenischen Bewegung 
eingesetzt, und das weltweit.43 In der Folge wurde die Suche nach Verständigung 
mit dem Ziel wechselseitiger Anerkennung prioritär. Im Jahr 1947 gründete 
Edmund Schlink (1903-1984) an der Universität Heidelberg, wo er Systemati-
sche Theologie lehrte, beispielsweise ein Ökumenisches Institut. Speziell für den 
deutschen Kontext kam der unausgesprochene, nicht zuletzt von politischer 
Seite gewollte religiöse Friede hinzu, der es als inopportun erscheinen ließ, sich 
mit den Unterschieden zwischen den Landeskirchen und der römisch-katho-
lischen Kirche statt mit den verbindenden Gemeinsamkeiten zu befassen.44 Ein 
weiterer Grund für den Aufwind der Ökumenik ist das Zweite Vatikanische 
Konzil. Weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus erzeugte es eine 
Aufbruchsstimmung und beförderte die Hoffnung auf die Klärung all jener 
Fragen, die seit der Reformation strittig waren. Selbst das Konfessionskundliche 
Institut im hessischen Bensheim, welches im Jahr 1947 gegründet worden war 
und vom damals um eine dezidiert protestantische Identität besorgten Evangeli-
schen Bund getragen wird, öffnete sich verstärkt diesem Anliegen.45 Das gilt 
noch einmal mehr für das katholische Gegenstück, das Johann-Adam-Möhler-
Institut in Paderborn. Sollte es ursprünglich der Diaspora- und Konfessions-
kunde dienen, trat die Ökumenik immer deutlicher hervor. Zehn Jahre nach der 
Gründung, also 1967, wurde dem sogar durch eine entsprechende Namensände-

                                                                    
41 Erdmann SCHOTT, Vorwort zur 3. Auflage, in: MULERT, Konfessionskunde (s. Anm. 

39), X-XI. 
42 Ernst WOLF, Konfessionskunde, in: RGG3 3 (1959) 1749-1752. 
43 Vgl. Jörg ERNESTI, Kleine Geschichte der Ökumene, Freiburg i. Br. u. a. 2008. 
44 Vgl. Thomas GROSSBÖLTING, Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 

1945, Göttingen 2013. 
45 Vgl. Karl PINGGÉRA, Konfessionskunde als Begegnungswissenschaft, in: MdKI 64 

(2013) 9-12. So meinte der damalige Präsident des Evangelischen Bundes Hans M. BARTH, 
Den Nächsten kennen wie sich selbst. Konfessionskunde zwischen Bekennen und Versöh-
nen, in: MdKI 48 (1997) 83f., hier 83: „Sachgemäß und sinnvoll wird ‚Konfessionskundeʻ 
dann, wenn sich Konfessionen, Denominationen, Kirchen als einander nahe, als ‚Nächsteʻ, 
entdeckt haben und auf dieser Basis einander kennen und verstehen lernen wollen.“ 
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rung Rechnung getragen.46 Unter der Leitung von Eduard Stakemeier (1904-
1970), Professor für Fundamentaltheologie an der Theologischen Fakultät Pa-
derborn, erlangte das Institut im deutschen Sprachraum eine exponierte Stel-
lung. Es konnte sich auch gegenüber den zur damaligen Zeit an den katholisch-
theologischen Universitätsfakultäten in Tübingen, München und Münster ent-
stehenden Ökumenischen Instituten behaupten.  

Ein wichtiger Faktor dafür waren Veröffentlichungen, welche die Paderbor-
ner Einrichtung mit herausgab. Neben der weithin beachteten, die Rechtferti-
gungslehre betreffenden Dissertation von Hans Küng (*1928)47 war es insbeson-
dere der Algermissen, der im Jahr 1969 in neuer Form erschien.48 Gemeint ist 
jene Konfessionskunde, die der Hildesheimer Priester Konrad Algermissen (1889- 
1964) noch zu Zeiten der Weimarer Republik erstmals publiziert und von Auf-
lage zu Auflage immer weiter überarbeitet hatte.49 Sie galt auf katholischer Seite 

                                                                    
46 Vgl. Wolfgang THÖNISSEN, Von der Konfessionskunde zum ökumenischen Dialog. 

Zur Geschichte des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik, in: Josef MEYER ZU 
SCHLOCHTERN (Hg.), Die Academia Theodoriana. Von der Jesuitenuniversität zur Theolo-
gischen Fakultät Paderborn 1614-2014, Paderborn u. a. 2014, 415-431. 

47 Vgl. Hans KÜNG, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besin-
nung (Horizonte 2), Einsiedeln 1957. Die Studie ist ebenfalls zugänglich in DERS., Sämtliche 
Werke, Bd. 1, Freiburg i. Br. u. a. 2015. Zum Hintergrund siehe Benjamin DAHLKE, Karl 
Barth, Catholic Renewal and Vatican II (T&T Clark Studies in Systematic Theology 17), 
London / New York 2012, 146-148. 

48 Konrad ALGERMISSEN, Konfessionskunde, Paderborn 81969. 
49 Konrad ALGERMISSEN, Christliche Sekten und Kirche Christi, Hannover 1923. Ab der 

vierten Auflage trug das Werk den neuen Titel: Konfessionskunde, Hannover 1930. Alger-
missen schrieb auch den Artikel: Konfessionskunde, in: LThK 6 (1934) 114f. Er favorisierte 
eine umfassende Betrachtungsweise. So erläuterte er in: Konfessionskunde, Paderborn 71957, 
VII-VIII: „Obwohl ich mich seit 1922 literarisch mit den einschlägigen Fragen, die das weite 
Gebiet der Konfessionskunde umfassen, beschäftige und das Studium der wissenschaftlichen 
Werke und Zeitschriften der vielen christlichen Denominationen in einem immer ausge-
dehnteren Umfang durchgeführt habe, auch seit 1934 diese Fragen in meinen dogmatischen 
Vorlesungen immer von neuem in den Kreis der Betrachtung und Darlegung einbezog, würde 
ich mich nicht für befähigt halten, eine ‚Konfessionskunde‘ zu schreiben, wenn ich nicht von 
Anfang an mündlich und schriftlich persönliche Fühlung mit einfachen und führenden 
Mitgliedern der verschiedenen Konfessionen aufgenommen und deren gottesdienstliches 
Leben aus eigener Anschauung kennengelernt hätte.“ Denkbar sei dies aber nur gewesen, weil 
ihm sein Bischof dies gestattet habe. Hintergrund ist die Bestimmung des CIC/1917, wonach 
es Katholiken unerlaubt war, an Gottesdiensten anderer Kirchen teilzunehmen. Für Alger-
missen ermöglichte die Erlaubnis eine wichtige Erfahrung: „Christliche Gemeinschaften, die 
auf Grund ihrer Lehren als durchaus abwegig erscheinen und von der katholischen Kirche 
wie den evangelischen Kirchen mit Recht zurückgewiesen werden, haben mir in manchen 
Fällen durch ihr gottesdienstliches Leben ein weit günstigeres, zum Teil echt religiöses Bild 
geboten.“ 
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lange Zeit als das unangefochtene Standardwerk. Deshalb wurden bei der Neu-
ausgabe sowohl der Titel als auch der Verfassername beibehalten, wenngleich es 
nun fünf ausgewiesene Autoren waren, welche die Darstellung der einzelnen 
Konfessionen übernahmen. Aber auch hinsichtlich der zugrundeliegenden Ek-
klesiologie gab es Veränderungen. Hatte Algermissen die una, sancta, catholica et 
apostolica Ecclesia noch umstandslos mit der römisch-katholischen identifiziert, 
wies Stakemeier auf die bereits vorhandenen, feststellbaren Gemeinsamkeiten 
mit den übrigen Kirchen und Gemeinschaften hin: 

„Ohne genaue Kenntnis der Ursprünge und des gegenwärtigen Standes der Glau-
benslehre, des Gottesdienstes, der Ordnungen und des Lebens der christlichen Kir-
chen und Gemeinschaften kann der Dialog nicht geführt werden, der von einer 
schon vorhandenen Einheit zu jener vollen Einheit führen soll, die das Ziel aller 
ökumenischen Bemühungen ist. Nur so kann die ernsthafte Untersuchung theologi-
scher Fragen unser Zusammenwachsen fördern und uns gegenseitig den Reichtum 
und die Vielfalt unseres gemeinsamen Erbes erkennen lassen.“50 

Damit wird die Konfessionskunde auf das ökumenische Projekt hin ausgerichtet, 
ja in dieses integriert.51 Dieser Linie folgen auch alle weiteren Publikationen des 
Möhler-Instituts, die auf katholischer Seite starke Verbreitung gefunden ha-
ben.52 Schule gemacht hat die überarbeitete Fassung des Algermissen dann noch, 
indem Friedrich Heyer (1908-2005) bald darauf ein evangelisches Pendant vor-
legte, das diesen zum Vorbild nahm.53 Heyer bekennt sich ganz ausdrücklich zu 
einer ökumenischen Orientierung der Konfessionskunde.54 Gleiches gilt für Jörg 
Ernesti (*1966), der im Jahr 2009 aus katholischer Sicht eine stärker historische 
Darstellung publiziert hat.55  

                                                                    
50 Eduard STAKEMEIER, Konfessionskunde und Ökumenik, in: ALGERMISSEN, Konfessi-

onskunde (s. Anm. 48), (1969), XV-XXVIII, hier XIX. Vgl. auch ebd., XX. 
51 Vgl. ebd., XXVIII. 
52 Hans Jörg URBAN / Harald WAGNER (Hg.), Handbuch der Ökumenik, 3 Bde., Pader-

born 1985-1987; Johann-Adam-Möhler-Institut (Hg.), Kleine Konfessionskunde (KS 19), 
Paderborn 1996; Wolfgang THÖNISSEN (Hg.), Lexikon der Ökumene und Konfessionskun-
de, Freiburg i. Br. u. a. 2007. 

53 Auf das Vorbild von Algermissen verweist Friedrich HEYER, Einführung, in: DERS. u. a. 
Konfessionskunde (De-Gruyter-Lehrbuch), Berlin 1977, 1-9, hier 5. 

54 Vgl. ebd., 9. 
55 Jörg ERNESTI, Konfessionskunde kompakt. Die christlichen Kirchen in Geschichte 

und Gegenwart (Grundlagen Theologie), Freiburg i. Br. u. a. 2009. Wie Ernesti (ebd., 17) 
erklärt, wolle der von ihm verfasste „Band ein historisches Grundwissen über die verschiede-
nen christlichen Kirchen vermitteln, ihr Leben und ihre Lehre in Geschichte und Gegenwart 
darstellen. Er führt ein in ihre geschichtlich gewachsenen Besonderheiten – und das in dem 
Bewusstsein, dass dieses Wissen nicht nur Voraussetzung eines friedlichen Zusammenlebens, 
sondern auch der Beginn einer jeden ökumenischen Verständigung ist. Die Kenntnis der 
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Trotz vieler erfreulicher Entwicklungen und offenkundiger methodologi-
scher Klärungen befindet sich die Konfessionskunde in einer Krise, denn schon 
seit geraumer Zeit verliert sie ihren institutionellen Rückhalt innerhalb der Theo-
logie, weil die ihr gewidmeten Lehrstühle entfallen; Kirchengeschichte und Dog-
matik sollen ihre Aufgaben wahrnehmen.56 Das schleichende, selten thematisier-
te Verschwinden der Konfessionskunde ist ein deutliches Indiz für einen tiefer-
liegenden Relevanzverlust. Welchen Nutzen hat sie eigentlich? Was leistet sie, 
was andere Disziplinen in dieser Weise nicht leisten können? Ist sie überhaupt 
zeitgemäß oder nicht vielmehr ein Relikt aus einer Zeit, in der die Unterschiede 
zwischen den Denominationen noch als lebenspraktisch-existenziell relevant er-
achtet wurden? Ist die Kategorie des Konfessionellen nicht längst überholt und 
durch eine allgemeinere wie diejenige der Religion abgelöst?57 Zählen heute nicht 
eher liturgische und pastorale Stile statt begrifflich gefasste, womöglich sogar 
theologisch elaborierte Lehren? Für Letzteres spricht beispielsweise das weltweit 
rapide Wachstum pfingstlerischer Gruppen.58 Sie lassen sich schwerlich mit dem 
klassischen Konfessionsbegriff erfassen, geht dieser doch von der vorrangigen 

                                                                                                                                                            
anderen Kirchen ist im günstigsten Fall eine Vorstufe des Dialogs mit ihnen. Konfessions-
kundliches Wissen dient heute nicht der Abgrenzung und Profilbildung, sondern der Ver-
ständigung.“  

56 Siehe den Befund von Martin SCHUCK, Konfessionskunde und Ökumene. Historische 
Entwicklung und gegenwärtige Herausforderungen eines theologischen Fachgebietes, in: 
MdKI 57 (2006) 63-67, hier 63 und Heinz OHME / Jennifer WASMUTH, Zur Lage des Fa-
ches Konfessionskunde orthodoxer Kirchen an evangelisch-theologischen Fakultäten in Deutsch-
land, in: ThLZ 138 (2013) 1059-1070. 

57 Vgl. Reinhard THÖLE, Überlegungen zur Zukunft der Konfessionskunde oder „Liebes-
traum Nr. 3 in As-Dur für Streichquartett und Musikindustrie“, in: MdKI 56 (2005) 6-8; 
Ivana NOBLE u. a. (Hg.), Religiöse Bindungen neu reflektiert [...] (ÖR.B 90), Leipzig 2011; 
Detlef POLLACK / Gergely ROSTA, Religion in der Moderne. Ein internationaler Vergleich 
(Religion und Moderne 1), Frankfurt a. M. / New York 2015. Im Übrigen meinte bereits der 
Hallenser Aufklärungstheologe Johann Salomo SEMLER, Versuch einer freiern theologischen 
Lehrart, zur Bestätigung und Erläuterung seines lateinischen Buchs, Halle 1777, 16: „Wie wir 
Protestanten von den Ketzern nicht dieselben Urtheile fällen können, als die herrschende 
Kirche behauptete: so wissen wir auch, daß die Annahme und Ausübung der christlichen 
Religion keineswegs an eine besondre Gesellschaft der Christen, dieses oder jenes Ortes, 
gebunden seie.“ Zu beobachten ist allerdings, dass nicht nur das Konfessionelle, sondern auch 
das Religiöse massiv an Relevanz verliert. Hierauf verweist Hans Martin BARTH, Konfessi-
onslos glücklich. Auf dem Weg zu einem religionstranszendenten Christsein, Gütersloh 
2013. 

58 Tobias KESSLER / Albert-Peter RETHMANN (Hg.), Pentekostalismus. Die Pfingstbewe-
gung als Anfrage an Theologie und Kirche (Weltkirche und Mission 1), Regensburg 2012; 
Cecil M. ROBECK, Jr. / Amos YONG (Hg.), The Cambridge Companion to Pentecostalism 
(Cambridge Companions to Religion), Cambridge u. a. 2014. 
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Bedeutung normativer Texte für die Identität christlicher Kirchen oder Ge-
meinschaften aus. Das ist aber offenbar nur bedingt der Fall.59 Hinzu kommt die 
fortschreitende Ausdifferenzierung der etablierten Denominationen in entweder 
progressive oder aber konservative Unterströmungen – das Positionelle wird 
allmählich ebenso wichtig wie das Konfessionelle.60 Unter Umständen werden 
ein liberaler Katholik und ein gleichgesinnter Presbyterianer in inhaltlicher Hin-
sicht, etwa was ethische Überzeugungen betrifft, miteinander mehr Gemein-
samkeiten haben als mit konservativen Mitgliedern ihrer eigenen Kirche. Das 
dürfte zumindest in den postmodernen Industriegesellschaften des Westens der 
Fall sein. All das wird bei der Weiterentwicklung einer bislang wichtigen und 
auch künftig unverzichtbaren Teildisziplin der Ökumenischen Theologie zu 
berücksichtigen sein. 

3. Weiterführende Thesen 

(1) Die Konfessionskunde darf weder zeitenthobene Prinzipien unterstellen, um 
die verschiedenen Konfessionen in ihrer Eigenart zu erfassen, noch sich in bloßer 
Beschreibung der verschiedenen Aspekte ihres Phänomens erschöpfen.  

Anlässlich der Dreihundertjahrfeier der Confessio Augustana, also im Sommer 
1830, hielt Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) – zu diesem Zeitpunkt 
Professor an der Universität der preußischen Hauptstadt – eine Rede.61 Um die 
Bedeutung der lutherischen Bekenntnisschrift zu verdeutlichen, arbeitete er die 
seiner Auffassung nach bestehenden Unterschiede zwischen Protestantismus 
und Katholizismus heraus, indem er das Begriffspaar von Freiheit und Knecht-
schaft heranzog. Damit gelang ihm zwar eine pointierte Gegenüberstellung, aber 
wohl kaum eine zutreffende Beschreibung, weil beide Konfessionskulturen viel-
fältiger und damit auch sperriger sind. Denominationen auf den Begriff zu brin-
gen, ihnen bestimmte Prinzipien zuzuordnen, die ihr ‚Wesenʻ fassen sollen, ist 

                                                                    
59 Für einen umfassenden Verstehensbegriff plädiert deshalb Martin LEINER, „... des an-

deren und der Zeit zu bedürfen“ (Fr. Rosenzweig) – Die Hermeneutik des anderen als Auf-
gabe der Konfessionskunde, in: MdKI 48 (1997) 43-47. 

60 Vgl. Johann Evangelist HAFNER / Martin HAILER (Hg.), Binnendifferenzierung und 
Verbindlichkeit in den Konfessionen (ÖR.B 87), Frankfurt a. M. 2010. 

61 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Rede zur dritten Säkularfeier der Augsburgischen 
Konfession (den 25. Juni 1830), in: DERS., Berliner Schriften (1818-1831) [...] (PhB 504), 
Hamburg 1997, 429-442. Zum Hintergrund siehe Günter MECKENSTOCK, Protestantismus-
theorien im Deutschen Idealismus, in: Arnulf von SCHELIHA / Markus SCHRÖDER (Hg.), 
Das protestantische Prinzip. Historische und systematische Studien zum Protestantismusbe-
griff, Stuttgart u. a. 1998, 39-54.  



143 

insofern problematisch, als dies schwerlich ihre Wirklichkeit einholt. Ein konse-
quent historisch-phänomenologischer Ansatz erweist sich in dieser Hinsicht als 
sachgemäßer. Allerdings wäre es zu wenig, trüge die Konfessionskunde bloß eine 
Fülle an Material zusammen. Sicherlich ist es erhellend, neben Fragen der Kir-
chenstatistik und der historischen Entwicklung weitere Aspekte wie die Gottes-
dienstgestaltung und Theologie zu berücksichtigen oder das jeweilige gesell-
schaftspolitische Engagement herauszuarbeiten, um eine bestimmte Denomina-
tion in einem umfassenden Sinne und in ihrer jeweiligen Eigenart besser ein-
schätzen zu können. Doch dient die Konfessionskunde eben nicht nur dem 
Verstehen des anderen – mittelbar sogar des Eigenen –, sondern sie hat die dar-
über hinausgehende Aufgabe, zu klären, wie nah oder fern verschiedene Kirchen 
oder kirchliche Gemeinschaften einander stehen. Sie verfährt historisch, dies 
aber in systematischer Absicht. Das führt zur zweiten These: 

(2) Die Konfessionskunde ist standortgebunden; sie beruht auf bestimmten   
ekklesiologischen Überzeugungen  

Zumal in Konfessionskunden neueren Datums ist man dazu übergegangen, Au-
toren, die selbst einer bestimmten Kirche angehören oder diese zumindest sehr 
gut kennen, mit ihrer Darstellung zu betrauen.62 Angesichts der Komplexität des 
Themas und der Fülle an Informationen, die nuanciert zu verarbeiten sind, 
spricht tatsächlich einiges dafür – die Autoren verfügen über eine größere, durch 
persönliche Erfahrung gedeckte Vertrautheit mit ihrem Gegenstand, was der 
größeren Anschaulichkeit dient. Damit ist aber längst nicht entschieden, wie ein 
entsprechender konfessionskundlicher Sammelband denn angelegt sein soll. 
Gerade bei der Strukturierung des Stoffes, etwa bei der Frage, in welcher Reihen-
folge die einzelnen Denominationen vorgestellt werden, bedarf es einer Verstän-
digung darüber, welche Ekklesiologie eigentlich zugrunde liegen soll. Um das zu 
erläutern, sei auf Jörg Ernestis Konfessionskunde kompakt verwiesen: Sie beginnt 
mit der katholischen Kirche, dann folgen die Altkatholiken, und es schließen 

                                                                    
62 Das gilt etwa für HEYER u. a., Konfessionskunde (s. Anm. 53); Reinhard FRIELING / 

Erich GELDBACH / Reinhard THÖLE, Konfessionskunde. Orientierung im Zeichen der 
Ökumene (Grundkurs Theologie 5/2), Stuttgart 1999; Markus MÜHLING (Hg.), Kirchen 
und Konfessionen (Grundwissen Christentum 2), Göttingen 2009; Johannes OELDEMANN 
(Hg.), Konfessionskunde (Handbuch der Ökumene und Konfessionskunde 1), Paderborn / 
Leipzig 2015. Eine Ausnahme stellt insofern ERNESTI, Konfessionskunde kompakt (s. Anm. 
55) dar. Er hat den bislang letzten Versuch unternommen, das weitläufige Feld der Konfessi-
onskunde als einzelner zu überblicken. Seine Darstellung weist deshalb eine große Einheit-
lichkeit auf.  
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sich die Orthodoxen und Altorientalen an.63 Einen eigenen umfänglichen Block 
bilden die ausdrücklich so benannten ‚Kirchen der Reformationʻ, worunter 
ebenso lutherische und reformierte wie anglikanische und Freikirchen verstan-
den werden.64 Am Schluss werden noch ‚christliche Sektenʻ exemplarisch vorge-
stellt.65 Obwohl Ernesti mit Verweis auf den von ihm gewählten historisch-
deskriptiven Ansatz reklamiert, sich weitgehend eines Urteils zu enthalten,66 
tritt in der Reihenfolge, in der er die verschiedenen Denominantionen abhan-
delt, doch ein klar römisch-katholischer Standpunkt hervor.  

Eine bestimmte Ekklesiologie ist also immer schon vorausgesetzt. Daher 
kann es nur darum gehen, diese möglichst transparent zu machen; eine Metaper-
spektive einzunehmen, ist unmöglich.67 Man wird der Standortgebundenheit im 
Übrigen nicht entgehen, indem man einen vermeindlich chronologischen An-
satz wählt und die Entstehung oder wenigstens doch Formierung einer Deno-
mination als zentral erachtet. Beispielsweise würden die allermeisten Anglikaner 
wohl bestreiten, dass ihre Kirche erst seit dem 16. Jahrhundert existiert. Ihnen ist 
es wichtig, in der schon früh beginnenden Tradition des Christentums in Groß-
britannien zu stehen, also die Kirche Jesu Christi in einem bestimmten räumli-
chen und kulturellen Kontext zu verwirklichen. Ein römischer Katholik wird das 
sicherlich anders sehen und den anglikanischen Anspruch auf Kontinuität als ein 
überaus voraussetzungsreiches Identitätskonstrukt betrachten. Umgekehrt wird 
er sich freilich die Frage stellen lassen müssen, ob sein Verständnis einer personal 
gefassten, an das Verhältnis zum Papst gekoppelten apostolischen Sukzession 

                                                                    
63 Vgl. ERNESTI, Konfessionskunde kompakt (s. Anm. 55), 19-110. 
64 Vgl. ebd., 111-198. 
65 Vgl. ebd., 199-204. 
66 Vgl. ebd., 16: „Wie kann ein Autor, der selbst einer bestimmten Konfession angehört, 

gerecht über die anderen Konfessionen urteilen? Wenn Konfessionskunde als historisch-
deskriptive Disziplin aufgefasst und auf ein systematisches Anliegen (entweder kontrovers-
theologischer, apologetischer oder ökumenisch-irenischer Art) verzichtet wird, mag dies 
leichter erscheinen. In diesem Sinne kann sie wohl auch einen Standpunkt ‚überʻ den Konfes-
sionen einnehmen. Der Historiker kann den Spagat zwischen konfessionell geprägter Dar-
stellung und neutralem Blickwinkel leichter vollbringen als der systematische Theologe (bzw. 
Dogmatiker).“ 

67 Vorbildlich ist in dieser Hinsicht Markus MÜHLING, Christlicher Glaube in ökumeni-
scher Gemeinschaft von Kirchen und Konfessionen, in: DERS. (Hg.), Kirchen (s. Anm. 62), 
8-17, bes. 9-12. Mühling hat dem von ihm herausgegebenen Sammelband eine dezidiert 
evangelische Ekklesiologie zugrunde gelegt, die er als solche auch expliziert. Trotzdem bear-
beiten Autoren die einzelnen Konfessionen, die diesen selbst angehören oder sie doch gut 
kennen. Verstehen und Urteilen werden also verknüpft, indem zwei Perspektiven ermöglicht 
werden, ohne sie doch zu verschränken. 
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wirklich zutreffend ist.68 Aus anglikanischer Sicht ist das keineswegs schlüssig, ist 
doch schon gar nicht vollends klar, welche Letztbedeutung das Bischofsamt 
hat.69 Hierüber zu diskutieren, zählt aber nicht zu den Aufgaben der Konfessi-
onskunde, sondern fällt der Ökumenischen Theologie zu, deren Teildisziplin sie 
ist. Die Konfessionskunde ist jedenfalls unweigerlich standortgebunden. Von 
daher sei folgende, aus römisch-katholischer Perspektive formulierte These ge-
wagt: 

(3) Die Konfessionskunde ist als eine Darstellungsform der Ekklesiologie zu verstehen  

Welchen Ort das Thema ‚Kirche‘ im Gesamt der Systematischen Theologie hat, 
d. h. ob es in der Fundamentaltheologie oder in der Dogmatik behandelt werden 
soll, ist eine Frage, die ganz unterschiedlich beantwortet werden kann.70 In jedem 
Fall wird die Ekklesiologie ökumenisch ausgerichtet sein, berücksichtigt man die 
Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn wie es in Lumen Gentium 
heißt, gibt es auch außerhalb der katholischen Kirche vielfältige Elemente der 
Heiligung und Wahrheit, unbeschadet der Identität zwischen dieser und der 
Kirche Jesu Christi.71 Wichtige Kriterien dafür, inwieweit die Elemente als gege-
ben betrachtet werden können, sind die Heilige Schrift, das Vorhandensein von 
sakramentalen Zeichenhandlungen und das einer Hierarchie.72 Dies ließe sich 
für eine aus katholischer Sicht verfasste Konfessionskunde nutzbar machen. Die 

                                                                    
68 Zum Thema siehe Theodor SCHNEIDER / Dorothea SATTLER / Gunther WENZ (Hg.), 

Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge (Dialog der Kirchen 12-14), 3 Bde., Freiburg 
i. Br. u. a. 2004-2008 und Burkhard NEUMANN, Das Papstamt in den Dialogen mit den 
Kirchen der Reformation, in: Cath(M) 59 (2005) 256-281. 

69 Vgl. Geoffrey TANNER, Is episcopal succession a matter of dogma for Anglicans? The 
evidence of some recent dialogues, in: Colin PODMORE (Hg.), Community – Unity – Com-
munion (FS Mary Tanner), London 1998, 164-179. 

70 Grundsätzlich siehe Jürgen WERBICK, Fundamentaltheologie und Dogmatik: Abgren-
zungen und Überschneidungen – In welches Fach gehören die systematischen Themen?, in: 
Josef Meyer zu SCHLOCHTERN / Roman A. SIEBENROCK (Hg.), Wozu Fundamentaltheolo-
gie? Zur Grundlegung der Theologie im Anspruch von Glaube und Vernunft (PaThSt 52), 
Paderborn u. a. 2010, 259-271. Einen Überblick zur neueren ekklesiologischen Diskussion 
bietet Gregor Maria HOFF, Ekklesiologie, in: Thomas MARSCHLER / Thomas SCHÄRTL 
(Hg.), Dogmatik heute. Bestandsaufnahme und Perspektiven, Regensburg 2014, 431-466. 

71 Vgl. Lumen Gentium Nr. 8. Zum Hintergrund siehe Benjamin DAHLKE / Leonhard 
HELL, Der Ausweg aus den Sackgassen der Apologetik. Zu Lumen Gentium, Unitatis Redin-
tegratio und Dei Verbum, in: Jörg ERNESTI u. a. (Hg.), Selbstbesinnung und Öffnung für die 
Moderne. 50 Jahre II. Vatikanisches Konzil, Paderborn u. a. 2013, 47-60 und Benjamin 
DAHLKE, Elementa ecclesiae. Theologiegeschichtliche Beobachtungen zu einem Konzept 
katholischer Ekklesiologie, in: Cath(M) 68 (2014) 302-314. 

72 Lumen Gentium Nr. 15. 
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genannten Kriterien geben ein Raster für die Darstellung der verschiedenen 
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften vor. Es wird ebenso möglich, beste-
hende Gemeinsamkeiten und Verbindungen herauszuarbeiten wie auch vorhan-
dene Differenzen zu benennen, und das in dem klaren Bewusstsein des eigenen, 
mit der konziliaren Lehre beschriebenen Standpunktes. Von daher ist die Kon-
fessionskunde nicht nur eine genuin theologische Disziplin, sondern eine Dar-
stellungsform der Ekklesiologie. In diesem Sinne bleibt die Ausrichtung auf das 
ökumenische Projekt aktuell, ja sie ist sogar der Hauptzweck der Konfessions-
kunde. 
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SIMONE  HORSTMANN 

Mitleid im Bedingungsgefüge der Moderne 
Zur bildungsethischen Aktualität einer christlichen Kernkompetenz 

 
„Wo es um das Betrachten des Leidens anderer geht,  

sollte man kein ‚Wir‘ als selbstverständlich voraussetzen.“1 

Abstract: As compassion is considered to be a main competence in christian ethics the 
article outlines its compatibility to modern society. Thus the argument is based on Nik-
las Luhmanns system theory and in particular on the method of semantic analysis. It aims 
to depict the concept of compassion as depending on social conditions which need to be 
taken into account for a theological reference to compassion. 

1. Einleitung 

In Balzacs Roman „Vater Goriot“ (1835) konfrontiert der Student Rastignac den 
Lesenden mit einem Gedankenspiel. Wie würden wir uns entscheiden, so wird 
sein Freund Bianchon gefragt, wenn wir reich werden könnten, indem wir nur 
durch bloße Willenskraft, d. h. ohne eine einzige Handbewegung oder einen 
Ortswechsel einen alten Mandarin im fernen China töten müssten? Können wir 
der Verlockung des Geldes widerstehen, wenn der Preis im Tod eines augen-
scheinlich fremden, weit entfernten und betagten Chinesen bestehe? Das Man-
darin-Beispiel begleitet die ethische Diskussion um die Bedeutung des Mitleids 
seither wie ein ahnungsvoller Schatten. Es artikuliert auf treffende Weise jenes 
Unbehagen, das das Mitleid zusehends nicht mehr als normative Kernsubstanz 
der Moral anerkennen will und in ihm vielmehr die Soll-Bruch-Stelle moderner 
Moralität wahrzunehmen meint, die schonungslos auf die Kluft zwischen ethi-
schem Anspruch und pragmatischer Realität hinweist. Pointiert weist das Bei-
spiel darauf hin, dass die nur scheinbar selbstverständliche Fähigkeit zum Mit-
leiden von Faktoren abzuhängen scheint, die ihren Status als christliche Kern-
kompetenz unterlaufen, indem sie die Universalität und Unbedingtheit des mit-
fühlenden Affekts von Bedingungen abhängig machen, die ihm vorausgehen. Si-
cher wären die Reaktionen auf das Beispiel andere, wenn die Situationsfaktoren 
so verändert würden, dass das Opfer nicht der alte, fremde Mandarin wäre, son-
dern Personen aus dem eigenen Umfeld. Die affektive Grundlage unserer christ-

                                                                    
1 S. SONTAG, Das Leiden anderer betrachten, Frankfurt/M. 2003, 13. 
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lich-motivierten Moral des Mitleids scheint mit anderen Worten stärker im 
Nah- denn im Fernbereich zu wirken und von weiteren Einflussgrößen wie Kon-
kretion und Ähnlichkeit abzuhängen.  

Die folgenden Überlegungen sollen konturieren, wie der christliche An-
spruch des Mitleids in einer globalisierten Welt theoretisch nachvollzogen wer-
den kann, wenn diese den orts- und personengebundenen Bedingungen des Mit-
gefühls zu widersprechen scheint. Es gilt mit anderen Worten, die Semantik des 
Mitgefühls mit den sozialstrukturellen Bedingungen der Moderne zu korrelie-
ren, um die Anschlussfähigkeit eines Kernbestands christlicher Ethik aktualisie-
ren zu können. Dazu wird in einem ersten Schritt nach (2.) einem Verständnis 
von Mitleid gefragt, das ausgehend von biblischen und begriffsgeschichtlichen 
Beobachtungen geeignet scheint, die theologische Bedeutung und ethische Trag-
fähigkeit des Mitleids zu systematisieren. Auf dieser Grundlage rückt in einem 
zweiten Schritt die Frage ins Zentrum, wie (3.) die Forcierung des Mitleids unter 
bildungsethischen Prämissen möglich ist. Dies setzt Erwägungen zum normati-
ven Status von Emotionen bzw. Affekten voraus und mündet (4.) in der Formu-
lierung konkreter Bedingungs- und Ermöglichungsstrukturen für die Ausbil-
dung von mitleidssensiblen Faktoren.  

2. Semantik und Sozialstruktur: Theologische Reflexionen zur  
Aktualität des Mitleids 

Die zeitgenössische Rede vom Mitleid läuft Gefahr, rigoros abgelehnt zu werden, 
schließlich scheint sich hinter ihr ein Habitus der Weinerlichkeit und Zaghaf-
tigkeit abzuzeichnen, der nur wenig mit moralischer Integrität gemein hat. Auch 
im ethischen Diskurs der Moderne scheint die Semantik des Mitleids unterzu-
gehen, nur wenige ethische Entwürfe beziehen sich noch explizit auf das Mitleid 
als moralische Kategorie. Um diese erste Beobachtung zu verstehen, versuchen 
wir, das Mitleid semantisch zu analysieren.2 Dies bedeutet: Der Status ethischer 
Begriffe wird nicht bloß ornamental verstanden, sondern soll durch seinen 
Selbstbeschreibungscharakter mit den jeweils dahinter sichtbar werdenden Sozi-
alstrukturen vermittelt werden. Die Aufgabe der semantischen Analyse besteht 
demnach darin, die Primärerfahrung hinter dem Begriff des Mitleids sichtbar 
und hinsichtlich ihrer Genese und Intentionalität transparent zu machen: Das 
Gefühl des Mitleidens kann dann keine überhistorische Konsistenz mehr bean-
spruchen, sondern wird mit einem sozialhistorischen Index versehen. Diese Be-

                                                                    
2 Vgl. N. LUHMANN, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziolo-

gie der modernen Gesellschaft, Bd. 1, Frankfurt/M. 2004. 
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trachtungsweise erlaubt einen systematisierenden und methodisch-kontrollier-
ten Zugriff auf historisch-kontingentes Material, da die zeithistorischen Aus-
drucksweisen des Mitleids mit den sie bedingenden Sozialstrukturen verbunden 
und erklärbar werden. Damit verlagert sie die für die Ethik interessante Frage 
nach dem WAS der Moral auf die Ebene der Funktionalität und fragt, WIE 
Moral funktioniert, und vor allem: wie sie in sozial-historischen Bedingungs-
räumen und Kontexten funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das Mitleid 
als moralisches Phänomen wird in diesem Sinne als variabel behandelt, um in 
den Bedingungen seiner historischen (Un-)Ersetzbarkeit den Sinn seiner Gel-
tung erkennen zu können. So wird deutlich, dass der theologische Anspruch, 
dass Menschen sich in christlicher Nächstenliebe dem Ideal des barmherzigen 
Mitleidens verschreiben und gemäß des jesuanischen Vorbilds Mitgefühl für ihre 
– nicht nur menschliche – Umwelt aufbringen, keine apriorische Plausibilität 
besitzen muss, sondern in je unterschiedlichen sozialhistorischen Kontexten auch 
jeweils unterschiedlich begründet und strukturell bedingt wird. 

Eine erste begriffsgeschichtliche Einordnung kann zunächst die Genese des 
Mitleidskonzepts erhellen. Maßgeblicher Einfluss ist zunächst dem aristoteli-
schen Begriff des Mitleids zuzuerkennen. Roberts sieht die aristotelische Denk-
weise auf das Mitleid dabei von drei unabdingbaren Voraussetzungen abhängen: 
Die andere Person muss an einem Unglück leiden, sie darf dieses Unglück nicht 
‚verdient‘ haben, und schließlich muss das jeweilige Unglück auch mich als Be-
obachtende/n selbst betreffen können.3 Augenfällig ist, dass das Mitleid bei Aris-
toteles selbst nicht in den Rang der Tugenden erhoben wird: Für die aristoteli-
sche Teleologie wird es damit zum Objekt der Normierung durch das tugend-
hafte Handeln; wie alle anderen Affekte sollte auch das Mitleid durch die Ver-
nunft beherrscht und in Bahnen gelenkt werden.4 Gegenüber dieser regulativen 
Vorstellung verhilft erst die Ausbreitung des Christentums dem Mitleid zum 
Status eines normativen Ideals; die griechischen Begriffe von eleos und sympa-
theia werden entsprechend durch die lateinischen Termini commiseratio, com-
passio und misericordia wiedergegeben und im Gefolge der Bibelübersetzungen 
seit dem 17. Jahrhundert als ‚Mitleid‘ übersetzt. Gegenüber dem bloßen Mitge-
fühl bringt der Ausdruck ein stärker handlungsbezogenes Mitempfinden der 
Not und Schmerzen anderer zum Ausdruck. Zusätzlich zu dieser semantischen 
Ausschärfung wird das Mitleid durch seine christliche Transformation von sei-
ner affektiven Verankerung gelöst und in Form der Nächstenliebe zu einer 
grundsätzlichen Lebenshaltung universalisiert, die die Linderung iridischen Leids 

                                                                    
3 Vgl. R. C. ROBERTS, Emotions. An Essay in Aid of Moral Psychology, Cambridge 2003. 
4 Vgl. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik, hg. v. U. WOLF, Hamburg 32006, II, 5, 84. 



150 

als (stets nur unvollkommene) Annäherung an die göttliche caritas zum Ziel 
hat.5 Auch die Dimension des Leidens wird im Zuge der theologischen Reflexion 
spezifiziert: Im Sinne des christlichen Mitleidens werden nun auch Leiden 
denkbar, die vom Leidenden gar nicht notwendig als solche wahrgenommen 
werden müssen. Der Sündenbegriff gewinnt seine theologische Schärfe nicht 
zuletzt durch diese Kontrastwirkung zu innerweltlichen Leid- oder Unrechter-
fahrungen und ermöglicht die Artikulation von leidvollen Strukturen auch dort, 
wo sie vor dem Hintergrund der Lebenswirklichkeit bereits zu sozialer Normali-
tät geronnen sind.6  

Betrachten wir den soziohistorischen Kontext des biblischen Mitleids-Be-
griffs, wie er stellvertretend im Gleichnis vom barmherzigen Samariter formu-
liert ist, so gewinnen diese ersten Beobachtungen zum zunächst antiken bzw. 
scholastischen Mitleidskonzept weiter an Kontur. Wenn die Pointe des Gleich-
nisses so aufgefasst werden kann, dass unser Nächster, nach dem in der Rahmen-
handlung gefragt wird, stets derjenige ist, dessen konkrete Not uns zu seinen 
Nächsten werden lässt und dessen Not nach unserem Mitleid und tätiger Hilfe 
ruft,7 dann kann hierin mit Recht ein Bruch zum klassisch-aristotelischen Mit-
leidsbegriff erkannt werden. Mit der Forderung nach tätiger Hilfe jenseits aller 
sozialen Schranken widerspricht das biblische Ethos gerade jenem Modell einer 
antik-stratifizierten Gesellschaft, die soziale Vollzüge schichtspezifisch entwirft. 
Insbesondere die aristotelische Voraussetzung, dass das beobachtete Leiden auch 
den Betrachtenden selbst potentiell betreffen können muss, um Mitleid zu erwe-
cken, muss in den Grenzen einer stratifiziert-hierarchischen Gesellschaftsstruk-
tur mit klaren sozialen Schranken verstanden werden: Dann wird deutlich, wie 
sehr mein individuelles Mitleid mit der bloßen und schichtbedingt unwahr-
scheinlicher werdenden Tatsache korreliert, Leidsituationen auch außerhalb der 
eigenen Schicht konkret beobachten und schließlich mit meiner eigenen Situati-
on identifizieren zu können. Gegenüber einer auf soziale Schichtung hin ange-
legten Gesellschaftsstruktur erweist sich der biblische Mitleidsbegriff insofern als 
ausgesprochen weitsichtig und kontingenzeröffnend gegenüber sozialen Barrie-
ren. Die Theologie nimmt damit in gewisser Weise denkerisch eine Entwicklung 
vorweg, die gesellschaftsstrukturell erst mit der Moderne vollzogen wird: Sie be-

                                                                    
5 Vgl. I. DALFERTH / A. HUNZIKER, Aspekte des Problemkomplexes Mitleid, in: DIES. 

(Hg.), Mitleid (= Religion in Philosophy and Theology 28), Tübingen 2007, XII-XIV. 
6 Vgl. C. BREITSAMETER, Handeln verantworten, in: H. BARANZKE u. a. (Hg.), Handeln 

verantworten (= Theologische Module, Bd. 11), Freiburg i. Br. 2010, 7-45, 42. 
7 Vgl. A. ANKER, Am Leiden Gottes teilnehmen? Eine kritische Auseinandersetzung mit 

dem Thema Mitleiden in Bonhoeffers Briefen aus der Haft, in: I. DALFERTH / A. HUNZIKER 
(Hg.), Mitleid (s. Anm. 5), 239-258, 252. 
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trachtet Moral nicht mehr als „totales Phänomen“8, in dem alle Arten von Insti-
tutionen, seien sie religiös, rechtlich, politisch, familiär oder ökonomisch, zeit-
gleich zum Tragen kommen und so miteinander verschränkt sind, dass etwa eine 
vermeintlich falsche religiöse Zugehörigkeit über die moralische Zuwendung 
entscheidet, sondern sie denkt Moral bereits in Ansätzen im Kontext funktiona-
ler Differenzierung, die diese nicht mehr von schichtspezifischen Grenzen ab-
hängig macht, und vielmehr von autonomen Teilsystemen ausgeht, die eine 
vorschnelle Identifikation verschiedener Systemcodes miteinander ausschließen.  

Mit der Umstellung auf eine funktional-differenzierte Gesellschaft ergibt 
sich auch ein verändertes Bedingungsgefüge für das Mitleid. Insbesondere die 
Faktoren der Demokratisierung, Individualisierung und marktökonomischen Li-
beralisierung werden im Folgenden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Bedingungen der Möglichkeit von Mitleid betrachtet. Die wegweisende Unter-
suchung von Sznaider sieht insbesondere die Demokratisierung, die im Zuge der 
Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft Form annimmt, als soziale Größe, de-
ren universalistisch-pazifistische Effekte auch die Semantik des Mitleids neu mo-
tivieren.9 Der Demokratisierung entspricht der Gedanke eines normativen Egali-
tarismus, durch den die zentrale Voraussetzung des Mitleidens, nämlich die (po-
tentielle) Ähnlichkeit zwischen mir und dem Leidenden, auf eine neue, funktio-
nal-verstärkende Grundlage gestellt wird. In einer Gesellschaft, die vom Primat 
der Gleichheit bestimmt wird, wird Ähnlichkeit sichtbarer und Mitleid in der 
Folge strukturell wahrscheinlicher als in einer stratifizierten Gesellschaft, deren 
Ähnlichkeitsbedingungen von Klassengrenzen diktiert werden. Die Demokrati-
sierung des Mitleidens findet ihren Niederschlag auch in theologischer Form; 
hier sind etwa Dorothee Sölles Konzept der „Demokratisierung der mystischen 
Erfahrung“, die besonders in Form der Compassio, dem Mitleiden und der Soli-
darität mit dem schmerzentstellten Anderen und der leidenden Schöpfung ihren 
Ausdruck findet10 oder aber Dietrich Bonhoeffers Formulierung der Mitleids-
Demokratisierung zu nennen, der zufolge „den Christen nicht erst die Erfahrun-
gen am eigenen Leibe [rufen], sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder“11. 

Nur scheinbar paradox prägt die Moderne die Koevolution von Demokrati-
sierung und Individualisierung. Letztere wird dort funktional möglich, wo egali-

                                                                    
8 M. MAUSS, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaf-

ten, Frankfurt/M. 1990, 17. 
9 Vgl. N. SZNAIDER, The Sociology of Compassion: A Study in the Sociology of Morals, 

in: Cultural Values 2 (1998), 117-139. 
10 Vgl. D. SÖLLE, Mystik und Widerstand, Hamburg 1998. 
11 D. BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung, Gütersloh 1997, 34. 
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täre Gesellschaftsformen den einzelnen Subjekten einen persönlichen Gestal-
tungsfreiraum lassen, der unberührt von staatlichen Macht- und Regulierungs-
kalkülen besteht. Der Einheitsgedanke der modernen Gesellschaft wird dadurch 
nicht aufgegeben, sondern durch eine Strategie der Formalisierung neu ermög-
licht: Einheit ist in der Moderne die Einheit des jeweils zu Unterscheidenden, sie 
wird auch als Semantik erst dort notwendig, wo es empirisch wahrnehmbare 
Differenz gibt.  

Fragen wir weiterhin nach den Bedingungen für das Mitleiden unter den 
Vorzeichen moderner Individualisierung, dann drängt sich der vordergründige 
Verdacht auf, dass der Prozess der Demokratisierung unsere Fähigkeit zum Mit-
leiden positiv bedingt, die Tendenz zu stärkerer Individualisierung hingegen ne-
gativ auf diese einwirkt. Für letztere Annahme spricht sich bereits Rousseau aus, 
der im Mitleid eine Gegenmacht zum Egoismus ausmacht,12 und auch Kant und 
Schopenhauer sympathisieren in der Einsicht, dass jener aus dem Affekt gebore-
ne Egoismus keinesfalls den begründungstheoretischen Rückhalt einer Ethik 
darstellen dürfe. Über Kant hinausgehend spricht Schopenhauer dem Mitleid 
den Status der einzig legitimen Triebfeder moralischen Handelns zu.13 Es bleibt 
über diesen ersten Befund hinaus jedoch festzuhalten, dass auch die Entwicklung 
verstärkter Demokratisierung nicht notwendig positiv auf die Semantik des Mit-
leids einwirken muss. In der Moderne tritt ihre negative Konnotation besonders 
dort zu Tage, wo die Semantik des Mitleids in Widerspruch zu den diskursiven 
Kategorien des Rechts gerät: Im Kontext der nationalstaatlichen Bezugsrahmen 
bezieht das Recht seine Geltung aus den Prinzipien von Gleichheit und Freiheit 
– beide werden in einer sehr konsequent angelegten Lesart vom Mitleid wenn 
nicht durchkreuzt, so doch subtil unterlaufen, schließlich geht unser affektives 
Mitleid häufig über Schranken strenger ethischer Rationalität hinaus. Mit seiner 
christlich angelegten Universalisierung ist es nahezu legitimationslos geworden 
und verfährt in seiner Eigenlogik nicht (mehr) analog zu Entsprechungsformeln 
von verschuldetem oder unverschuldetem Leid, von denen es sich abhängig ma-
chen könnte. Modernes Mitleid nimmt den kontingenzeröffnenden Zug christ-
licher Moral gerade insofern auf, als wir auch mit dem schuldig gewordenen 
Menschen Mitleid empfinden können und die Grenzen unseres Mitleids gerade 
nicht mit den Kategorien moderner Gerechtigkeit übereinbringen müssen. So 
betrachtet kann also durchaus diskutiert werden, ob ein so verstandenes Mitge-
fühl, das sich dem Rechtsempfinden widersetzt, den emanzipatorischen Gedan-

                                                                    
12 Vgl. J. J. ROUSSEAU, Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Un-

gleichheit unter den Menschen, hg. von P. RIPPEL, Stuttgart 2010. 
13 Vgl. A. SCHOPENHAUER, Preisschrift über das Fundament der Moral, Hamburg 2006. 
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ken der Moderne unterläuft oder konsequent zuspitzt. Damit verhält sich die 
Semantik des Mitleids ganz ähnlich zu jener der Gnade, also der unverdienten 
Gunst – da sie unverdient ist, kann sie nicht nach den Regeln des üblichen 
Tauschdenkens erworben werden. Kant sah in der Gnade daher die „schlüpfrigs-
te aller Tugenden“14: Ihre Unberechenbarkeit stellt sie in scharfen Gegensatz zur 
Gerechtigkeit, dem modernen Topos jeglicher Rechtsvorstellung. Gnade unter-
läuft unser Rechtsempfinden, weil sie die Regeln der Verhältnismäßigkeit unter 
den Vorbehalt einer letzten Entscheidung stellt, auf die Betroffene keinen Ein-
fluss haben. 

Auch der Einfluss der Individualisierung muss nicht notwendig als Hemmnis 
des Mitleids betrachtet werden, wie schon die aristotelische Konzeption verdeut-
licht hat: Die Sorge um das eigene Leben schwingt Aristoteles zufolge in jeder 
mitleidvollen Regung mit. Das Selbstinteresse ist kein grundsätzlich ethisch 
abzulehnender Faktor, sondern legitimer Interessensausdruck, findet im Hin-
blick auf das Mitleid seine Grenze aber dort, wo es seine Quelle in der Angst, 
nicht in der befreienden Liebe Christi hat. Grundsätzlich richtig ist aber die 
Erkenntnis, dass zwischen dem Leidenden und dem Mitleidenden ein prinzipiell 
asymmetrisches Verhältnis besteht:  

„Wer mitleidet, spürt den Schmerz des anderen auch selber, verwechselt seinen 
Schmerz aber gerade nicht mit demjenigen des anderen. Wo diese Asymmetrie nicht 
gewahrt wird, besteht die Gefahr, dass Mitleid eine herablassende Form annimmt, 
insofern es gar nicht mehr um den anderen in seinem Leid geht, sondern um den 
Helfenden selbst.“15  

Diese unauflösbare Differenzwahrnehmung wird durch das Mitleid also nicht 
zwangsläufig eingeebnet, aber zeitigt wertzuschätzende Solidarisierungseffekte.  

Als letzter soziohistorischer Faktor soll noch die Entwicklung einer liberalen 
Ökonomie auf ihre Auswirkungen auf das Mitleid hin befragt werden. Die 
Überlegung, dass die Ausbreitung eines globalen Marktes und die Etablierung 
entsprechender Handelsbeziehungen auch die menschliche Mitleidsfähigkeit be-
einflussen, findet sich bereits bei Montesquieu, Hume und vor allem bei Adam 
Smith. Globaler Handel schaffe mit dem geografischen auch den moralischen 
Provinzialismus ab und bestärke Sanftmut und Menschlichkeit – Smith fasst 
diese Hoffnung im Begriff der „sympathy“ zusammen. Bei aller begrifflichen Nähe 
ist die semantische Trennschärfe zum christlichen Verständnis des Mitleids 
allerdings frappant: Smiths sympathy umschreibt keine persönliche Zuwendung 

                                                                    
14 I. KANT, Metaphysik der Sitten, in: DERS., Werke, Bd. 8, hg. von W. WEISCHEDEL, 

Frankfurt/M. 1997, 337. 
15 I. DALFERTH / A. HUNZIKER (Hg.), Mitleid (s. Anm. 5), XVIIf. 
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zu einem konkreten Menschen, sondern markiert einen Habitus der technischen 
Gleichgültigkeit von Fremden.16 So bringt der Begriff jene Haltung zum Aus-
druck, die den Anderen gerade nicht als individuelles Subjekt wahrnimmt, son-
dern ganz dem kapitalistischen Gedanken der Austauschbarkeit verpflichtet 
bleibt. Die christlich angestoßene Universalisierung des Mitleidens ist hier nur 
noch als Zerrbild erkennbar, die die uneinholbare, individuell-persönliche Tiefe 
des christlichen Mitleidens nicht mehr mitvollziehen kann. 

3. Emotionen und Sozialstruktur: Ethische Bildung als Erziehung  
zur Empathie 

Mit ihrem Anspruch, Mitleid als Kernkompetenz einer christlichen Ethik bei-
spielsweise im schulischen Religionsunterricht fördern zu wollen, kann ethische 
Bildung auf den ersten Blick nur scheitern, weil sie beansprucht, auf einem Re-
flex bzw. einem emotionalen Affekt zu gründen, der ihrem Einfluss vorausgeht. 
Sie scheint in das Dilemma zu münden, dass ethische Bildung mit dem Mitleid 
auf eine vorrationale, affektpsychologische Determinante angewiesen ist, die zu 
beeinflussen außerhalb ihrer Macht stehe. So bleibt mangels Zugriffsmöglichkeit 
vielfach nur der bekannte Ausweg, fehlendes Mitleid in einer säkularen Welt 
lautstark zu beklagen und womöglich in eine kulturpessimistische Rhetorik der 
Betroffenheit abzugleiten.  

Nachdem wir bereits auf die kulturrelativen Semantiken hingewiesen und 
diese als Selbstbeschreibungsformen von soziohistorischen Vorstrukturierungen 
ethischer Regelgeflechte gedeutet haben, soll nun versucht werden, der oben 
beschriebenen Gefahr zu entgehen und vor diesem Hintergrund eine konsistente 
Theorie des Mitleids aus Sicht der theologischen Ethik zu konturieren, die das 
Mitleid aus seinem normativen Bedingungsgefüge heraus anschlussfähig für bil-
dungsethische Diskurse halten soll.  

3.1 Das scheinbare Dilemma: Widerspricht Werterziehung   
der Selbstbestimmung? 

Ethische Bildung ist auch abseits der expliziten Bildungseinrichtungen ein ele-
mentarer sozialer Vollzug. Auskommen muss er aber mit dem scheinbaren Di-
lemma, spätestens seit der Moderne nicht mehr auf den Dreischritt der antiken 
Paideia (moralische Gewöhnung – nachfolgende Unterweisung – Initiation) zu-
rückgreifen zu können und stattdessen Selbstbestimmung und Wertevermitt-
lung miteinander austarieren zu müssen. Dieser Einsicht liegt der Gedanke zu-

                                                                    
16 Vgl. N. SZNAIDER, Über das Mitleid im Kapitalismus. Essay, Wien u. a. 2000, 20. 
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grunde, dass moralisches Handeln keine Qualifikationsstufe gegenüber einem 
sonstigen Standard-Handeln darstellt, sondern lebensweltlich immer schon voll-
zogen wird. Die Subjekte der Moral sind demnach immer schon an dieser betei-
ligt und müssen auch als eigenständige Akteure in die Diskussionsprozesse der 
Aushandlung und Veränderung moralischer Normen einbezogen werden,17 um 
so auch das Bild einer in sich geschlossenen, „fertigen“ Moral zu verabschieden, 
die den vermeintlich moralisch unbescholtenen Subjekten nur noch nach Art 
des Nürnberger Trichters vermittelt werden müsse: Gerade dieses Zerrbild trägt 
die Hauptschuld für die Kritik der Antipädagogik, die jedwede Form der Erzie-
hung als potentiell kriminell und totalitär brandmarkt.18 Weniger massiv und 
substantieller fällt die Kritik von Heitger aus, der insbesondere in den technolo-
gisch-anmutenden Handlungsmodellen der neueren Pädagogik wie dem Class-
room-Management eine nicht hinnehmbare Form der Verhaltenssteuerung aus-
macht, die das pädagogische Ziel der Gewinnung einer kritisch-reflexiven Dis-
tanz zu sich selbst und zur Welt verunmöglicht.19 Zwar können Kenntnisse, 
Daten und Informationen vermittelt werden, normative Gültigkeitsansprüche 
müssen stets subjektiv aktualisiert und über Fragwürdigkeitserfahrungen hin-
durch neu begründet nachvollzogen werden – gerade hierin sind die Vorzüge 
einer pluralen Gesellschaft zu sehen, die stetige Diskursfähigkeit und Begrün-
dungsarbeit notwendig trainiert.20  

Dem hier durchgängig anklingenden Hiatus zwischen Anpassung an vorhan-
dene Wertvorstellungen und individueller Wertentdeckung wird zumeist mit 
dem Kantischen Ideal der Autonomie begegnet. Der nach Kant grundsätzlich 
auch in ethischen Fragen erziehungsbedürftige Mensch könne sich vom animal 
rationabile zum animal rationale machen – dabei unterwirft er sich im lernen-
den Mitvollzug einem als vernünftig erkannten Gesetz und amalgiert die zuvor 
als Antinomien gedachten Konzepte von bestehenden (äußeren) Normen und 
eigener (innerer) Entscheidung. Auf diese Weise erhebt die ethische Bildung mit 

                                                                    
17 Vgl. A. ENGLISH, Bildung – Negativität – Moralität. Eine vergleichend-systematische 

Analyse zu Herbarts und Deweys Konzept der Erziehung, Berlin 2005, 3ff. 
18 Vgl. E. VON BRAUNMÜHL, Antipädagogik. Studien zur Abschaffung der Erziehung, 

Leipzig 2006. 
19 Vgl. M. HEITGER, Pädagogische Führung oder Verhaltenssteuerung? Vom Verlust des 

Subjekts in der modernen Erziehung und Erziehungswissenschaft, in: DERS. (Hg.), Vom 
Verlust des Subjekts in Wissenschaft und Bildung der Gegenwart, Münster 1987, 20-40. 

20 Vgl. S. WEYERS, Werteerziehung zwischen sozialer Anpassung und Pluralisierung, uni-
verseller Moral und dem guten Leben. Historische und entwicklungspsychologische Perspek-
tiven, in: T. FUCHS / M. JEHLE / S. KRAUSE (Hg.), Normativität und Normative (in) der 
Pädagogik, Würzburg 2013, 105-120, 107. 
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ihrem Ideal der autonomen Entscheidung jedes Konzept von Erziehung auf ihre 
eigentliche Dimension, ohne die sie nur bloße Dressur bliebe.21 Um diese Form 
der Autonomie leisten zu können, müssen Normen begründbar und nachvoll-
ziehbar bleiben, um sich im Diskurs zu bewähren. Die Tradition der ethischen 
Bildung hat aus diesem Grund den Begriff der Normativität in seiner Differenz 
zu konkreten Normen geprägt, um darin das subjektive Ermessenkönnen, -sollen 
und -dürfen zum Ausdruck zu bringen und gegen die Dominanz der Subordina-
tion von Menschen unter äußerliche Maßstäbe abzugrenzen.22 Damit ist keine 
Absage an eine klare ethische Positionierung erteilt, im Gegenteil: Pädagogische 
Verantwortung erschöpft sich in ethischen Fragen weder in einer Haltung der 
Indifferenz noch darin, Werte ungeachtet der Wahrnehmung sozialer Vielfalt 
hinaus vermitteln zu wollen. Aus einem solchen Ethos des begründeten Stand-
punkts heraus kann es insbesondere in politischen Kontexten legitim sein, eine 
Form der Gefühlsnormierung zu fordern, wie Frank Nullmeier zeigt. Es gibt 
demnach „öffentlich legitimierte Gefühlslagen“23, die sich zu einer politisch legi-
timen Gefühlskultur verbinden und so dazu führen, dass bereits das Empfinden 
eines bestimmten Gefühls als illegitim wahrgenommen wird. In Skandalen wer-
den nicht nur die Grenzen zwischen Recht und Unrecht, moralisch-legitim und 
nicht legitim, politisch klug und unklug verhandelt, sondern auch die Grenze 
zwischen emotional zulässig und nicht zulässig. 

3.2 Zum normativen Status von Emotionen 

Wie aber soll ein Gefühl wie das Mitleid ethisch legitim eingefordert werden 
können? Dazu ist eine skizzenhafte Theorie zum Status von Emotionen im 
Hinblick auf eine normative Handlungstheorie notwendig. 

Emotionen sind geprägt durch ihre Vorgängigkeit gegenüber rationalen Voll-
zügen: Bevor wir andere Menschen oder Situationen wahrnehmen oder proposi-
tional bestimmen können, nehmen wir sie emotional und affektiv wahr. In die-
sem Sinne können Emotionen als primäre Weisen beschrieben werden, in denen 
sich uns Situationen in qualitativer Wahrnehmung erschließen.24 Damit sind 
Emotionen vorrational in mindestens zweierlei Hinsicht: Sie wirken zum einen 
affektiv und dem rationalen Vollzug gegenüber zeitlich vorgeordnet, andererseits 

                                                                    
21 Vgl. A. THIMM, Die Bildung der Moral. Zum Verhältnis von Ethik und Pädagogik, Er-

ziehung und Moral, Paderborn 2007, 40. 
22 Vgl. J. RUHLOFF, Normativität. In memoriam Marian Heitger, in: T. FUCHS / M. JEH-

LE / S. KRAUSE (Hg.), Normativität und Normative (in) der Pädagogik (s. Anm. 20), 27-38, 35. 
23 F. NULLMEIER, Politik und Emotion, in: R. SCHÜTZEICHEL (Hg.), Emotionen und 

Sozialtheorie, Frankfurt/M. 2006, 84-103, 97f. 
24 Vgl. I. DALFERTH / A. HUNZIKER (HG.), Mitleid (s. Anm. 5), X. 
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werden sie ‚privat‘ empfunden und führen zu einem Problem, das analog zum 
„Privatsprachenargument“ philosophisch diskutiert wird: Die Annahme des Ver-
stehens von Emotionen setzt voraus, dass diese über die individuelle Erleb-
nissphäre hinausgehen – wie ist das denkbar, wenn Emotionen privat sind?25 
Über das Moment einer solchen vorrationalen Struktur26 erschließt sich die 
besondere Bedeutung der Emotionen sowohl über die Notwendigkeit ihrer (a) 
rationalen Rekonstruktion als auch über (b) ihre motivationale Kraft. Das, was 
implizit auf unser Leben einwirkt und auch unser ethisches Urteilen (mit-)steuert, 
muss als unausgesprochener Bezugsrahmen, als „implizites Wissen“27 unseres 
moralischen Wissens untersucht werden und sich aus der Erkenntnis speisen, 
dass das Moralische eben nicht von selbst versteht und durch Reflexion aus dem 
Zirkel einer ‚immer schon vorhandenen‘ Moral herausgenommen werden muss. 
Für Prozesse ethischer Bildung gilt analog, dass Unterricht nicht einfach voraus-
setzen kann, „dass Moral ‚irgendwie‘ schon da ist, weil von ihm erwartet wird, 
das er an deren lebensweltlicher Genese wesentlich selbst beteiligt ist; er kann 
sich darum auch nicht auf die explizite und, wie alle Reflexion, sekundäre kriti-
sche Diskussion vorgängiger Überzeugungen beschränken, weil seine raison 
d’être eben darin besteht, an der Bildung solcher Überzeugungen allererst mit-
zuwirken“28. Ethisch relevante Handlungen beziehen aus Emotionen eine nicht 
zu unterschätzende Motivation. Handlungen sind demnach nicht nur kognitiv 
definiert, sondern werden auch affektiv bewertet. Dabei legen Emotionen keine 
direkt bestimmbaren Handlungsselektionen nahe, sondern bestimmen Situatio-
nen affektiv und binden uns positiv wie negativ an Situationen.29 Erst durch die 
emotionale Einfärbung sozialer Vollzüge können sich diese verfestigen und zu 
Gewohnheiten werden, damit sind sie Bedingung für die Konstanz des Sozialen. 
Einerseits werden bestimmte Handlungen dabei durch bestimmte Emotionen 

                                                                    
25 Vgl. C. HENNING, Gefühlsskripte und tertiäre Gefühle. Zwei konzeptuelle Vorschläge 

zum Zusammenhang von Gefühlen und Gesellschaft, in: A. SCHNABEL / R. SCHÜTZEICHEL 
(Hg.), Emotionen, Sozialstruktur und Moderne, Wiesbaden 2012, 257-276, 264. 

26 Mit dieser Annahme sehen wir ab von kognitivistischen Emotionstheorien, die Gefüh-
len eine kognitive Rolle zuschreiben. Vgl. dazu ausführlich S. DÖRING, Warum brauchen wir 
eine Philosophie der Gefühle?, in: R. SCHÜTZEICHEL (Hg.), Emotionen und Sozialtheorie, 
Frankfurt/M. 2006, 66-83. 

27 M. POLANYI, Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, Chicago 1974, 
bes. 24. 

28 W. SCHOBERTH, Urteilen und Lebenswelt. Eine systematische Perspektive auf das 
ethische Lernen, in: I. SCHOBERTH (Hg.), Urteilen lernen – Grundlegung und Kontexte 
ethischer Urteilsbildung, Göttingen 2012, 291-302, 291. 

29 Vgl. G. SIMMEL, Dankbarkeit. Ein soziologischer Versuch, in: DERS., Schriften zur So-
ziologie, hg. und eingel. von H.-J. DAHME u. O. RAMMSTEDT, Frankfurt/M. 1983, 210-218. 
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konstituiert (z. B. setzt die Handlung „fliehen“ die Emotionen Angst/Furcht vo-
raus), andererseits hat nicht jede Emotion eine konkrete Handlung bzw. Hand-
lungsbereitschaft zur Folge.30  

Trotz aller Eigenständigkeit der affektiv-emotionalen Qualitäten ist es wich-
tig zu sehen, dass Affektivität und Kognition keine absolut trennscharfen Kon-
zepte darstellen, ohne dass Emotionen damit vollständig durch Kognitionen 
erklärbar sind, wie es die kognitivistischen Theorien nahelegen. Auch Emotio-
nen können vielmehr kognitiv vermittelt sein: Eine Studie von Bargh konnte 
etwa zeigen, dass kognitive Marker wie bestimmte Begriffsgruppen auch emoti-
onale Resonanz erzeugen können.31 In diesem Sinne kann es möglich sein, auch 
Emotionen rational zu rekonstruieren – indem empirische Einflussfaktoren als 
Operationalisierungen von Emotionen bestimmbar gemacht werden.  

3.3 Konsequenzen für das Mitleid als ethisch-relevanter Emotion 

Derartige, empirisch fundierte Einflussfaktoren auf unsere Fähigkeit zum Mit-
leiden sollen auch im Folgenden diskutiert werden – in bildungsethischen Zu-
sammenhängen können sie als Bedingungsfaktoren eine grobe, aber nicht er-
schöpfende Erklärung dafür liefern, unter welchen Umständen Mitleid wahr-
scheinlich ist und wie Mitleid in ethischen Kontexten stärker motiviert werden 
kann. Die Vorgängigkeit der Emotionen sollte zunächst zum Anlass genommen 
werden, den normativen Bewertungscharakter, der Emotionen auf diesem Wege 
zukommt, zu verdeutlichen. Sabine Döring spricht davon, dass die Art, in der 
eine Emotion ihr intentionales Objekt repräsentiert, zugleich eine Bewertung 
desselben zum Ausdruck bringt.32 Besonders für das Mitleid kann nicht deutlich 
genug auf die Tragweite dieses Gedankens verwiesen werden, schließlich muss 
fehlendes Mitleid mit Menschen so auch als sozialethisch untragbares, bewer-
tendes Statement den Personen selbst gegenüber aufgefasst werden. Die schein-
bar private Ebene der Emotionen entpuppt sich nicht selten als offenes Feld für 
soziale Deutungskämpfe.  

Hinzukommend muss auch die oben ausgeführte Abgrenzung von Emotio-
nen gegenüber Kognitionen erweitert werden. Besonders ein Affekt wie das 
Mitleid sollte nicht nur gegenüber einem rationalen Mitgefühl, sondern auch 
gegenüber einer aktiven Handlung abgegrenzt werden. Die biblischen Erwäh-

                                                                    
30 Vgl. U. MESS, Zum Forschungsstand der Emotionspsychologie – eine Skizze, in: R. 

SCHÜTZEICHEL (Hg.), Emotionen und Sozialtheorie (s. Anm. 26), 104-123, 112. 
31 Vgl. J. BARGH, Automaticity in Everyday Life, in: R. S. WYER (Hg.), Advances in Social 

Cognition 10 (1997), 1-61. 
32 Vgl. S. DÖRING, Gefühle (s. Anm. 26), 77. 
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nungen des Mitleidens machen sehr deutlich, dass hier nicht das Moment akti-
ven Handelns im alleinigen Fokus steht, sondern zunächst das passive, spontane 
und unmittelbare Erfasstwerden, das auch in seinen biblischen Referenzen nicht 
selten eine körperliche Komponente umfasst.33 Diese Unmittelbarkeit des Mit-
gefühls kann mit Wolfhart Pannenberg als Selbsttranszendenz menschlichen 
Lebens ausgemacht werden: Die zuvor angesprochene Subjekt-Objekt-Tren-
nung wäre im Mitleid demnach aufgehoben, im Mitleiden sind wir beim Ande-
ren als dem jeweils Anderem und gleichwohl beim Anderen als sich selbst.34 
Wenn der biblische Befund einer solchen passiven Widerfahrnis im Mitleiden 
auch die innerhalb der Diskussion um die Emotionstheorien vertretene These 
untermauert, dass die Funktion der Emotionen nicht in erster Linie darin zu 
sehen ist, ein spezifisches Handeln zu bewirken, dann bleibt zu fragen, wie eine 
solche Funktionalität jenseits eines klaren Handlungsimpulses aussehen kann. 
Denkbar wäre, das Ziel einer solchen Emotion in der Reflexivierung intentiona-
ler Akte und Gehalte zu vermuten: Rationale, auch sozial eingespielte Hand-
lungsmuster können durch Emotionen kontingent gesetzt oder auch neu be-
stärkt werden. Diese können in einem größeren Rahmen als Elemente von Ge-
fühlsskripten35 aufgefasst werden, die die Grundlage bilden, damit Menschen 
soziale Situationen verstehen können. Für die Diskussion der Mitleidensfähig-
keit in bildungsethischen Zusammenhängen ist besonders die dreifache Wech-
selwirkung zwischen Gefühlsskripten und sozialer Umwelt von Interesse. Diese 
ist zum einen so zu denken, dass (a) die soziale Umwelt gesellschaftlich akzep-
tierte Gefühlslagen normieren kann. Möglich ist andererseits auch (b) der Ein-
fluss einer Einzelperson auf hegemonial empfundene Gefühlsskripte, deren Ver-
änderungen im kleinen Kreis angegangen werden können. Schließlich kann (c) 
in einem Diskurs über Gefühlslagen soziale Öffentlichkeit für ein privates Phä-
nomen hergestellt werden. Hier zeigt sich besonders deutlich, dass auch Gefühls-
skripte bewusster Veränderung zugänglich sind. Die bloße Vorgängigkeit der 
Emotionen gegenüber ihrer rationalen Aufarbeitung darf also nicht als Argu-
ment verwendet werden, um Emotionen vor einer solchen Aufarbeitung abzu-
schirmen. Das vermeintliche Dilemma wird dadurch aufgelöst, dass auch die 

                                                                    
33 Vgl. Mk 6,34: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτούς. Wie P. Stoel-

ger, „Und als er ihn sah, jammerte es ihn“: Zur Performanz von Pathosszenen am Beispiel des 
Mitleids, in: I. DALFERTH / A. HUNZIKER (Hg.), Mitleid (s. Anm. 5), 289-305, 297, an-
merkt, wirkte die griechische Formulierung, deren etymologischer Ursprung auf einem 
Schmerz in den inneren Organen liegt, durch die direkte Körperlichkeit häufig anstößig. 

34 Vgl. W. PANNENBERG, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen 1983, 
253-258. 

35 Vgl. C. HENNING, Gefühlsskripte (s. Anm. 25), 269f. 
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rationale Aufarbeitung einer Emotion normativen Einfluss auf Folgeemotionen 
haben kann. Möglicherweise sind insbesondere Meta-Emotionen Ausdruck einer 
solchen Normierung, wenn etwa Wut darüber empfunden wird, zuvor Schaden-
freude empfunden zu haben. 

Gerade das schulische Lernen bietet sich durch den institutionellen La-
borcharakter für derartige Diskurse über moralische Emotionen an. In einem 
artifiziellen Raum kann die Komplexität der Urteilspraxis bedarfsgerecht gestal-
tet werden, hier können Urteils- und Begründungsmöglichkeiten getestet und 
Konsequenzen in der Regel außen vor belassen werden.36 In einem solchen Raum 
können Lernende und Lehrende Ethik aber nicht nur diskursiv „testen“, son-
dern sollten auch die Metaperspektive einnehmen und ethische Bedingungsfak-
toren analysieren, um diese für eine konstruktive Problemlösung auf ihre mögli-
che Veränderbarkeit hin zu untersuchen. Auf diese Weise kann es gelingen, 
Ethik abseits von bloßer Betroffenheit zu betreiben.  

4. Bedingungs- und Ermöglichungsstrukturen von Mitleid 

Die folgenden Hinweise verbinden zwei zentrale Ansätze aus den bisherigen 
Erwägungen. Zum einen haben die Ausführungen zu den semantischen Verän-
derungen des Mitleidsbegriffs auf (1) eine sozialhistorisch bedingte Selektivität 
unserer Fähigkeit zum Mitleiden aufmerksam gemacht. Offenbar empfinden wir 
nicht unter allen Umständen Mitleid. Dies gilt ungeachtet der zweifellosen Tat-
sache, dass dies auch in den faktisch auszuschließenden Fällen durchaus wün-
schenswert wäre. Zudem gibt es genügend Fälle, in denen Mitleid manipulativ 
erschlichen wird. Mit guten Gründen können wir angesichts einer solchen ma-
nipulativen Anfälligkeit aber auch davon ausgehen, dass das „Wissen um eben 
diese Manipulierbarkeit […] längst den aufgeklärten, informierten – oder zu-
mindest aufgeklärt und informiert erscheinen wollenden – Zuschauer erreicht 
[hat]“37. Auch solcherart zweckorientierten Absichten gegenüber müssen die 
eigenen kritischen Fähigkeiten demnach nicht kapitulieren, sondern können 
sich in umso stärkerem Maße in kritischer Distanz üben, je vertiefter die eigenen 
Kenntnisse über die Bedingungen von Mitleid vorhanden sind.  

Hinzukommt, dass (2) Mitleid Gefahr läuft, Opferrollen zu distribuieren 
und es den eigenen Anspruch auf eine Leidensminderung möglicherweise unter-

                                                                    
36 Vgl. W. SCHOBERTH, Urteilen (s. Anm. 28), 301. 
37 A. POFERL, Zur Wahrnehmung von Leiden. Emotionen und Sozialität am Beispiel von 

Mitleid, in: A. SCHNABEL / R. SCHÜTZEICHEL (Hg.), Emotionen, Sozialstruktur und Mo-
derne, Wiesbaden 2012, 279-298, 290f. 
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läuft, wenn solche Rollen verfestigt und perpetuiert werden. Demgegenüber 
muss verstärkt der Anspruch der theologischen Ethik betont werden, der Ethik 
vornehmlich als Befähigungsdiskurs versteht, der nicht in erster Linie einem 
Primat der Restriktion um seiner selbst willen unterliegt, sondern die Ermögli-
chung zum ethischen Handeln als Proprium christlicher Ethik begreift. Insbe-
sondere eine so angelegte Ermöglichungsdidaktik darf Prozesse der einschrän-
kenden sozialen Stigmatisierung nicht außer Acht lassen. Sie kann den im Fol-
genden nachzuzeichnenden Bedingungsfaktoren dennoch konstruktiv begegnen. 
Zum einen bieten die Faktoren in (1) explanatorischer Hinsicht einen Anhalts-
punkt, um ethisches Handeln unter den faktischen Bedingungen seiner Mög-
lichkeit zu rekonstruieren. Sie können – wenn auch niemals erschöpfend – er-
klären, warum wir in bestimmten Situationen Mitleid bei uns selbst oder bei 
anderen wahrnehmen, in anderen Situationen hingegen nicht. Über die Ebene 
der rückblickenden Erklärung hinaus leisten die Faktoren (2) in strategischer 
Hinsicht einen Beitrag zur aktiven Gestaltung moralisch-relevanter Situationen.  

4.1 (Un-)Ähnlichkeit 

Bereits die frühen Entwürfe beschäftigt die Voraussetzungshaftigkeit unserer 
Mitleidsfähigkeit: In der prinzipiellen Ähnlichkeit aller Menschen erkennen 
sowohl Lessing, Smith als auch heutige Vertreter eine elementare Bedingung des 
Mitleids. Dort, wo Ähnlichkeit ins Spiel kommt, wird Verstehen vereinfacht 
und Mitempfinden ermöglicht.38 Offenbar geht dieser Gedanke von einer Kau-
salität aus, die in nur einer Richtung von einer wahrgenommenen Ähnlichkeit 
auf die Wahrscheinlichkeit von Einfühlung schließt. Je mehr von mir ich im 
Gegenüber wiedererkenne, desto größer muss dessen Identifikations- und damit 
auch Mitleidspotential ausfallen. Bei aller Plausibilität verstellt der Schluss dabei 
aber auch die umgekehrte Möglichkeit. Wenn wir mit den geschundenen Krea-
turen der Massentierhaltung mitleiden, muss diese Tatsache keine zuvor erkann-
te Ähnlichkeit zur Voraussetzung haben, sondern kann erst durch den Affekt 
des Mitleidens zu einem Diskurs über die grundlegende Nähe von menschlichen 
und nicht-menschlichen Wesen, d. h. Tieren anregen. Fritz Breithaupt bemerkt 
darüber hinaus, dass die Zuversicht in unsere Fähigkeit zum Mitleid wohl den 
entscheidenden Faktor der menschlichen Empathie auszumachen scheint.39 
Damit setzt er voraus, dass alle Ähnlichkeit stets nur gradueller Natur und dar-
über hinaus sozial konstruiert ist. Insbesondere in der Moderne sind Ähnlichkeit 

                                                                    
38 Vgl. H. RITTER, Nahes und fernes Unglück. Versuch über das Mitleid, München 

22005, 105-110. 
39 Vgl. F. BREITHAUPT, Kulturen der Empathie, Frankfurt/M. 32012, 18f. 
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und Gleichheit ein erst herzustellendes normatives Desiderat in einer Kultur der 
Individualität, die anfällig ist für Extreme: Diese können (a) mit Rückgriff auf 
den Topos der Ähnlichkeit entweder auf der Unmöglichkeit beharren, diese im 
Sinne völliger Identität überhaupt je erreichen zu können und daher auf einer 
mitleidlosen Exklusionsindividualität beharren oder (b) die potentielle Ähnlich-
keit alles Lebendigen als Argument nutzen, um das Mitleid als potentiell uferlo-
ses Unterfangen zu charakterisieren: Die kritische Anfrage an den Vegetarier – 
warum er denn dann kein Mitleid mit Pflanzen habe – kann hier als Beispiel 
dienen. Mit besonderer Schärfe sollten daher gerade jene Anstrengungen der 
Kollektivierung bzw. Partikularisierung beobachtet werden, die Ähnlichkeit 
oder Unähnlichkeit bewusst und strategisch herzustellen suchen. Auch ein Hin-
weis von Henning Ritter führt hier weiter: Spezifisch für das Leid bleibt festzu-
halten, dass die Identifikation mit fremder Not auch das Bewusstsein eigener 
Schwäche voraussetzt: Man muss mit anderen Worten „selbst gelitten haben, 
um Leiden wahrzunehmen“40. 

4.2 Nähe und Distanz 

Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mitleidenschaft und Distanz ist nicht 
notwendig rein geografisch zu verstehen. Grundsätzlich scheint die Entfernung 
zum jeweiligen Leid die Möglichkeit zu mitleidvoller Anteilnahme zu verringern 
– trivial gesprochen lässt uns das Leid in weiter Ferne weniger berührt zurück als 
das Elend in der unmittelbaren Nähe. Eine Abwandlung der eingangs referierten 
Mandarin-Parabel lässt den Mord daher auf Knopfdruck geschehen und ver-
deutlicht noch einmal, welche Bedeutung Distanz für unsere Moralfähigkeit 
besitzt. Mit guten Gründen lässt sich also annehmen, dass die „moralischen Im-
plikationen der Distanz“41 vielleicht die zentralsten Probleme in einer Welt der 
Globalisierung begründen, deren Moral häufig allein nahbereichsspezifisch funk-
tioniert.  

Eine adäquate Theorie ethischer Bildung ist darauf verwiesen, den aus einer 
Notlage erwachsenden Anspruch auch über geografische Widrigkeiten hinaus 
handlungswirksam zu entwerfen. Möglich ist dies durch Strategien der Sicht-
barmachung des Leidens. Insbesondere die Mittel von Fotografie, Film und 
Fernsehen können das Leid am anderen Ende der Welt in das häusliche Wohn-
zimmer transportieren.  

                                                                    
40 H. RITTER, Unglück (s. Anm. 38), 50. 
41 C. GINZBURG, Einen chinesischen Mandarin töten. Die moralischen Implikationen 

der Distanz, Berlin 1999, 241-260. 
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4.3 Abstraktion und Konkretion 

Dies wird umso besser möglich, je konkreter und spezifischer das Leid an Kontur 
gewinnt: Ein Mitgefühl, das alle Menschen aller Zeiten umfassen sollte, erscheint 
zu diffus, um handlungswirksam zu werden. Ebenso wenig sind wir in der Lage, 
abstrakte Zahlen den dahinter stehenden Gesichtern zuzurechnen. Die Gesichts-
losigkeit des chinesischen Mandarins setzt sich funktional fort im Aufzählen von 
Opfern und – manipulativ angewandt – in den Abstraktionsstrategien der Tier- 
und Kriegsindustrie: Das abgepackte, sterile Stück Fleisch lässt ebenso wenig das 
hinter ihm stehende Leid sichtbar werden wie die Rhetorik vom menschlichen 
Kollateralschaden.  

4.4 Narrativität 

Insbesondere die Literaturwissenschaften haben die Diskussion um die Bedin-
gungen von Mitleid um einen neuen Aspekt erweitert, der an die moderne Er-
zähltheorie anknüpft. Mit der These der Narrativierbarkeit von mitleidsinduzie-
renden Situationen vertritt sie einen Erklärungsansatz, der eine hohe Passung 
zum bisher Genannten besitzt. Mitleidenschaft, so die zentrale Annahme, be-
ruht auf der Entscheidung zur Parteinahme für eine oder mehrere weitere Per-
sonen, die durch eine narrative Strategie legitimiert wird.42 Gegenüber den Vor-
läufertheorien ersetzt das literaturwissenschaftliche Modell demnach die Vor-
stellung einer Zweierkonstellation durch eine trianguläre Sicht auf Täter, Opfer 
und potentiellem Mitleidenden. Die Entscheidung dieses Beobachters basiert 
auf seiner Bewertung des jeweiligen Verhaltens, das auf die eine oder andere 
Weise erzählt werden können muss. Die Voraussetzung einer Mitleids-induzie-
renden Situation ist zudem, dass die vom Subjekt vorgenommene narrative Re-
konstruktion der Situation ihm selbst ein Spektrum an Handlungs-, Entschei-
dungs- und Empfindungsmöglichkeiten lässt. Eine völlig determiniert wirkende 
Szenerie kann unsere Empathiefähigkeit also wesentlich reduzieren, was im theo-
retischen Nachvollzug auf die minimale Narrativierbarkeit determinierter Sze-
nerien zurückgeführt werden kann, die kaum Handlungs- oder Entscheidungs-
raum lassen.43 Umgekehrt betrachtet lässt sich von dieser Annahme her ein De-
siderat an Situationen formulieren, die empathiegetragene Aufmerksamkeit mit 
sich führen sollten: Es kann aus diesem Blickwinkel nur ratsam erscheinen, die 
Situation als les- und erzählbar zu gestalten, aber zugleich die kausale Verknüp-
fung zwischen den einzelnen Gegebenheiten dem Beobachter zu überlassen, der 

                                                                    
42 Vgl. F. BREITHAUPT, Kulturen der Empathie, Frankfurt/M. 32012, 175. 
43 Vgl. ebd., 76f. 
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die vorliegenden Erklärungen durch alternative Projektionen zu unterminieren 
vermag und so erst das narrative Ereignis erzeugt: Der narrative Logos lässt 
„Raum zu Widerstand“44, er prädisponiert keine Entscheidung, sondern ermög-
licht diese.  

5. Schlussbetrachtung 

Die vorherigen Überlegungen sollten verdeutlichen, dass Mitleid keinen über-
kulturellen Standard beschreibt, sondern stets an soziale Strukturen gekoppelt 
ist, die Bedingungsfaktoren darstellen. Die jeweiligen Semantiken bleiben vor 
einem theologischen Hintergrund stets kritisierbar. Im Theologumenon vom 
Mitleiden mit Christus wird dieser Kritisierbarkeitsanspruch noch einmal ganz 
deutlich: Als das Vermissen Gottes „in einer Welt, die menschlichen Mächten 
ausgesetzt ist“45, ist es unabdingbar, alle ersatztheologischen Modelle, auch alle 
semantischen Surrogate des Mitleidens, als potentiell kontingent zu betrachten. 
Aus dem christlichen Aufruf zum Mitleiden an der gottlosen Welt muss aber 
keine Weltabgewandtheit gefolgert werden. Auch Christen bleiben aufgefordert, 
am Leiden Gottes im weltlichen Leben teilzunehmen, Leid aber nach Möglich-
keit auch zu überwinden. Dazu ist nicht zuletzt ein strategisch-geschärfter Blick 
auf dessen Bedingungsstrukturen notwendig. 

                                                                    
44 Vgl. P. STOELGER, Performanz (s. Anm. 33), 301. 
45 A. ANKER, Leiden Gottes (s. Anm. 7), 234. 
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BESPRECHUNGEN 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BERNDT Rainer / FÉDOU Michel (Hg.): Les réceptions des Pères de l’Église au 
Moyen Âge, 2 Bde. Münster: Aschendorff Verlag 2014, 1120 S., geb., 129,00 €, 
ISBN 978-3-402-10227-5. 

Mit insgesamt 52 Beiträgen in verschiedenen Sprachen bieten die vorliegenden Akten 
des Pariser Mediävisten-Kongresses vom Jahr 2008 (Centre Sèvres – Facultés jésuites de 
Paris) ein beeindruckend weitgefächertes Spektrum der Rezeptionsprozesse, die die Kir-
chenväter im Mittelalter (800-1500) erfuhren. Ganz zu Recht wird im Kongress-Titel 
von Rezeptionen im Plural gesprochen. Wurde in der Vergangenheit das Phänomen der 
Rezeption vornehmlich als Aufgreifen und Weiterführung theologischer Konzepte und 
Positionen im Sinne der Dogmenentwicklung und Lehrentfaltung verstanden, so doku-
mentiert der hier gebotene Querschnitt durch die mittelalterliche Lebensphase der Kir-
che insgesamt neben diesem klassischen Themenbereich (Die Autorität der Kirchenväter 
in päpstlichen Bullen, Konzilsakten, kanonistischen Sammlungen: 515-573; Rezeption 
der Kirchenväter in der philosophischen und theologischen Argumentation: 589-863) 
nicht nur weit darüber hinausgehende Felder der Rezeption wie zum Beispiel Verbrei-
tung und Übersetzungen der Väterschriften (43-149), Liturgie, Predigt und Katechese 
(153-302), Ikonographie (305-346), Schriftauslegung (349-511), Hagiographie und Spi-
ritualität (867-994), Humanwissenschaften (Anthropologie, Historiographie, Politik-
theorie: 997-1073), sondern auch die Vielschichtigkeit von Rezeptionsprozessen. Hierzu 
gehören zunächst der Blick auf die aufeinanderfolgenden Phasen der Produktion (Ma-
nuskripte), Verbreitung (Kopisten) und Aufnahme (Bibliotheken) von Werken der 
Väter, aber auch in umgekehrter Perspektive die Frage, in welchem Umfang die Kirchen-
väter-Schriften überhaupt bekannt waren (als Gesamtwerk, Einzelschriften, vollständig 
oder fragmentarisch überliefert), nach welchen Kriterien die Auswahl und in welchen 
Formen die Aneignung (Zitation, Lektüre-Anmerkungen, Florilegien, Kompilationen, 
Sammlungen, Nachahmungen) erfolgten. In zwei grundlegenden Beiträgen (17-46, 565-
574) wird der Begriff der „Väter“ beleuchtet (Entfaltung in der patristischen Epoche, 
Väterargument, Kriterien für diesen Titel, Väter-Kanon bzw. Väter-Listen) und das 
umfassendere mittelalterliche Verständnis der „Väter“ von den erst in der Neuzeit seit 
Melchior Cano festgeschriebenen vier Kriterien des Kirchenvater-Titels (antiquitas, sana 
doctrina, sanctitas vitae, approbatio Ecclesiae) abgehoben. Die weiteren Beiträge sind vom 
Ansatz her unterschiedlich angelegt, sei es, dass ein einzelner Kirchenvater bzw. ein be-
stimmtes patristisches Werk auf die Rezeption im Mittelalter generell oder bei einem 
bestimmten mittelalterlichen Autoren befragt wird, sei es, dass in umgekehrter Perspek-
tive ein Autor, eine Institution bzw. ein kultureller Ort des Mittelalters als Rezipient 
eines patristischen Autoren oder Werkes bzw. der Kirchenväter insgesamt untersucht 
werden. Unter den behandelten Kirchenvätern rangiert Augustinus an erster Stelle, 
gefolgt von Gregor dem Großen und Hieronymus; einzelne Aufsätze widmen sich 
Irenäus von Lyon, Gregor von Nazianz, Dionysius Areopagita und Johannes von Da-
maskus. Unter den mittelalterlichen Theologen wird Thomas von Aquin am häufigsten 
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behandelt, ihm folgen in weiteren Einzelbeiträgen Anselm von Laon, Abaelard, Bern-
hard von Clairvaux, die Viktoriner Hugo und Richard von Sankt Viktor, Joachim von 
Fiore, Stephan Langton, Alexander von Hales, Meister Eckhart, Wilhelm von Ockham, 
Nikolaus von Kues. Sehr hilfreich für weitergehende Studien erweisen sich die allen 
Beiträgen hinzugefügten ausführlichen Bibliografien (gegliedert nach Quellen und Se-
kundärliteratur). Auch die verschiedenen, sehr detaillierten Register (Bibelstellen, Auto-
ren und Werke, Personennamen, Handschriften) sind hervorragend gestaltet. Kongress-
akten dieser Art können ein weites Themenspektrum präsentieren, müssen aber unwei-
gerlich auch selektiv bleiben. Anzumeldende Desiderate können daher stets nur subjek-
tiver Natur sein. So wären beispielsweise im Bereich der Liturgie ein sehr ergiebiges For-
schungsfeld die mittelalterlichen Messerklärungen (u. a. Amalar von Metz, Florus von 
Lyon, Durandus) gewesen, die sehr stark auf die Vätertradition zurückgreifen. Auch die 
Fortschreibung der „Ur-Patrologie“ De viris illustribus von Hieronymus in den mittelal-
terlichen Schriftstellerkatalogen hätte neben dem Einzelbeitrag zu Sigbert von Gem-
bloux (137-149) die weitere Beachtung späterer Autoren (u. a. Honorius von Autun, 
Anonymus Mellicensis, Petrus Diaconus, Ps.-Heinrich von Gent, Giovanni Colonna, 
Guglielmo de Pastrengo, Johannes Trithemius) durchaus verdient. Vermissen könnte 
man einen Beitrag zu Dionysius Carthusianus, zeigt doch das umfangreiche theologisch-
geistliche Schrifttum des Gelehrten aus dem Karthäuser-Orden eine eingehende Kennt-
nis und Verwertung der Väterliteratur (insbesondere Johannes Cassian, Johannes Clima-
cus, Dionysius Areopagita). Ein weiteres Desiderat sei nicht verschwiegen. Wenn diese 
Akten nun fünf Jahre nach dem Kongress publiziert werden, lässt sich fragen, ob es den 
Herausgebern nicht möglich gewesen wäre, zum Abschluss eine kurze Bilanz der vorge-
legten Beiträge zu ziehen, gewonnene Ergebnisse zu bündeln und weitere „pistes de re-
cherches“ aufzuzeigen. Auf diese Weise könnten solche, mit hohem Aufwand und vom 
Aschendorff Verlag in mustergültiger Ausstattung veröffentlichten Akten sich ohne 
Zweifel noch deutlicher als Meilensteine der Forschungsgeschichte profilieren. Eine 
letzte Beobachtung: An dem Mediävisten-Kongress haben auffallend wenige Patrologen 
mitgewirkt, die ausschließlich aus Frankreich stammten. Dies dürfte als Indiz dafür zu 
werten sein, dass Vertreter dieser Disziplin die Rezeption der Väter-Schriften offensicht-
lich noch nicht als integralen Bestandteil ihrer patristisch-patrologischen Arbeit betrach-
ten und den interdisziplinären Austausch – zunächst mit der Mediävistik – bislang zu 
wenig pflegen. Schon vor Jahrzehnten hatte der namhafte französische Historiker H.-I. 
Marrou in seinem Werk „Von der historischen Erkenntnis“ von der „Regel des Epilogs“ 
gesprochen, derzufolge historische Gegenstände erst dann als umfassend erkannt gelten 
könnten, wenn der Historiker auch ihre Wirkungs- bzw. Rezeptionsgeschichte in seine 
Arbeit einbezieht. Welche interessanten Aspekte die Einbeziehung dieser Perspektive 
eröffnen kann, dokumentieren die vorliegenden Kongressakten in eindrucksvoller Wei-
se. Deren Lektüre kann daher auch den Patrologen nur nachdrücklich empfohlen wer-
den. 

Michael Fiedrowicz, Trier 
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KOLLMANN Bernd / ZIMMERMANN Ruben (Hg.): Hermeneutik der frühchristli-
chen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte Per-
spektiven (WUNT 339). Tübingen: Mohr Siebeck 2014, 716 S., geb., € 169,00, 
ISBN 978-3-16-152465-3. 

Parallel zu dem zweibändigen „Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen“ 
(Bd. 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013; Bd. 2: Die Wunder der Apostel, Gütersloh 
2015) unternimmt es der vorliegende umfangreiche Sammelband, die Wundererzählun-
gen aus verschiedensten Perspektiven in ihrem Bedeutungsgehalt zu erschließen. Wie die 
Herausgeber einleitend betonen, geht es nicht um Wunder, sondern um Geschichten, 
nicht um Phänomene, sondern um Texte (V). Diese „hermeneutische Bescheidenheit“ 
gilt indes nicht als Verstehensverzicht, sondern als Herausforderung. Die pluriforme 
Gestalt der Texte erfordert eine solche der Auslegungswege, die in loser heuristischer 
Systematik nach historischen, literarischen und rezeptionsorientierten Ansätzen geglie-
dert wird. Die sich in 30 Einzelstudien präsentierende methodologische Vielfalt spiegelt 
auch das Autorenspektrum wider. Protestantische und katholische Stimmen, deutsch-
sprachige wie angelsächsische, Emeriti und Nachwuchswissenschaftlerinnen kommen zu 
Wort. Nur einige wenige Beiträge seien hier erwähnt. 

M. Frenschkowski wendet sich in einer luziden Studie über „Antike kritische und 
skeptische Stimmen zum Wunderglauben als Dialogpartner des frühen Christentums“ 
(283-308) gegen die in populären, aber auch fachwissenschaftlichen Darstellungen ver-
breitete Annahme einer durchgehenden Wundergläubigkeit in der Antike. Wunderge-
schichten erscheinen danach als notwendige Adaption an ein vorgegebenes Weltbild. F. 
kann zeigen, dass es zwar durchaus einen „naiven“ Wunderglauben gegeben hat, daneben 
freilich viele Formen einer skeptischen, spontanen, systemhaften oder auch agressiven 
Wunderkritik. 

K. Dronsch wendet sich den Wundern in Mk zu („In Wunder verstickt: eine medio-
theologische Pointe der Wundergeschichten im Markusevangelium“, 45-467), mit einer 
Interpretation des mk Jesus, „in der keine Diastase zwischen einer Wunder- und einer 
Kreuzestheologie entsteht“ (447). Eine solche unterstellt sie älteren Studien wie denen 
von Kertelge, Schenke oder Koch. Sie selbst sieht den mk Jesus als Boten Gottes gezeich-
net, wobei das Botenamt wesentlich von der Wundertätigkeit geprägt ist. Die Wunder-
geschichten bestätigten und vereindeutigten das mk Botenamt als vollmächtiges Wirken 
und seien als „Erfolgsgeschichten“ konzipiert. Die Reaktion der mk Jünger sei daher 
angesichts der sich in den Wundern zeigenden Anwesenheit des Boten Gottes als unan-
gemessen zu erkennen (462). D. kann daher in der Kreuzestheologie kein Korrektiv für 
eine Wundertäter-Christologie erkennen (465). Diese deutliche Relativierung des Kreu-
zes als hermeneutischen Schlüssel des mk Christusverständnisses dürfte Mk m. E. kaum 
gerecht werden. 

Der Beitrag von S. Alkier „Das Kreuz mit den Wundern oder Wunder ohne Kreuz? 
Semiotische, exegetische und theologische Argumente wider die formgeschichtliche 
Verkürzung der Wunderforschung“ (514-544), nimmt unter allen Studien eine Sonder-
stellung ein, da sie nicht mit einer grundsätzlichen Kritik an den hermeneutischen Prä-
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missen des Wunderkompendiums spart. Die von den Herausgebern im Vorwort betonte 
„bleibende Notwendigkeit“ (VI) unterschiedlicher Interpretationsansätze scheint hier 
eingelöst. Die dezidiert formgeschichtliche Perspektive des Kompendiums reiße die neu-
testamentlichen Wundergeschichten aus ihrem Kontext heraus und nehme den Wun-
dergeschichten damit ihre sich in zahlreichen gegenwärtigen Diskursbereichen zeigende 
enzyklopädische und auch theologische Plausibilität (522). Schon der antike Wunder-
diskurs sei nämlich kein religiöses Sonderthema, sondern gehöre integral in historische, 
politische, medizinische und rechtliche Diskurse. Theologisch bleibe unverständlich, 
dass im Kompendium der Blick auf den auferweckten Gekreuzigten herausfalle und 
Gott als Handlungsträger ausgegrenzt werde (523). A. plädiert stattdessen für eine am 
Wirken Gottes maßnehmende Kontextualisierung der Wundergeschichten und für eine 
semiotische Perspektive, die das biblische Wunderkonzept als wesentlichen Beitrag zur 
Erschließung der Realität im öffentlichen Diskurs der Gegenwart erschließt. 

Wie unterschiedlich gegenwärtig die hermeneutischen Voraussetzungen theologi-
scher Rede ausfallen, belegt der religionspädagogische Ansatz von A. Reiß („Mit Kindern 
und Jugendlichen theologisieren“, 663-677), der „die Ergebnisoffenheit des Theologi-
schen Gesprächs“ betont: „Es gibt hier eben keine endgültigen und feststehenden Wahr-
heiten, die Allgemeingültigkeit beanspruchen könnten. Grundsätzlich sind alle Antwor-
ten auf eine Glaubensfrage gleichberechtigt; im Dialog kommt es dann darauf an, ihre 
Plausibilität und Tragfähigkeit zu überprüfen. So gesehen hält die biblische bzw. christli-
che Tradition ein Angebot an Antworten auf Glaubensfragen bereit, das prinzipiell mit 
anderen Antworten gleichberechtigt ist“ (668). Wie sich daraus Orientierung und Ver-
bindlichkeit aus den biblischen Schriften gewinnen und in Sonderheit der missionari-
sche Impetus der Wundererzählungen einlösen lässt, bleibt ein Rätsel. 

Zuzustimmen ist dagegen den Überlegungen von C. Münch zur theologischen Deu-
tung der Wundergeschichten: „Erzählung und Ereignis“ (497-514), der wohl am deut-
lichsten die von den Herausgebern im Vorwort propagierte Beschränkung relativiert, die 
hermeneutisch nicht die Diskussion von Wunderphänomenen, sondern von Wunder-
texten propagiert. M. insistiert zunächst auf der Differenz von Erzählung und Ereignis, 
zugleich aber auf dem faktualen Charakter der Wundergeschichten, der sich aus ihrer 
historischen Referenzialität ergibt. In Absetzung von A. Lindemann und K. Wengst 
beharrt er auf der Notwendigkeit der historischen Rückfrage für den theologischen 
Anspruch der Wundergeschichten. 

In der Summe verdient der Band eine rege Auseinandersetzung. Er wird für nicht 
wenige Jahre den Wunderdiskurs anregen und bereichern. 

Rainer Schwindt, Koblenz 
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Dauer erschienen im Paulinus – Wochenzeitung
für das Bistum – Trier Artikel zum geschichtlichen
Verlauf, den Beschlüssen, Ideen und zentralen
Personen dieses epochalen Ereignisses. Diese
Artikelfolge ist hier dokumentiert.

232 Seiten | 12 x 20 cm | Taschenbuch
13,90 Euro, ISBN 978-3-7902-1847-3
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ISSN 0041-2945

Pau li nus Ver lag, Trier
Karl Kardinal Lehmann
Spirituelle Energie für den Aufbruch in die
Zukunft. Erbe und Auftrag des II. Vatikani-
schen Konzils

Peter Krämer
„Gemeinsam Kirche sein.“
Welche neuen Akzente hat das Wort der
deutschen Bischöfe vom 1. August 2015
zur Erneuerung der Pastoral gesetzt?

Albert Dahm
Testimonium mortis. Der Kreuzestod
als Erweis der Gottessohnschaft Jesu
bei Nikolaus von Kues

Benjamin Dahlke
Konfessionskunde. Anliegen und Herausfor-
derungen einer Teildisziplin Ökumenischer
Theologie

Simone Horstmann
Mitleid im Bedingungsgefüge der Moderne.
Zur bildungsethischen Aktualität einer christ-
lichen Kernkompetenz

Besprechungen
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Andreas Heinz

Freunde und Helfer
Elf Ernstmacher
des christlichen Glaubens

Es hieß zunächst: Die Reform
des Heiligenkalenders nach dem
Konzil (1969) hat viele beliebte
Volksheilige „abgeschafft“.
Das war eine Fehlinformation.
Barbara und Christophorus,
Nikolaus und Elisabeth bei-
spielsweise stehen im Deutschen
Messbuch von 1975.
Elf Männer und Frauen werden
hier näher vorgestellt. Sie haben
zu ihrer Zeit und in ihrem Leben
Ernst gemacht mit dem christ-
lichen Glauben. Vom Himmel
her sind sie jetzt unsere Freunde
und Helfer und gute Begleiter
aller, die noch unterwegs sind.

72 Seiten, 10,5 x 17,5 cm
Taschenbuch, 5,00 Euro, 
ISBN 978-3-7902-2210-4

Guido Pasenow

Heinrich Meurers
(1888–1953)

Zusammen mit seinen Mitar-
beitern Johannes Wagner und
Balthasar Fischer gelang es Ge-
neralvikar Heinrich von Meurers
(1888-1953), die Diözese zu ei-
nem pastoralliturgischen Zen-
trum zu machen und Impulse
zu geben, die weit über die
Bistumsgrenzen hinaus Beach-
tung fanden. Ein besonderes
Augenmerk gilt dem wissen-
schaftlichen Werdegang dieses
gottesdienstlichen Pioniers;
Erfahrungen aus der Jugend-
und Studienzeit sind der Schlüs-
sel zu seinem späteren Handeln.

aus der Reihe Trierer Theolo-
gische Studien, Band 80
552 Seiten, 44,90 Euro
ISBN 978-3-7902-1235-8

Wolfgang Thielmann (Hrsg.)

WIEDERENTDECKT
Schätze des
Christentums

Ein Jahr lang veröffentlichte der
„Rheinische Merkur“ Texte be-
kannter Persönlichkeiten der
Kirchen- und Geistesgeschichte.
Sie zeigen, wie modern religiöse
Denker und Autoren schon in
den ersten Jahrhunderten nach
Christi Geburt schrieben, wie
überraschend nah sie manchem
Problem von heute sind. 
Angenehm und hilfreich für
die Leserinnen und Leser sind 
» die knappen Hinweise

zu Entstehungszeit 
» Kernaussage und Schwer-

punkte des jeweiligen Textes 
» eine Empfehlung, wann er

am besten zu lesen sei

112 Seiten, 12,5 x 20,5 cm
Broschur, 9,90 Euro 
ISBN 978-3-7902-1849-7
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